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:5t891,222
OLG Düsseldorf v. 13. 12. 1990 - 18 U 122/90

OLG Düsseldorf v. 16.5.1991 - 13 U l5l91

OLG Fronkfurt v. 28.3.1990 - l7 U 181/88: NJW RR 1991,154

OLG Homburg v. 5.4. 1989 - 5 U 44/86
OLG Homburg v.23.2.1990 - ll U 195/89

OLG Homburg v. 28.2.1990 - 5 U 244/88

OLG Homburg v. 28.11.1990 - 5 U 139/BB

OLG Homburg v. 10.1. l99l - 3 U 208/90 rkr.

OLG Homburg v.25.1.1991 -1U öA/90
OLG Homm v. 25.2.1988 - 2l U 195/87

OLG Homm v. 16.12.l9BB - 25 U 10/88

OLG Homm v.7.7.1989 -25U 243/BB

OLG Homm v. 16.10.1989 -23U1/89
OLG Homm v. 9.5.1990 - 25 U 134/89

OLG Homm v. lZ 10.1990 - 25 U 57/89

OLG Homm v. 23.11.1990 - 25 U 244/89
bestötigt LG Poderborn
Urt.v. 19.10.1989 - 3 0 304/8? GI 1990, 40

OLG Homm v. 5.3.1991 - 8 U 107189 rkr: RPK U 1025/91

OLG Honnover v. 1.3.1990 - 44 StL l/91 rkr.

OLG Korlsruhe v.24.5.1989 - 6 U 5l/88
OLG Korlsruhe v.12.9.89 - I U 180/BZ rkr.

noch Nichtonnohmebeschluß des BGH v. 21.3.1991: RPKU 1.037191

OLG Koblenz v. 5. 9. l9B9 - 3 U 174/88 rkr.
noch Nichtonnohmebeschluß des BGH v. 

'l4.3. 
l99l

: RPK U 1.036/91

OLG Koblenz v. 18.12.1990 - 3 U 27/89: NJW RR l99ll921

OLG Köln v. 25.4.1990 - 27 U 180/89: VersR 1990,674

OLG Köln v. 8.5.l99l -11U 279/90 rkr.

OLG Köln v.28.9.1990 -11U 41/90

OLG Köln v.12.12.1990 - 27 U 72/90
OLG Köln v.14.12.1990 -19 U 283/89: VersR 1991,565
- vgl. ebenso OLG Homburg Gl lll8'|

OLG Köln v.12.4.1991-11U 41/90

OLG München v. 12. 4.1990 - 6 U 5905/89
WPK-Mittlg. 1990,278: BB 1990, 825

OLG München v. 15. 5. 1990 - 1U 3482/90: NJW RR l99l,l9l
OLG München v. 18.12.1990 - 3 Ob OWi 132190

OLG Nürnberg v. 15.ll. 1990 - 8 U 387/90: NJW RR 1991,414

LG Kossel v. 11.4.1991 - 2 5106/91: BVerG NJW 1991,1193: vgl. BGH NJW 1991, 1871: DAR 9l,3ll: vsl. OLG NJW 1989,594,
OLG NJWI99I

LG Kleve v. 5.12.1990 - 2 0 203/90
LG Köln v.24.9.1990 - 32 O 112/90

LG Köln v. 27.9.\990 - I S 173190: NJW RR l99l,lB4
LG Limburg v.11.4.1990 -2O125/88: VersR 1990, lll4
LG Monnheim v. 14.8.1990 - 9 O 136/90
: KoRS ]991,159

LG Mönchenglodboch v. 24.4.1990 - 6 O 3/89 n. rkr.
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Gl Leitsötze

Frisfversöumnis / Rechtsmittel per Telefox

l. Wird die Frist zur Begründung des Rechtsmittels bis zum letzten Tog ousge-
schöpft, sind die Anforderungen on die Sorgfoltspflicht des rechtzeitigen
Eingongs bei Gericht besonders hoch zu bemessen.

2. Bedient sich ein Rechtsonwolt zur Ubermittlung des Rechtsmittels eines
technischen Gerötes, wie des Telefoxgerötes, muß er die Moglichkeit einer
Störung in der Ubertrogung ouf ein onderes Telefoxgeröt entsprechend
beochten.

3. Noch Scheitern des vierten Ubermittlungsversuches hötte der Prozeßbevoll-
möchtigte erkennen können und müssen, doß eine Einlegung per Telefox
bis zum Ablouf der Frist nicht mehr möglich oder zumindest zweifelhoft sein

würde, und er hötte ouf ondere Weise dos Rechtsmittel einreichen können,
z. B. durch Blitztelegromm.

(LG Kossel, Beschl.v. 11.4.1991 - 12 S 106/9ll - DAR 91, 3ll; vgl. ouch OLG NJW l9B?
594; OLG München NJW 1991, 303; BVerwG NJW 1991, 1193; BGH NJW 1990, IBZ)

Verschwiegen heitspflicht /
Herousgobe von Mo ndo ntenunterlogen on Kronkenkosse

Die Herousgobe von Lohn- und Beiriebsunteriogen eines früheren iviondonien
durch den Steuerberoter on einen Dritten verstößt sowohl gegen die Verschwie-
genheits- wie ouch die Pflicht zur gewissenhoften Berufsousübung, wenn für die
Herousgobe weder ein Auftrog noch sonst ein begründeter Anloß bestond.
(LG Honnover Urt.v. lZ l0.l98B - 44 StL 35/BB - rkr. StB 1991,141

Selbstkontrohierungsverbot / GmbH-Geschöftsführer / Einmonngesellschoft

Die dem Gesellschofter-Geschöftsführer einer mehrg liedrigen GmbH erteilte
Befreiung von den Beschrönkungen des S l8l BGB bleibt ouch donn wirksom,
wenn sich die GmbH in eine Einmonn-GmbH verwondelt.
(BFH Urt. v. 13. 3. l99l - lR l/90 [Rhäinlond-P{olz] - NJW 1991,20391

Abtretung von Schodenersotzonsprüchen / Rechtsberotungsgesetz /
GmbH-Gründung

l. Rechtsbesorgung für einen Dritten liegt ouch vor, wenn der Besorgende die
Forderung nur treuhönderisch obgetreten erhölt, um sie zwor im eigenen
Nomen geltend zu mochen, dos Ergebnis seiner Tötigkeit ober dem Abtre-
tenden zukommen lossen zu können.

2. Wird zum Zwecke der Bundelung von Schodenersotzonsprüchen eine
GmbH gegründet, verstö0t die Abtretung der Ansprüche on die GmbH
gegen dos Rechtsberotungsgesetz.

(LG Honnover Urt.v. 10.7.1991- 6 0 3V/90 - RPK U 1.086/91, nrkr.)

BezGMogdeburgv. 14.3. 1991 -452/91 rkr.
:ZlP 1991,546

LAG Fronkf uri v. 27.2.1991- 9 To 301/90

BAG v. 9.1.1990 - 3 AZR 528/89, NJW 1990, 2707

AG Siegburg v.3.9.1987 -7 C171/87: NJW RR l9B? l5s
BFH v. l. 2. 1990 - lV R 42/89: BB 1990,1254
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91, 114

91,207
91,144

KG v. 1.6.1990 - 7 U 8026/89
KG Berlin v. 19.12.1990 - 24 W 5932/90
:AnwBl1991,348

LG Biele{eld v.5.7.1990 - 22 O 101/90

LG Bonn v. 5.2.1990 - 6 S 442/89
:.luristisches Büro 1990, l3l7
LG Hogen v. 21. 10. 1989 - 19 O 211/88: NJW RR 91,541

LG Honnover v. lZ 10.1988 - 44 StL 35/BB: stB 1991, 14, rkr.

LG Honnover v. 10.7.1991 - 6 O 371/90: RPK U 1.086/91, nrkr.

LG Hof v. 23.1.1990 - 1 0 328/Bq

LG Korlsruhe v. 21.8.1990 - 2 O 313/89

LG Kossel v.21.2.1989 - 3 O 578/BB rkr.
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Verkehrs-/Prozeßonwo lt
- Ve ro ntwo rlu n g sbe reiche

Verschulden bei Vertrogsverhondlungen
-d.RA
Verschwiegenheil
- Abtretung d. Honororforderung
- Unterlogän on Kronkenkosse

Versicherungsleistung
- Rückforderung

Versicherungsschulz
- Ansprüche gegen Versicherer
- wissenil. Pf lichtuerletzuno
: Kousolitöt
: Provisionsvereinboruno
:WirksomkeilAGBG "

-Serienschoden: Douerverstoß
: einheitl. Schoden
: iöhrl. Steuererklöruno

- Zohlungsonspruch

Verspölungszuschlöge
- Schoden

Vorteilsousgleich
- ersporte Mietoufwendunqen
- oufgedröngte Steuerbero-terleistung
- Steuervorteile
: rechtswidrige
: verdeckte Gewinnousschütiung

- Wertzuwochs

Wohnungsverwolter
- Prozeßf ührung, Rechtsberotung

BGH v. 31.1.1991 - IXZR124/90: DB 1991,698: NJW RR91,749
:MDR91,727
:WM 1991,814

BGH v. 6.2.1991 - Vltt ZR 26/90: BB 91,571
:WM 91,765: DB 9l,l3l9: NJW RR 91,666: WuB I 67 -7/91v. Heymonn: VersR 91,562
BGH v. 19. 2. 1991 - Vl ZB 2/91
:8891,932
: NJW RR 1991, 827

BGH v. 14. 3. 1991 - Vll ZR 342/89: DB 91,933
:D891,1322
: NiW9l,l8l9
:WM 9l,1086
BGH v.4.4.1991 - |XZR2lS/90
:WM l99l,l0B9
:7iP 1991,589
:881991,999
: DB 1991,1320: srB 1991, 205
BGH v. 9.4. 1991 - Xl ZR 136/90: VersR 91, 888
:WM 1991,890
:ZiP 1991, 644
BGH v. Z 5.1991 - lX ZR 188/90
:DSIZ9I,632
-- BB 91,1374
:MDR91,725
:WM 1991,1303

BGH v. 15.5. 1991 - lV ZR 85/90
BGH v. 15.5.1991 -VttZR123/90
:WM91,1266

BGH v. 23.5.1991 - lllZRT3/90: EWiR S 255 BGB 2/91767 (Grunsky)

BGH v.27.5.1991 - AnwZ {Bl B/91
:ZiP 1191,1006

BGH v. 6.6.1991 - lX ZR 195/90

Hoftung des Treuhönders
- der Begriff ,Wohnflöche"
- AGB Regelu ngen, Veriö hrung, Hoftungso ussch luß
(BGH Urt.v. 15.5.l99l - Vll ZR 123/901
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Leitsötze:

Zur Bedeutung des Begriffs ,Wohnflöche" im Prospekt über ein Bou-
herrenproiekt, dos sowohlWohnungen mit Dochschrögen ols ouch Voll-
geschoßwoh nungen u mfo0t.

Zur Verpflichtung des Treuhönders einer Bouherrengemeinschoft, eine
nochtrögliche Anderung des vereinborten Kostenverteilungsschlüssels
herbeizuführen.

Die AGB-Regelung im Treuhondvertrog über ein Bouherrenproiekt,
wonoch Schodenersotzonsprüche gegen den Bosistreuhönder erst
geltend gemocht werden können, wenn der Bouherr nicht ouf ondere
Weise Ersotz verlongen konn, ist unwirksom.

Leitsötze (d.Verf.)'

l. Die Festlegung der Veriöhrungsfrist fur Schodenersotzonsprüche
gegen den Treuhönder ouf zweiJohre ob Entstehung des Anspruchs
ist unwirksom. (5 9 Abs. 2 Nr. 1 AGB-Gesetz) Gesetzlicher Mindest-
siondord ist die Drei-Johres-Frist.

2. Eine Ausschlußfrist von 6 Monoten zur Geltendmochung des
Anspru chs ist u nwirkso m. ( $ 9 Abs. 2 N r. I AG B-Gesetz) Aussch I ußf risten

sind on den gesetzlichen Ver[öhrungsbestimmungen zu messen.

Totbestond:

Die Beklogte wqr Treuhönderin f ü r dos im Bo u herren mod el I o bg ewickelte
Bouvorhoben ,,M.-stroße" in M., on dem sich der Klöger ols Bouherr be-
teiligte. Zweck dieses Bouvorhobens wor die Errichtung eines mehrge-
schossigen Wohnhouses mit insgesomt 12 Eigentumswohnungen nebst
Kroftfohrzeug-Stellplötzen; zwei Wohnungen befinden sich im Doch-
geschoß. Am 16.6.1983 stellie die Beklogte ols Vertreterin der Bouherren
den Bouontrog. Dorin worfürdie Dochgeschoßwohnung - fürdie spöter
der Klöger ols Bouherr eintrot - eine Grundfloche von 85,38 qm und -
wegen der Dochschroge - eine WohnflAche gemö0 den $$ 42-44 der
Zweiien Berechnungsverordnung (ll. BVI von 80,21 qm vorgesehen.

BGH v. 21.6.1988 -VlZB14/88
BGH v. 3. Z t989 - Stbsr {Rl t4l88
:wistro 1990,60
BGH v. 19.12.1989 - IXZR29/89: VersR 1990,866
BGH v. lZ 5.1990 - lX ZR 85, 89: NJW 1991,32
:WM 1991,1554

BGH v.26.9.1990 - tV 2R147/89
:881990,2362
:D890,2589
: NJW RR 91,145: VersR 91, 126

BGH v. 22.11.1990 - I ZB 13 /90
BGH v. 28.11.1990 - Xll ZR 130/89
:BGtZll3,62
: NiW 91, 919: VersR 91, 356:wM 9r,639
BGH v. 18.12.1990 -XlZRl76/89: JUS 91, 691 m. Anm. K. Schmidt: VersR 91, 558
:SiB9l,2l9
BGH v. 16. l. 1991 - Vll ZR t4 /90: RPK U 1023/91:wM r99r,695
BGH v. lZ 1.1991 -VllZR143/89
:tNM1991,769

9GHv.22.1.1991 - XIZR lll/90
:RPKU1022/91
:WM 91,313
:ZiP 91,224
BGH v.24.1.1991 - I ZR 133/89: BB 91, ll4O: RPK U 1.05i/91
:WM 91,1056
:ZiP 91,751

BGH v.24.1.1991 - lXZRl2l/90
:WM1991,743

BFH v.22.1.1991 - XR107/90: DSIR 1991, 662
BFH v. 13.3.1991 - lR l/90
(Rhein lo nd-Pfo lzl: NJW 1991, 2039

OLG Bomberg v. 14.2.1990 - 3 U 103/89: WPK-Mitteilung 1990, 2BB

OLG Düsseldorf v.2.11.1989 - BtJ 232/88 rkr.: EWiR S 625 BGB 2/90,39 {A. Junkerl
OLG Düsseldorf v. 15.3. 1990 -18U207/89: StB 1990, 205
OLG Düsseldorl v. 22. 3.1990 - 2 U 83 /89: NJW 1990,2133
OLG Düsseldorf v.3.5. 1990 -18U209/89rkr.
OLG Düsseldorf v. 28.5.1990 -18 U 29/9Q rkr.

OLG Düsseldorf v. 13.6. 1990 - 6 U 234/89 rkr.: RPK U l0l9/91
OLG Düsseldorf v.21.6.1990 - l8 U 33/90: StB 1990, 312

OLG Düsseldorf v. 28.6.1990 - 18 U 29/90 rkr.

OLG Düsseldorf v. lB. 10. l99O - 18 U 124/90 rkr.

OLG Düsseldorf v. 18. 10.1990 -lBU92/90rkr.
OLG Düsseldorf v. 31.10. 1990 - lB U 99 u. ll3/90 rkr.

OLG Düsseldorf v. 15. ll. 1990 - 18 U 242/88
OLG Düsseldorf v. 22.11.1990 - 18 U l9ll90
OLG Düsseldortv.22.11.1990 - lB U 104/90 rkr
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- kostenlose Reise

- Schodenersotzpflicht d. Unternehmers
: d. Unternehmers

Sittenwidrige Schödigung, $ 826 BGB

- vorsötzliche Schodenzuf ügung

StB-GmbH, Wp-GmbH
- foktischer Geschöftsf ührer

- Geschoftsftihrer: SiB u. RA

Sozietöt
- Hoftung d. ousgeschiedenen Sozius

- überörtliche -
- unzulössige Bezeichnung

Steuerberoterkommer
- Beontwortung von Anfrogen

Steuerberotungsgesetz
-$5: Kontieren
- 957
: Werbeverbot, Stellenonzeigen

Sleuerberotun gsverlro g

- Au{lösung des -: fristlose Kündigung, S 627 BGB

- pouscholer Schodenersotz
- Zusiondekommen d. -: stillschweigender Abschlu0

Steuergestohungsberotung
- RKW-Gutochten
- Soldierung der Vor- u. Nochteile
- Umwondlung

Telefonwerbung

Treuhönder
- Anderung d. Rechtsprechung

- Bindung d.

- Dritthoftung
- Gesomtschuld
: Reo reß-/Auso leichso nspruch

- Hoft,ingsouss.trlrß f. ,t"u.rli.he Folgen

- Hoftungsbeschrönkung
: Ausschlußfrist, 6 Monoie
: subsidiöre Hoftung
: unmittelborer Vermögensschoden
: Veriöhrungsverkürzung
: sieuerl. Ziele

- Mittelverwen d u n gsko ntrol le

- Plonobweichung
: Kostenverteil ungssch lüssel
: Nutz-/Wohnflöche

- Prosoekthoftunq d. -: Mitt"luur*"tid u n gskoniro I I e

- Schoden
: bei Flöchenverminderung
: Verf I echtu n g sh i nweis

- freiberufliche Töiigkeit, S lB ESIG

- Uberwochung d. Abwicklung
: wo. d. Steuervorteile

- Verhändlunqsgehilfe d. Mondonten
- Veriöhrung von Regreßonsprüchen
: Sekundöronspruch
: Veriöhrungsbeginn,

Bou herrenveriröge
: Wirtschoftsprüfer

- Verflechtungen d. Treuhönders

- Zentroltreuhönder
: Bindung on Vertrogsentwürfe

- Zweckerreichung

Umwondlung
- RKW-Gutochten
- Schuldübernohme

Unterbrechung d. Veriöhrung
$209 BGB
- FG-Verfohren

Unterhohskloge
- Streiiwertgestoltung

Unlernehmensberoter
- Schuldenregulierung, Rechtsberoiung

Verdeche Gewinnousschüfi ung

- Schoden
: Steuervorteile

Verdiensrbescheinigung

9t, 145,248, 293
248
294
287
r45

293

91,132

91,124
91, l15

91,275
91,115,275
91,115,275

91,265
91,265
91, 301

9\,275
91,123

91, 30r

91,123
91,128

91,84

91, 192

91,2

91,207

91,150

91,62

91,200

91, r38

91,213
91,49

91,138
91,192

91, t7t

91, 171
91,251
9l, r88

9t,138,223
91,249
91, t4
91,24

91,194
91,24

91,183
91,49
91, t9

9
9
9
9
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lm Juli l9B3 goben die lnitiotoren des Bouherrenmodells einen Prospekt

herous, der in einer,,Preisliste" für diese Wohnung eine,Wohnflöche" von

co.85,38 qm und einen,,Gesomtoufwond" von734.000,- DM zuzüglich

25.000,- DM für einen Kroftfohzeugsiellplotz ouswies. Am B. 12. l9B3 bot
der Klöger in einem notoriell beurkundeten, vorformulierten Antrog der
Beklo gten den Absch I uß eines Geschöftsbesorg u n gsvertro ges o n. Do rin

heißi es u. o.'
$ 1 Aufgobenbereich der T (: Beklogie).

l. Der Bouherr beouftrogt T in seinem Nomen und ouf seine Rechnung

olles zu tun, wos noch ihrem pflichtgemößen Ermessen erforderlich

oder zweckmößig ist, dos in der Vorbemerkung beschriebene und in

Anloge I nöher bezeichnete Vorhoben zu verwirklichen.

ln Abschnitt B. dieser Urkunde erteilt der Bouheff die zu seiner Vertre-

tu ng erforderlichen Vollmochten.

2. Vornehmlich umfoßt derAufgobenbereich derTWG neben der Uber'

nohme der Geschöftsführung in der Bouherrengemeinschoft den

Absch I uß des Ko ufuertro ges ü ber d ie Gru ndstücksm iteig eniu m o nteile

und die Mitwirkung bei dessen Vollzug, den Abschluß des Bou-

vertroges, die Verwoliung des Bouherrenkontos und der einzusetzen-

den Mittel, die Vertretung des Bouherren gegenüber Behörden und

Finonzbehörden, dem Gruncibuchomt, oiien Vertrogsportnern und

sonstigen Dritten, sowie schließlich die Koordinotion der Tötigkeiten

oller Vertrogsportner des Bouherren und die Koordinoiion der
lnteressen der Gesomteinheit oller Bouherren.

Der Aufgobenbereich der T ergibi sich weiter ous den gemöß

Abschnitt B. dieser Anloge erteilten Vollmochten.

$ 3 Hoftung der T

l. Schodenersotzonsprüche gegen T können erst geltend gemocht

werden, wenn der Bouherr nicht ouf ondere Weise Ersotz erlongen

konn. Einevorherige gerichtliche lnonspruchnohme des Dritten ist nicht

erforderlich.

2. Ansprüche gegen T veriöhren zwei Johre noch Entstehen; sie sind

innerholb einer Ausschlußfrist von 6 Monoten geltend zu mochen.

Der Urkunde wor ols Anloge I eine Spezifizierung der vom Klöger

erstrebten Beteiligung beigefügt, die u. o. vorsoh:

Einheit Nr ll co. 85,4 qm.110/991/1000 Miteigentumsonteil,
Kfz-stel I p I otz N r. 11 3,779 /1000 Mitei g entu m so ntei I

- Zohluno on Strohmonn
- Zohlunö on Unternehmensberotungs-GmbH
: Beteiligung v. Anwölten

Rechlsonwolt
- Berotungspflichten
: Kündigung, Versendungsori

- Kündigungsschutzkloge
: Konkursousfollgeld

- Unterholtskloge
- Verspötu ngseinwo nd, g 282 ZPO

Rechlsberotung
- d. Angestellte, Art. I I6 Abs. I

- d. Gewerbetreibenden, Art. I $ 5
: unmittelborer Zusommenhong

- d. Treuhönder
: Abhetung v. Regreßonsprüchen

- d. Unternehmensberoters
- d. Wirtschoftsprüfers, Ari. I I5 Nr. 2
: Vertro gsform u I ieru n g
: Wirtschoftsberoiung

- d. Wohnungsverwolters

Regreßprozeß
- negotive Festsiellungskloge

- Sochverstö ndigeng uiochten
: Urkundenvorloge

Schoden
- AfA, entgongene
: gesomie Vermögensloge

- Kopitolonloge
- vermeidbores Steuerberoiungshonoror
- Steuervorteile
: rechtswidrige -: verdeckte Gewinnousschüttung

- Vermögensouswirkungen
: entgongene AfA

- Verspötungszuschlö ge
- Zweifomilienhous

Schötzuns lg 162 AO)
- Schoden
: Bindung on Erklörung in Schlußbesprechung

91, 144

91,62
91,2
91,2

91,209

91,209

91,200

91,49

91,63

91,115
91, 132

3B

3B
38
28

9l,l

91, r

91,I
9l, r

91,265
91,123

91,10r
9r, t0l

274
207

<7
EA

91,
91,

9l
91

91,231
91,223
91,19

91,4,211
91,150

91,231
91,85

9t,231

91,77

91, 132

91, 5
91,248

91,32

91,74

91,42
91,147

91,234,262

l0r
1,2
l0l

91,222

I l,
91

9r

205
,84
,84

9l 5

Veriöhruno 15 5l BRAOI

- Bälehruigspflicht ü. Fehler u. Veriöhrungsvorschrift,
Sekundöro nspruch
: noch Anspruchserhebung

Veriöhrung ($ 5l o WPO)
- Treuhond

Veriöhrung l$68 StBerG, $51 o WPOI
- Aiglisteinwond s. d.

- Art d. Berufstötigkeit
: Treuhönder

- Bekonntoobe Sieuerbescheid
- Belehrun"gspflicht ü. Fehler u. Veriöhrungsvorschrift,

Sekundö ronspruch
: lnholt
: keine -

Treuhöndet Wp
: Wiederholung d. Fehlers

- Veriöhrungsbeginn
: Außenprüfung, Korrektur d. BGH
: Außenprü{ung, Schoden v. Prüfungsiohr
: Außenprüf ung ohne Schlußbesprechung
: Bouherrenvertröge
: versicherungsschutzrechtl. Behondlung
: Bilonzoushöndigung
: Bilonlehler
: Erwerb v. Eigentumswohnungen
: Fehlbuchung, Stommkopitolforderung
: fehlerhofte Gestoliungsberotung
: Kouf v. Uniernehmensonteilen
: Steuerberoterhonoro r, vermeid bo res

38
/l

91,
91,

l,
9

1,

I
9

276

Geso mto ufwo nd 259.300,- DM.
9r, 115
91,265

309



: Kossenbuch
- Kontierung
: Belegoussoge

- Prüfung d. Unterlogen
- Umbuchungen

Buchholtungsunterlogen
- Aufforderung zur Vorloge

Dorlegungslost f. Regreßonspruch
{s. ouch Beweislost)
- Bilonzfehler
- Buchungsfehler

Dienstverlrog
- Sieuerberoiungsvertrog

- Buchführung
: GebL;hr noch Zeitobschnitfen
: Grundstücksverwoltungen, I 33 StBGebV
: monotliche Rotenzohlungen

- Einforderborkeit
: Rohmengebühr

- Einforderborkeit, $ 9 StBGebV
: Gegenstondswert
: Hinweis ouf Gebührenvorschrift
: Mitteilung der Rechnung
: Zeitgebühren

- Erfolgshonoror
- Fölligkeir, $ 7 SrBGebV
: Buchführungshonoror

- für nicht erbrochte Leistungen

- Gebührenrohmen, 511 StBGebV
: Mittelgebtihr

: Dorlegungslost
- entgongener Gewinn
- vermeidborer -: keine Bilonzierungsp{licht
- Lohnkosten, $ 34 StBGebV

- Pouscholgebühr, $ 14 StBGebV

- Zeitgebühren
: f. Nochbesserungsorbeiien
: für Nichtstun

Kousolitöt
- zwischen Pflichtraridrigkeit u. Schoden
: Unterbrechung d. Kousolzusommenhongs

Klogeouftrog
- Belehrung über Klogeoussichten

Klogeerhebung
- bei unzustöndigem Gericht

Konkursonlrogspflicht, $ 130 o HGB
- P{licht der Gesellschofisorgone

Lohnsteuerhilfeverein

- Vertretungsbefugnis FG

Minderkoufmonn
- Lebensmitteleinzelhondel
- P{licht zur Buchführung u. Bilonz

Mittelverwendungskontrolle
- Hinweis d. - zum Prospekt

- Prospekihoftung

Mitverschulden
- kopitolersetzende Gesellschofterdorlehen
- neues Klogeverfohren, zumutbor
- d. Kreditgebers
: Verdienstbescheinigung

- Prüfung d. Bilonz
: durch GmbH-Geschöftsf ührer
: Siommkopitolforderung

- Reisekosten

- Vorsotz d. Geschödigten

Nochbesserung
- Kosten der -
- Nochbuchungen
- Siundenhonorore, ongemessene
- Wechsel d. StB

Neue Bundeslönder
- Rückübertrogung u. Umbouorbeiten

Nolor
- Einsicht in Flurkorte

- Vollzug, verzögerter

Prospehhoftung
- Anderung d. Rechtsprechung
: Grunderwerbsteuer

- zugesicherte Eigenschoft

- Goronienstellung
- Grunderwerbsteuer
- vorgesehene Nutzung
- d. Treuhönders
: Mittelverwend u n gsko ntro I I e

Provisionsgeschöfte
- Aufklörungspflicht

9I, 85

91,99
91,147
9r,156

9r, 85

91,68
91,109
91,109

91,68

91,132

91, 187

91,84
91, 170

91,248

91,84
91,114
91,201
91,201

91,170
91, \14

91,32
91, t6
91,66
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56
56

aa

J^Z

9t
91

I
I

91,8, 12

91,189

91,52

91,98

91, 161
91,274

9t, t6r

91, 150

91,274
91,84

9t,201

91,144
91, 3

91,144

91,66

91, 14

91, l8
91,15

91, 14, t5
91,58

91,22
91,147

91,66
91,42
91, 19
91, 19
91, 16
91,15

91,161
91, 14, 15

9l, r58

91,114

91,114

9r,l0t

91,28

91,301
91 , 301

91,23
91,248

91,62

91,24
91,23

91,243
9\,222

91,200

I 84
2

Ferner wurde in der Urkunde ouf eine gleichfolls notorielle Verweisungs-

urkunde vom 25. 7.1983 Bezug genommen. Diese enthieli ols Anloge lll

den Entwurf eines Vertroges zwischen den Bouherren Über die Bildung

einer Gesellschoft bürgerlichen Rechts, die om 29.7.1983 gegrÜndet

wurde. Donoch wor gemö0 $ 5 die Geschöftsführung und Vertretung der

Gesel lschofter o ussch ließl ich der Beklo gten ü bertro g en.

$ 6 des Vertroges louiet'

$ 6 Boudurchfuhrung

3. Die Gesellschofter trogen olle Kosien des Gesomtvorhobens in dem

Verhöltnis, wie sich die in Anloge I der Angebotsurkunde ousge-

wiesenen und kolkulierten Gesomtoufwendungen des einzelnen

Gesellschofters zu der Summe der für olle Gesellschofter kolkulierten

Geso mto ufwendungen verho lten.

Nur wenn sich im Einzelfoll ous der Anwendung des vorgenonnten

Schlüssels im Verhöltnis zum einzelnen Gesellschofter ous besonderen

G rü n den g robe U n bil I ig keiien ergeben, ist d ie Geschoftsf Ü h reri n berech-

tigt, die Verteilung - iedoch unter Beochtung der vorstehenden Grund-

sötze - noch pflichtgemößem Ermessen onders vorzunehmen.

DiesesVertrogsongebot nohm die Beklogte om 19.12.1983 on.Auf Veron-

lossung der Lokolboukommission der Stodt M. wurde der Bouontrog fÜr

dos Bouvorhoben om 28.12.1983 dohin geöndert, doß die Trouf- und

Firsthöhe des Geböudes verringert wurde. Dies führte - bei gleichblei-

bender GrundflAch e - zu einer Verkleinerung der noch gg 42-44 ll. BV

errechneten Wohnflöche der Dochgeschoßwohnung des Klögers. Noch

seiner Behouptung beirögi die Wohnfloche ielzl 67,68 qm, noch Dor-

stellung der Bekloglen71,5 qm. Nochdem der geönderte Bouontrog om

l0.l.l9B4 von der Bououfsichtsbehörde genehmigtworden wor; fond om

24. 2.1984ei ne Verso m m I u ng der Bo u herren stott, bei der o u ch der Klö g er

und der Geschöftsführer der Beklogten onwesend woren. Die Bouherren

beschlossen die Durchführung des Bouvorhobens gemöß dergenehmig-

ten Bouplonung, die ihnen zwot von dem Geschoftsführer B. derfÜr die

technische Boubetreuung zustöndigen Firmo G. erlöutert worden wor.

Der Klöger meini, die Beklogte hobe ihn ouf die durch die Anderung der

Bouplonung eingetretene Verringerung der WohnflAche seiner Eigen-

tumswohnung hinweisen müssen. Diese Verringerung der WohnflAche

hötte eine entsprechende Verminderung seines Anteils on den Gesomt-

kosten des Proiekts zur Folge hoben müssen. Die Beklogte hobe es unter-

lo ssen, ei ne dero rtige Hero bsetzu n g seiner Kostenq uote herbeizuf Ü h ren.

Dritthoftung
- Erklörungen d. RA

- Verhondlungsgehilfe d

- Vertrog m. Schutzwirku
: Bewerlung
: Bilonzerstellung

Mondonten
ng zugunsten Dritter

: Gesellschoftsgründung
: Tesiot

- Verschulden
b. Vertrogsverho ndl u ngen

Durchgriffshoftung
{s. Geichoftsfohrer Wp/StB-GmbH I

Feststellungskloge
- negotive -
Firmo

- GbR (mit beschrönkter Gesellschofterhoftungl
- Zvsotz,,Revision"

Finonzgerichtsordnung
- Vertrogsbefugnis, LSTHV u. STBGS

Fristenkonlrolle
- Ausgongskontrolle
- Fristüberwochung durch RA
: Frisiverlöngerung o. Akte
: Gerichlsferien

- Fristversöumnis, verschuldete -: Akte on Bürovorsteher
: Brief on unzustöndiges Gericht/FA

- Telefox
: Ubermittlungsfehler

- Weisung on Bürokroft
: mündliche Weisung

Gesomtschuld
- mii Architekt

Geschöftsführer Wp/SlB-GmbH
- Hoftung des -
Gewinn {entgongener, S 252 BGBI

- Dorlegungslost
- rechtswidrige Kündigung d. StB-Vertroges

GmbH
- Einzohlungsmonipulotion
- Schoden
: Verlust d. Stommeinlogen

- Selbstkontrohierungsverbol, Bef reiung

- Stommeinloge
: Umbuchung d. Dorlehensforderung

- verdeckte Gewinnousschüttung
: Schoden

Grunderwerbsteuer
- Anderung d. Rechisprechung

- bei Bouhenengemeinschoft
- Grundstücksbeschoff ungskosten

Hoftungsbeschrönkung
- ouf grobe Fohrlössigkeit
- Veriöhrungsverkürzung in AGB
- ouf sieuerl. Ziele

Honororonspruch d. StB

- Abireiund d. -
- Aufrechnung mit Schodenersotzonspruch
: in zweiter Instonz

- Anderung der Rechnung

an
20

9
9

9
9

42
42

91,32
91,32

9l,l6r
91, 144

1,

91

91,114,265
91,265
91,265

9r.305

91,8
91,32

91, 144
91,144
91,234
91,144
91, 144

9r,301

308

91,287,293

277
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Der Klöger begehrt desholb Schodenersotz in Höhe des von ihm errech-
n eten D ifferenzbetro g es v on 134.262,66 D M. D ie Be kl o gte ist d e r An sic ht,

doß sie oufgrund des Gesellschoftsvertroges der Bouherren on einer
eigen möchtigen Anderu ng der Teilu n gserklö ru ng gehindert gewesen sei
und lediglich eine Abstimmung über eine Umverteilung der Kosten hobe
onregen können, die ledoch mitSicherheitzu ungunsten des Klögers ous-
gegongen wöre. Fernerverweistsie ouf die vereinborte Subsidioritöt ihrer
Hoftung und beruft sich ouf Ver[öhrung.

Dos Londgericht hot der Kloge in Höhe von 54.187,05 DM stottgegeben.
Dogegen hoben beide Porteien Berufung eingelegt. Dos Oberlondes-
gericht hot dos Rechtsmittel des Klögers zurückgewiesen und ouf die
Berufung der Beklogten die Kloge gonz obgewiesen. Mit seiner Revision
erreichte der Klöger die Aufhebung des Berufungsurteils und Zurück-
verweisung der Soche on die Vorinstonz.

Aus den Gründen:

l. Dos Berufungsgericht hot ousgeführt, die Beklogie hobe die ihr noch
dem Geschöftsbesorgungsvertrog obliegenden Aufklörungs- und
Betreuungspflichten nicht verletzt. Wie sich ous den Angoben des ols
Tar rnon \/arn^mma^o^ /lo"^hÄ{+o{iih'o'. '-l^' P,^' 'h^+' ' ,^.i^ R ^"^^L^I vvJvt rvttJtvt ilvto vvt uvvugtrvugtI I u. vtgvug/

seien beide Porteien onloßlich der Bouherrenversommlung om
24.2.1984 über die Plonungsönderung in Kenntnis gesetzt worden.
Die in der Folgezeiterstellten Werkplöne seien dem vom Klöger beouf-
trogten Architekten P om 30. 4.1984 zugesondt worden. Ab diesem
Zeitpunkt hobe der Klöger die lnformotionen gehobt, die erforderlich
gewesen seien, um die Auswirkungen der Plonungsönderungen ouf
seine Woh nein heit zu ü berblicken. Einerweiteren Aufklö ru n g d u rch d ie
Beklogte über den genouen Um{ong der Wohnflöchenreduzierung
hobe es nicht bedurft.

Ebensowenig hobe die Beklogie gegen ihre Pflichten ols Geschöfts-
f ührerin der BouherrengesellschoftverstoDen. Die Voroussetzungen f ür
eine Umverteilung der Gesomtkosten des Proiekts zugunsten des
Klögers gemöß S 6 (3lAbsotz 3 des Gesellschoftsvertroges durch die
Beklogte hötte nicht vorgelegen. Eine Umverteilung hobe nur durch
einen Gesellschofterbeschluß herbeigefuhrt werden können. Doß die
Beklogie eine Gesellschofterversommlung mii dem Ziel einer derorti-
gen Beschlußfossung nicht einberufen hobe, sei nicht pflichtwidrig
gewesen. Do sie den Klöger mit ollem ihr zur Verfügung stehenden
lnformotionsmoteriol hobeversehen lossen, hobe sie dovon ousgehen
dürfen, doß der Klöger seinerseits - sofern er seine Beteiligung on den

Gl Hinweise

Ein für Rechtsonwölte, Steuerberoter und Wirtschoftsprüfer gleichermoßen
informotives Loseblottwerk erscheint im Verlog Dr. Otto Schmidt KG, Broun/
Günther; Steuer-Hondbuch des Rechtsonwolts - Typische Follgestoltungen und
ihre Steuerfolgen in der Rechtsberotungsproxis (Köln 1991, 916 Seiten, DIN A5,
1 Ordner, DM l4B,-1.

Dos Werk ist olphobetisch gegliedert. Als Stichwort dient im wesentlichen die
zivilrechtliche Gestoltung. Dem Leser werden in verstöndlicher Form die steuer-
lichen Folgen einer Gestoltung erlöutert. Dos Werk gibt eine schnelle und
umfossende Orientierungshilfe. Beispiele ous der dos Werk nun obschließende
Ergönzungslieferung, Rückwirkung, Schodenersotz, Tontieme, Treuhondverhe lt-
nis, Wettbewerbsverbot, Spenden, Schuldzinsen, Sonierung, selbstgenutztes
Wohnungseigentum.

Stichwort- und Entscheidungsverzeichnis
(Heft l-ll,l99ll

Abtretung
- d. Honororonspruchs

Allgemeine Geschöftsbedingungen
- Ausschluß d. Kündigungsrechts
- AusschluDfrisi
- im Treuhondvertrog
- Subsidioritötsprinzip

Allgemeine Versicherungsbedingungen
(AVB) ts. ouch Versicherungsschütz)
- wissentliche Pflichiverleizung
: Kousolitötsprüfung
: Wirksomkeit, AGBG

Anerkenntnis
- d. Bilonzberichtigung?

Anlogeberotung
- Abgrenzung zur Steuerberotung
- Risiken
: wirtschoftliche -

Arglisteinwond
- gegenüber Verjöhrungseinrede

Aufrechnungsverbot
- $ 19 GmbHG

Auseinondersetzung
- Wertpopierdepot v. Eheleuten

Auskunftsvertrog
- stillschweigender Abschluß: Verdienstbescheinigung

Bonkhoftung
- Dorlehensvollmocht, Eheleute
- Hoftung d. Ehefrou b. Betriebskredit
- Hoftungsbeschrönkung, grobes Verschulden

Bouherrenmodell
- Begriff,Wohn{löche"
- Grunderwerbsteuer

Belehrungspflicht d. Stq Wp, RA
- fehlende Belehrungsbedürfiigkeii
: noch Belehrung über Ehegottenvertrog
: vergebliche Belehrungen
: Belehrung d. Vorberoter: eigene Sochkunde, Geschöftsmonn: über steuersporende Vermögensonlogen

- ungefrogte -: bei erkennbor fehlerhofter Entscheidung

: Zweifel d. Steuerberoters
- Beweislost
- über Fehler d. Vorberoters
: ouf Schodenersotzo nsprüche

- Hoftungsklousel
- noch rkr. Schötzung' WE o. Erloß

- über steuerliche Risiken
: Vermögensonlogen

- über Vermögenssiiuotion

Beweislost
- f. unterlossene Aufklörung,i Belehrung
- f. Fehlberotung
- f. Rücknohme d. Rechtsbehelfs

Bilonzberichtigung
- Anerkenntnis?

Bindungswirkung

- belostender Steuerbescheid

91,305 91,275
91,3

91,
91,

3B
41

I
91

91
9l

91
91

,42

275
275

91,233
91,28
91,28

223
223

91,72

91,223

9r,301

91,211

91, 164

91, 170

91,62

9r
91

223
223

91,114
91,72
91,77

91,223,
233,241

91,63
91,114

91,23Q
91,233

91,72

91, l16

91,241

9
9
9

278

70 Buchführungsouftrog
70 - Belehrungspflichten
l4 : Bewirtungskostenbelege

307
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ten, ohne die ouch sich dos fur die Wohrnehmung der Aufgoben des

Steuerberoters nötige Vertrouen des Mondonten nichi entwickeln konn,

ist die Abtretborkeit bestrittener Forderungen des Sieuerberoters gegen
seinen Mondonten nicht vereinbor. Ein Steuerberotet der Forderungen

gegen seinen Mondonten obtritt, ist nömlich noch $ 402BcBverpflichtet,
dem Abtretungsempfönger olle zur Geltendmochung nötigen Auskünfte

zu geben und die zum Beweise dienenden Urkunden herouszugeben.

Dies konn nicht ohne Wiedergobe von lnformotionen über die Verholt-
nisse des Mondonten geschehen, wenn die Forderung bestritten ist, und

domit nicht ohne Verletzung der dem Steuerberoter gegenüber seinem

Mo ndo nten bestehenden Verschwieg en h eitspf licht.

Dem Senot erscheint es desholb gerechtfertigt, bei der Beouftrogung von
Steuerberotern von einem stillschweigenden Ausschluß unter onderem
der Abtretbo rkeit h iero us resu ltieren d er strittiger Zo h I u n g so nsprü che des

Steuerberoters gegen seinen Mondonten ouszugehen. Diese Froge ist -
soweit ersichtlich - bislong höchstrichterlich nicht entschieden. Der BGH
hot in NJW 1986,2362 zwor entschieden, doß der Vergütungsonspruch
des Kossenorztes gegen die kossenörztliche Vereinigung obtretbor isf
er hot [edoch zugleich dorouf hingewiesen, doß diesen Ansprüchen
rechtliche Regelungen zugrunde liegen, die sich grundlegend von denen
des Honororo nspruchs gegen Privotpotienten unterscheiden. Dos Urteil

des Kommergerichts, JR 1985,161, welches eine Verletzung der Geheim-
holtungspflicht noch g 203 StGB für den Foll verneint, doß ein Rechts-

onwolt unter dem Druck des Verfohrens noch g B0Z ZPO Honororforde-
rungen gegen einen Mondonten und dessen Nomen offenbort, scheint
ebenfolls in die Richtung der hier vertretenen Auffossung zu deuten.

Der Auffossung des Senots steht ouch nicht entgegen, do0 die Abrech-
nung privotöztlicher Leistungen über $ 398 BGB durch ein sogenonntes
Verrechnungsbüro offenbor für zulössig erochtet wird, obschon eine
verg leich bo re Problemotik vorl iegt. Die Mito rbeiier solcher Ein richiu n g en

unterliegen gemö0 g 203 Abs. I Ziller 6 SIGB ebenfolls der Schweige-
pflicht, onders ols hier der Klöger, on den der Steuerberoter selbst seine

bestrittenen Forderungen obgetreten hot.

Wegen der grundsötzlichen Bedeuiung dervorstehend erörierten Froge

hot der Senot die Revision zugelossen.

Gesomtkosten ols überproportionol empfunden hobe - die Ein-

berufung einer Gesellschofterversommlung veronloßt hötte.

ll. Dos holt der rechtlichen Uberprüfung nicht stond.

1. Entgegen der Auffossung des Berufungsgerichts konn sich ous dem

unter Beweis gestellien Vorbringen des Klögers in Verbindung mit dem

unstreitigen Sochverholt ein Schodenersotzonspruch wegen schuld-

hofter Verleizung des Geschöftsbesorgungsvertroges durch die
Beklogte ergeben.

o) Noch dem Geschöftsbesorgungsvertrog, durch den die Treu-

hönderstellung der Beklogten begründet worden ist, hotte diese

bei der ,Abwicklung des Bouherrenproiekts die lnteressen des

Klögers ouf wirtschoftlichem Gebiet umfossend wohrzunehmen.

Dies begründet ihre Pflicht, im Rohmen des Moglichen für eine eni-

sprechende Herobsetzung des ouf den Klöger entfollenden Anteils

on den Gesomikosten zu sorgen, wenn dieser Anteil ursprünglich

folsch berechnet wor oder sich die Berechnungsgrundloge noch-
tröglich zuungünsien'des Klögers veröndert hotte (vgl. Koelble in,

Festschrift Korbion, 1986, S. 215, 216 f; Locher/König, Bouherren-

modelle in zivil- und steuerrechtlicherSicl'ft,19A, Rdnr.2? 3ll. Beides

wor hier nicht der Foll, Die Berechnung des Kostenonteils des

Klögers litt schon von Anfong on unter dem Fehler, doß dobei die
Grundfloche seiner Wohnung und nicht die - wegen der Doch-
schrögen kleinere - Wohnfloche zugrundegelegt worden wor.

Außerdem hot sich die fur die Kostenoufteilung moßgebliche

Wohnfloche durch die spötere Anderung der Bouplonung (Ver-

ringerung der Trouf- und Firsthöhe des Geböudes) in den Doch-
geschoßwohnungen, nichi dogegen in den Wohnungen der dor'
unter liegenden Stockwerke, noch verkleinert.

ool Doß die Kostenquoten der Bouherren überhoupt moßgeblich

von der ieweiligen Wohnungsgröße obhingen - wobeioußerdem
für ondere wertbildende Foktoren, wie Loge, Ausstottung e|c. Zu-

bzw. Abschloge gemocht worden sein mögen (vgl. dozu Gold-
beck/Uhde, Dos Bouherrenmodell in Recht und Proxis,l9B4, Rdnr.

557 f+l -, ist unstreitig und ergibt sich ouch eindeutig ous $ 6 (3) Abs. I

des Gesellschoftsvertroges in Verbindung mit der dort in Bezug

genommenen Anloge I zur Angebotsurkunde sowie - besonders

deutlich - ous der dem Propekt über dos Bouherrenproiekt beige-
fügten Preisliste.
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Der Preisliste u nd der An lo ge I zur Angebotsu rku nde entnim mt der Klöger
weiter, doß sein Kostenonteil onhond einer Flöche von 85,38 bzw.
85,4 qm - olso der Grundfloche - berechnet wurde. ln der Tot lößt der
lnholt dieser Urkunden, in denen ieweils der Kostenonteil des Klögers in

unmittelborem Anschluß on die genonnte Flöche von 85,38 qm bzw
85,4 qm oufgeführtwird, koum einen onderen Schlu{J zu. Die Beklogte hot
dieser Behouptung ouch nichi widersprochen.

Dem weiteren Vorbringen des Klögers, insbesondere seinem Vorwurf
gegenüberder Beklogten, sie hotte die durch die nochtröglicheVerönde-
rung der Bouplonung eingetretene Verringerung der Wohnfloche seiner
DochgeschoDwohnung zum Anloß für eine Herobsetzung seines Kosten-

onieils nehmen müssen, liegt die Rechtsonsicht zugrunde, die Höhe der
Kostenquoten der Bouherren hönge moßgeblich von der Grö0e der
Wohnflochen und nicht der Grundflochen der Wohnungen ob. Dieser
Stondpunki, dem die Beklogte im Verlouf des Rechtsstreits ouch nicht
entgegengetreten ist, trifft zu. Die Wohl der Wohnflöche und nicht der
Grundflöchen der Wohnungen ols moßgeblicher Berechnungsfoktor für
die Kostenverteilung log oufgrund derboulichen Eigenortdes hierin Rede
stehenden Bouherrenproiekts schon von der Soche her nqhe: Zwei der
zwölf Wohnungen loqen im Dochqeschoß, ein Teil ihrer Grundflöche wor
wegen der Dochschrögen nur eingeschrönkt nutzbor. Dies irof fur die
Wohnungen in den dorunterliegenden Geschossen nicht zu. Bei dieser
Sochloge wor die Grundfloche ols Schlüssel zur Aufteilung der Gesomt-
kosten ungeeignet, weil er die Bouherren der Dochgeschoßwohnungen
gegenüber den übrigen Bouherren benochteiligt. Sochgerecht wor viel-
mehrein Kriterium, dos den geringeren Nutzungswertder unterder Doch-
schröge liegenden Grundfloche ongemessen berücksichtigte. ln der

,,Preisliste'j die ols Bestondieil des Proiekts iedem Bouherren bekonnt wor;
sind die den Kosten fur die den einzelnen Wohneinheiten zugeordneten
Wohnungsgrößen ols ,Wohnflöchen" bezeichnet. Mog dieser Begriff
ouch im ollgemeinen Sprochgebrouch keinen völlig eindeutigen Erklo-

rungswert besitzen (vgl. für die Froge der Eigenschoftszusicherung gem.

$ 459 Abs. 2BGH, Urt.v. 30. ll. 1990:WM 199],519 unter ll4: NJW 199],

912ll, so wqr doch hier wegen der erwöhnten boulichen Besonderheiten

des zu errichtenden Geböudes zweifelsfrel doß domit nicht die GrundT
sondern die Wohnflöche der beschriebenen Wohneinheiten gemeint wor.
Diese ist dohervon den on dem Proieki beteiligien Bouherren ols moß-
geblicher Foktor fur die Aufteilung der Gesomtkosten vorousgesetzt
worden. Doß die in der Preisliste des Proiekts und in der Anloge I zur
Angebotsurkunde mit 85,38 bzw. 85,4 qm ongegebene Gröfle der
Wohnung des Klögers ioisöchlich der Größe der Grundflöche ent-

3. Der Ausschluß der Abtretborkeii strittiger Forderungen ergibt sich ous

einer mit der Beouftrogung des Steuerberoters verbundenen still-

schweigenden Vereinbo ru ng.

Aus den Gründen:

Unobhöngig dovon, ob der Klöger Grund und Höhe der on ihn obgetre-
tenen Forderungen hinreichend dorgelegt hot, der Senot schließt sich

insoweitderAuffossung des Londgerichts on, isidie Kloge schon desholb
unbegründet, weil der Klöger zur Geltendmochung eiwoigerAnsprüche
des Steuerberoters L. gegen den Beklogten nicht befugt ist. Die Abiretung,

ous der der Klöger seine Befugnis herleitet, ist unwirksom, weil bestrittene

Forderungen eines Steuerberoters gegen seinen Mondonten qus dem

Steuerberotungsverhöltnis nqch $ 399 BGB nicht obgetreten werden
können. Aus der Notu r des h ier verei n bo rten u mfossenden Sieuerberoter-

verhölinisses ergibt sich ein mit der Beouftrogung verbundener still-

schweigend vereinborter Ausschluß der Abtretborkeit iedenfolls der
streitigen Forderung des Steuerberoters gegen seinen Mondonten.

Dos Steuerberotungsverhöltnis ist dodurch gekennzeichnet, do0 der
Steuerberoter im Rohmen des Auftrogs den Mondonten in Steuersochen

beröt und ihm bei der Beorbeiiung der Steuerongelegenheit und der
Erfüllung der steuerlichen Pflichten Hilfe leistet (g 33 Steuerberotungs-

geseiz). Diese Töiigkeii ist unobhöngig, verontwortlich, gewissenhoff und

verschwieg en o uszu ü ben ( $ 5Z Steuerberotu n gsg esetz). Die Verschwie-

genheitspflicht, die Ausfluß des Berotungsvertroges ist, isi im Steuer-

berotungsg eselz zu einer besonderen Berufspflicht ousgestoltet. Die

Gewißheit,doß derSteuerberoterdie ihm im Rohmen desAuftrogs onver-

trouten oder bekonnt gewordenen Totsochen nicht unbefugt offenbort,

ist Grundloge des Vertrouens zwischen Steuerberoter und Mondonten,
wobei sich die Verschwiegenheitspflicht ouf olles bezieht, wos dem

Steuerberoter in Ausübung oder bei Gelegenheit der Ausübung seiner

Berufstötigkeit über die Verhöltnisse des Mondonten bekonnt geworden
ist(OLG Homm, 88196? 860). Dem hotouch derGesetzgeber umfossend

Rechnung getrogen. So hot der Gesetzgeber ouf der einen Seite die
Vedetzu n g d er Verschwieg en heitspf I icht d u rch den Steu erberoter g ene-

rell unter Strofe gestellt (S 203 Abs. I Nr. 3 SIGB), wie ondererseits dem

Steuerberoter u mfossen de Ausku nftsverweig eru n gsrechte ü ber beko n nt

gewordene Verhöltnisse des Mondonten in Sieuersochen (5102 AOl, in

Strofsochen ($$53 Abs. I Nr.3 Abs. 2,53o,92 SIBO) und im zivilrecht-

lichen Bereich ($ 383 Abs. I Nr. 6 Abs. 3, 385 Abs. 2 ZPO) eingeröumt.

Mit der so im Rechtsleben onerkonnten zentrolen Bedeutung der Ver-

schwiegenheitspflicht des Sieuerberoters gegenüber seinem Mo ndon-
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sochenvortrog des Klögers nicht in Zweifel. Es gehörte ober - wie
schon g 9 Zif+. 2 d es U nterbeteilig u n gsvertro g es wörtl ich zweifelsf rei

hervorhebt - nicht zu den Aufgoben des Treuhönders, die Auszqh-
lungsvoroussetzungen on und die Verwendung der Mittel durch die
Filmproduktion GmbH bei der Herstellung des Films zu kontrollieren.
Dos wor noch dem ebenfolls eindeutigen lnholt der Vertrogsbestim-
mung Soche der Film GmbH (Beteiligte on der olypisch stillen Gesell-
schqft mit der Filmproduktion GmbH).

4. Letztlich stehen dem Klöger Schodenersotz- oder Bereicherungs-
o nsprüche o uch nicht in Zuso m menho ng m it seiner Vermutung zu, eine
Weiterleitung der Einlogen durch den Beklogten sei nicht erfolgt. Es ist

schon froglich, ob der Klögerdiese lediglich in seinem Schriffsotzvom
30.5.1989 entholtene und mii Nichtwissen oufgestellte Behouptung
weiter oufrechterholten will, nochdem der Beklogte sich dozu mit

seinem Schriftsoiz vom 16. 6.1989 unter Beifügung von Uberweisungs-
unterlogen erklört hot. Es konn ouch offenbleiben, ob donn die betref-
fende Erklörung des Beklogten prozessuol zulössig ist (vgl. $ l3B Abs.4
ZPO -,Wohrnehmungsmöglichkeit"l. Denn der Klöger hot iedenfolls
ouch einen ihm obliegenden Beweis für die behouptete Totsoche nicht
ongeboten.

Noch ollem erweistsich der Klogeonspruch unter keinem rechtlichen
Gesichtspunktols begründet,wesholb ouch die Berufung des Klögers
keinen Erfolg hoben konn.

sproch, öndert doron nichts. Dies wor für die mit den Einzelheiten

der Bouplonung nicht vertrouten Bquherren nicht erkennbor. Aus

ihrer Sicht - und dorouf kommt es on - stellen sich die in dem

Prospekt ongegebenen Wohnungsgrößen nicht ols die Grund-, son-

dern die Wohnflöchen dor.

bbl Unstreitig istouch, doß sich die somit moßgeblicheWohnfloche der

Dochgeschoßwohnung des Klögers ou0erdem noch oufgrund der
spöteren Verringerung der Trout und Firsthöhe verkleinert hot. Dies

führte hinsichtlich der Kostenonteile dozu, doß sich die schon be-

siehende Benochteiligung des Klögers gegenüber den Bouherren

der Wohnungen in den dorunter liegenden Stockwerken, die von

derAnderung der Dochneigung nicht unmittelbor betroffen woren,
noch vergrößerte.

b) Hiernoch erweist sich die ursprüngliche Kostenoufteilung und die

Höhe des dem Klöger ouferlegten Anteils ols sochlich unzutreffend.

Die den Klöger benochteiligenden Kostenquoten hötten doher ouf der
Grundloge derWohnflöche der einzelnen Wohnungen neu berechnet

werden müssen. Dies zu tun wor Soche der Beklogten oufgrund ihrer

Pflichtzur umfossenden Wohrnehmung der Interessen des Klögers bei

Durchführung des Bouherrenproiehs. Dem konn sie nicht entgegen-

holten, doß eine solche Tötigkeit zugunsten des Klögers notwendiger-

weise zu Losten der übrigen Bouherren gehen mußte, deren lnteressen

sie in gleicher Weise zu wohren hotte. Für einen solchen Konflikt

gegenlöufiger lnteressen der Bouherren wor in g I (2) des gemein-

so men Geschöftsbesorg u n gsvertro g es vorgesehen, doß d ie Beklo gte

die lnteressen oller Bouherren zu koordinieren hotte. Bei Konflikten

mußte sie für einen sochgerechten Ausgleich sorgen. Dozu gehörte es

ouch, den Anteil einzelner Bouherren zu redvzieren, wenn sich die
Berechnung ols unzutreffend erwies. Dies gilt für nochtrögliche Ver-

ö nd eru n gen der Berech n u n gsg ru nd lo g e o ufg ru nd spöterer Verö nd e-

rungen der Bouousführung (vgl. insoweit BGH, Urt.v.17.l.l99l : WM
1991,769 l77l vnter ll 4ol; Locher/König o.o.O. Rdnr. 33, S. 26/27;

Brych/Pouse, Boutrögerkouf und Bouherrenmodelle, l9B? Rdnr. /30)
ebenso wie für Korrekturen von ursprünglich vorhondenen Fehlern

der Kostenoufteilung. Dos lnieresse der übrigen Bouherren, nichi zu

höheren Kosten ols ursprünglich vorgesehen herongezogen zu wer-

den, hot hinter dem lnteresse des benochteiligten Bouherren on einer

,,gerechten" Ermittlung seines Kostenonteils zurückzustehen. Dies

g ebietet d ie g egenseitig e Treuepf I icht der i n einer Gesel lsch oft zuso m-

mengeschlossenen Bouherren. Aus ihr ergibt sich grundsöizlich eine

wechselseitige Verpflichtung der Bouherren zum Ausgleich bei noch-

Forderungen des Steuerberolers
- Abtretungsverbot, $ 399 BGB

- Verschwiegen heitspf I icht
{OLG Homm Urt.v.9.5.1990 - 25U134/Bq - nicht rechtskröftig,
wegen grundsötzlicher Bedeutung wurde Revision zugelossen)

Leitsötze (d.Verf.l,

l. DerSteuerberoterkonn eine Forderung gegen seinen Mondonten ous
dem Sieuerberotungsverhöltnis nicht on Dritte obireten, ohne domit
die Verschwiegenheitspflicht ($ 5Z StBerG) zu verletzen.
(wegen S 402 BGB Auskunftspflicht)

2. Dos Abtretungsverbot gem. $ 399 BGB gilt iedenfolls für eine streitige
Forderung des Steuerberoters.
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tröglich eingetretenen oder erkonnten Fehlern des vereinborten
Kostenverteilungsschlüssels (vgl. BGH, Urt.v.17.1. l99l o.o.O. unter ll4 c;

Locher/König o.o.O. Rdnr.33 5.26/27; Brych/Pouse o.o.O. Rdnr:2301,

so wie g ru ndsötzl ich d ie Mog I ich keit ei ner Vertro gso n possu n g weg en

Anderung der Geschöftsgrundloge bei iedem Vertrogsverhöltnis
besteht (vgl. zum Wegfoll der Geschöftsgrundloge in einer Personen-
gesellschoft RGZ i3l, 92194{l). Dementsprechend enthölt im vorliegen-
den Foll g 6 (31 Abs. 3 des Gesellschoftsvertroges - ouf dessen lnholt
nochfolgend unter d) noch einzugehen isi - eine ousdrückliche
Ermöchtigung der Beklogten für eine Anderung der Kostenverteilung.

c) Auf welche Weise die Neuberechnung der Kostenonieile vorzuneh-
men woI insbesondere wie die Wohnfloche der Dochgeschoß-
Wohnungen ermittelt und welche weiteren wertbildenden Fokioren zu

berücksichtigen woren, lößtsich noch dem gegenwörtigen Sochstond
nicht entscheiden. Eine ousdrückliche oder stillschweigende Verein-
borung der Bouherren fehlt. ln den gesellschoftsvertroglichen Regelun-
gen liegi deshclb eine von den Bouherren nicht beobsichtigte Lücke

vor, die durch ergönzende Vertrogsouslegung zu schließen ist. Für die
Ermittlung der Wohnfloche liegt die entsprechende Anwendung der
SS42-44 der ll BV wegen ihrer früheren Anwendung innerholb des
Bouontroges zwor nohe (vgi. Reithmonn/tsrych/Monhori, Kout vom
Bo utröger und Bouherren modelle,5. Aufl., Rdnr: 60), sie stellt o ber nicht
die einzige Moglichkeit dor. Do diese Frogen im bisherigen Prozeß-

verlouf nicht ousreichend erörtert worden sind und die Soche ous
onderen Gründen ohnehin zurückverwiesen werden muß, erscheint es

sochgerecht, die ergönzende Vertrogsouslegung - ggf. noch er-

gönztem Porteivorbringen - dem Totrichier zu übertrogen.

dl Die Verpflichtung der Beklogten zur Anderung der Kostenverteilung
konn entgegen der Vorinstonz ouch nicht desholb verneint werden,
weil sie der Beklogten ous rechtlichen Gründen unmöglich gewesen
wöre. Durch S 6 (3)Abs.3 des Gesellschoftsvertrogesworihrvielmehr-
wie bereits erwöhnt - die Befugnis gegeben, selbst und ohne Be-

schlußfossung durch die Bouherren die Kostenverteilung zu öndern.

Diese Vertrogsbestimmung setzt ollerdings vorous, do0 die Anwen-
dung des in Anloge I der Angebotsurkunde vorgesehenen Kosten-

verteilungsschlüssel einzelnen Gesellschoftern gegenüber g rob un-

billig ist. Domit hoben die beteiligten Bouherren ihrerwechselseitigen
Verpflichtung zum Ausgleich bei Fehlern des vereinborien Kosten-

verteilungsschlüssels eine Grenze gezogen und bestimmt, doß solche
Fehler der vereinborten Kostenverteilung, die noch nicht zu groben

3. Schließlich hoftet der Beklogte nicht noch den zur sog. ,,Prospeh-
hoftung" (im engeren Sinne) entwickelien Grundsötzen.

Der Beklogte gehört insofern nichtzu dem für eine Hoftung in Beirochf

kommenden Personenkreis. Dos behouptet zwor der Klöger, indem er

für den Foll des Proiekts ,,Die T" pouschol und in wörtlicher Anlehnung

o n d ie Entsch eid u n g d es Bu ndesg erichishofs vo m 6. 10. 1980 \BGAZ7?,

337 I+,340) ousführt, der Beklogte hobe zu den dos ,,Monogement
bildenden lnitiotoren, Gründern und Gestoltern" des Prospekts gehOrt
(Beweis, Zeugnis Dr. X.). lnsofern isi derVorircg des Klögers ober nicht

hinreichend schlüssig, wesholb es ouch nicht der Erhebung des onge-
botenen Zeugenbeweises bedorf. Der Klöger hot keine konkreten Tot-

sochen fur die Berechtigung einer entsprechenden Annohme vorge-
brocht. Auch dos von dem Klöger erwöhnte Schreiben des Beklogien

on den Zeugen A. sowie on die B.-Filmproduktion GmbH vom 
,16.9.1985

gibt insofern keine Anholtspunkte. Dorüber hinous wird der Beklogte

selbsi in keinem der beiden in Rede stehenden Beieiligungsprospekie
erwöhnt,sieht mon einmolvon seiner Bezeichnung ols Geschöftsführer
der Firmo A. GmbH im Folle des Unterbeteiligungsvertrogs zum Proiekt

,,Die lustige W." ob. ln iener Hinsicht ist der Beklogte ober rechtlich

nicht mit iener Treuhond-GmbH gleichzusetzen.

Noch ollem ist olso der Beklogte schon seiner persönlichen Stellung

noch nicht in den ,,Hoftungsverbund" einer etwoigen Prospekthoft-

pflicht einzubeziehen. Unobhöngig dovon bestehen ouch keine soch-

lichen Anholtspunkie f ür eine Prospekthofrung des Beklogten, soweit er

im Foll der Produktion ,,Die T" persönlich erwöhnt ist - zwar nicht im
Prospekt selbst, o ber in dem d iesbezüg lichen Zeich n u ngsschein. Al lein

die Totsoche, doß donoch der Beieiligungsbetrog ouf dos ouf den

Nomen des Beklogten louiende Anderkonto/Ireuhondkonto gezohlt
werden sollte, gibt keinen Anholtspunkt dofü6 doß die von dem

Klöger behoupteten Unrichtigkeiten des Prospekts etwo einem Tötig-

keitsbereich oder Vero ntwo rtu n gsbereich d es Bekl o gten zuzu rech nen

sei n kön nten. Fü r die Richtigkeit und Vollstöndigkeit der im Prospeh ent-

holtenen Angoben schlechthin hqtte der Beklogte schon gor nicht einzu-

stehen (vgl. BGH in NJW 1984, 865, 866 -,,Rechtsonwolt-Ander-
konto"). Es ist nicht erkennbor, - doß der Beklogte irgendwie direkte

oder indirekt mit einzelnen Umstönden der Filmproduktion - beispiels-

weise hinsichtlich der Regie oder bezüglich der Urheberrechte on der
Romonvorloge - befofit wor. Dorüber hinous loßt sich dem Zeich-

nungsschein eindeutig entnehmen, doß der Beklogte ollein die Aus-

zohlungsvoroussetzungen (on B. Film GmbH) zu prüfen hotte. Doß

solches seitens des Beklogten geschehen isi, steht noch dem Tot-
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des Zeichnungsscheins im Folle der Filmproduktion ,,Die T" der Beteili-
gungsbeirog ouf ein Anderkonto des Beklogten (Treuhondkonto) ge-
zohltwerden mußte, liel] den Beklogten nichtschon zum Vermittler und
Berqterwerden. lm Folle der,,lustigen W" bestond dos Einzohlungs-
konto lout Zeichnungsschein noch nicht einmol bei dem Beklogten,
sondern bei der Firmo A. GmbH Wirtschoftsprüfungsgesellschoft.
Noch ollem konnte olso die behoupteteAußerung des Beklogten ouch
unter Berücksichtigung (nicht-) vorhondener Umstönde nur ols unver-
bindlicher Rot oder unverbindliche Empfehlung verstonden werden,
dessen bzw. deren Befolgung nicht zu einer Veroniwortlichkeit für
dorous erwochsenden Schoden führt (vgl. $ 676 BGBI.

Unobhöngig von den vorstehenden Gesichtspunkten beinholtet der
Klögervortrog ouch keine Totsochen, welche zum domoligen Zeit-
punkt gegen die Quolitöt der Konstruktion und der Konzeption der
beiden letztlich gescheiterten Beteilig u n gspro[ekte sprechen kon nten
und mußien.

schließlich hot der Klöger einen ihm obliegenden Beweis für die von
ihm behouptete und seitens des Beklogten bestrittene Außerung nicht
ongeboten.

2. Es liegen ouch nicht die voroussetzungen für eine Hoftung des Beklog-
ten ous Gorontie (Gewöhrvertrog) vor. Der Klöger beruft sich in dieser
Hinsicht unter Antritt von Beweis (Zeugnis) dorouf, doß der Beklogte
in einem persönlichen Gespröch im Johre 1985 zugesichert hobe, er
werd e dof ü r,,sorg en'j d oß der Klö g er sein ei n gesetztes Ko pito I zurü ck-
erholte. Auch hier konn für die Entscheidung des Rechtsstreits die
Richtigkeit dieser Totsochenbehouptung dohinstehen, und insofern
ko n n ferner o uf eine An hörung des Zeugen G. verzichtet werden. Den n
schon ihrem reinen lnholt noch loßt die behouptete Außerung keinen
Verpflichtun gswillen zur schodlosholtung erken nen. sie bei n h o ltet n u r
die Absicht, sich für dos Anliegen des Kllogers einzusetzen, sich. dofur
,,stork mochen" zu wollen. Ein weiterer Gesichtspunkt sprichi insofern
zusötzlich und indiziell gegen die klogerische lnterpretotion: Die sehr
voge Zeitongobe zv der Totsochenbehouptung (,,im weiteren Verlouf
noch im Johre ]985") ergibt iedenfolls, doß die behouptete Erklörung
zu einem Zeitpunkt obgegeben worden sein soll, zu welchem der
Beklo gte sich bereits entsprechend den Zeich n u n gsschein en o ls U nter-
beteiligter beiden Firmen A-Film GmbH und der B. GmbH vertroglich
gebunden hotte. Es ist nicht ersichtlich, wesholb sich der Beklogie zu
einem Zeitpunkt donoch gegenüber dem Klöger noch hötte gorontie-
möDig und persönlich verpflichten wollen und sollen.

Unbilligkeiten führen, von den betroffenen Bouherren hinzunehmen
sind. Soweit hiernoch keine Ausgleichspflicht der Bouherren besteht,
entfollt ouch eine Verpflichtung der Beklogten zur Neufestsetzung der
Kostenquoten.

Ob im Streitfoll grobe Unbilligkeitvorliegi, höngtdovon ob, in welchem
Umfong sich der ouf der Grundloge der Wohnflöchen zu berech-
nende Kostenonteil des Klögers von seinem ursprünglichen Kosten-
onteil unierscheidet. Dies wird dos Berufungsgericht ebenfolls zu
klören hoben.

el Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts entföllt eine Pflicht-
verletzung der Beklogten durch ihr Untötigbleiben nichf von vornherein
deswegen, weil der Klöger selbst einen Ausgleichsonspruch gegen die
übrigen Bouherren hötte geltend mochen können. Domit verkenni die
Vorinstonz die Pflichten, die die Beklogte ous dem Geschöftsbesor-
gungsvertrog trofen. lhre Beouftrogung mit der Wohrnehmung der
lnteressen des Klögers hotfe gerode den Zweck, doß dieser sich um
die Abwicklung des Proiekts nicht mehr zu kümmern brouchte (vgl.

BGH, Urt.v.24.3.l9BB : NJ\^/-RR l9BB, 915; Reithmonn/Brych/
Monhort, Kouf vom Boutröger und Bouherrenmodellg 5. Aufl., Rdnr:

134 o; Koelble o.o.O. S. 2i6 f). Den Bouherren trifFt zwor eine gewisse
Eigenverontwortlichkeit, so doß er keinen Schodenersoizonspruch
gegen den Treuhönderedongt, wenn sich die bewußt übernommenen
Risiken zu seinem Nochteil verwirklichen (BGH o.o.O. unier I 4o;
Kürschner; ZfBR l9BB, 2A);lngenstou/Korbion, VOB,ll. Aufl., Anh. Rdnr.

259). Dies hot ober nichts mit der hier entschiedenen Froge zu lvn,
ob der Treuhönder untötig bleiben dorf, wenn der Bouherr einen
Anspruch selbstverfolgen konn. Noch s 6 (3lAbs.3 des Gesellschofts-
vertroges wor der Beklogten die Befugnis erteilt worden, selbst - olso
ohne Gesellschofterbeschlu0 - die Verteilung des Gesomtoufwondes
ouf die Bouherren zu öndern. Dqmit hotte sie sich ein Leistungsbestim-
mungsrecht ($ 3lZ Abs. I BGBI übertrogen lossen, dessen Zweck dorin
bestond, zur Vermeidung longwieriger Konflikte unter den Bouherren
den regelungsbedürftigen Foll rosch und unkomplizierl zv erledigen.
Von dieser Befugnis mußte sie ober ouch Gebrouch mochen, sofern die
Voroussetzungen gegeben woren. Von ihrer Verp{lichtung wöre die
Beklogte desholb nur frei geworden, wenn der Klöger domit einver-
stonden wor, doß es bei der ursprünglichen Kostenverteilung bleiben
könnte. Dos hot der Klöger [edoch niemols erklört. Sein Einveistöndnis
lößt sich ouch nicht ous der vom Berufungsurteil festgestellten Kenntnis
des Klögers von der Wohnflöchenreduzierung entnehmen; denn sie
besogt nichts über die Vorstellung des Klögers von seinen Zohlungs-
verpflichtungen.
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f) Die in ihrem Untötigbleiben möglicherweise liegende Vedetzung des

Geschöftsbesorg u ngsvertro ges d u rch d ie Beklo gte wö re o uch sch u ld-

hoft erfolgt.

Dobei konn dohinstehen, ob die Beklogte, die erst noch Einreichung

des ursprünglichen Bouontroges und noch Errechnung der ursprÜng-

lichen Kosienquoten zur Treuhönderin bestellt wurde, verpflichtet wor,

die Kostenverteilung ohne besonderen Anlo0 von sich ous nochzu-

prüfen. Ein Anloß dqfÜr ergob sich fÜr sie iedenfolls donn, ols sie und

die Bouherren in der Bouherrenversqmmlung vom24.2.1984 Über die

Anderung der Bouplonung unterrichtet wurden. Hiernoch mußte für

olle Beteiligten, insbesondere ouch für die Beklogte, klor sein, doß

die Herobsetzung der Trouf- und Firsthöhe fÜr die Dochgeschoß-

wohnungen - und nur für diese - zu geringeren nutzboren Wohn-

flöchen führen würde und die Bouherren dieser Wohnungen dodurch

bei Beibeholtung der bisherigen Kostenquoten gegenüber den Bqu-

herren der onderen Wohnungen benochteiligt werden wÜrden. J eden-

folls ietzi mußte die Beklogte tötig werden und die Kostenverteilung

unier Berücksichtigung ouch des ihr schon ursprÜnglich onhoftenden

Fehlers (Zugrundelegung der Grund- onstott derWohnflöchenl insge-

somt neu berechnen.

g) Der in der Zohlung des möglicherweise Überhöhten Kostenonteils

liegende Schoden entfollt nicht ous dem Grunde, doß der Klögervon

den übrigen Bouherren einen Ausgleich verlongen könnte. Vielmehr

bestehen beideAnsprüche nebeneinqnderund es liegtim Belieben des

Glöubigers, welchen von mehreren Ersotzverpflichteten er in ,Anspruch

nimmt. Andernfolls könnte ieder Ersotzpflichtige einen Anspruch

gegen sich mit der Begründung verneinen, do{J der Glöubiger einen

o nderweitigen Ersotzo nspruch ho be (vg l. BG H, U rt.v. 17.1. 1991 o.o.O.

unier ll4c m.w.Nochwl.

hl Ein seinen Anspruch minderndes oder ousschlieflendes MiVerschul-

den on der Schodenentstehung konn dem Klöger nicht desholb vorge-

worfen werden, weil er selbst einen ,Anspruch ouf Neuverteilung der

Gesomtkosten gegen die übrigen Bouherren höttegeltend mochen und

einen entsprechenden Anteil seiner ob dem 9.3.1984 erbrochten

Zohlungen hötte einbeholten können. lm Verhöltnis der Porteien trof

diese Pflicht die Beklogte,. sie konn sich zur Entlostung von ihrer

Hoftung nichr ouf die Unrötigkeit des Klögers berufen. Andernfqlls

würde der zvr PflichVerletzung (oben I e) festgestellte Vorrqng der die

Beklogre selbst treffenden Verontwortlichkeit ouf dem Umweg Über

9254 BGB ins Gegenteilverkehrt.

Hoftung des Treuhönders
- Mittelvewend u n g skontrol le

- wirischoftliches Risiko

- Prospekthoftung
(OLG Homburg Urt.v. 23.2.1990 - ll U 195/B9l

Leitsötze (d.Verf.l'

l. Die Mitteilung des Treuhönders - Mittelverwendungskontrolleur der

Anderkontengelder - der Prospekt sei rechtlich sinnvoll konstruiert und

wirtschoftlich erfol gversprechend, hot n u r kom mentieren d en Cho ro k-

tery sie befreit den Anleger nichtvon ieglichem wirtschoftlichem Risiko;

sie lößt ouch keinen rechtlichen Bindungswillen erkennen.

2. Der nur dos Treuhondkonto führende Treuhönder ist nichi in den Kreis

der Prospekthoftpflichtigen einbezogen, die f ur die Vollstöndigkeii und

Richtigkeitdes Prospekis einzustehen hoben tvgl. BGH NJW 
,l984, 

865

,,Rechtso nwo lt-Anderkonto").

,Aus den Gründen:

l. Der Klögervortrog rechtfertigt nicht die Annohme eines zwischen den

Porieien zustonde gekommenen ,,Auskunftsverirogs'i Der Klöger be-

houptet, er hobe sich noch Erholt der betreffenden Beteiligungs-

prospekte und vor Unterzeichnung der Vertrogsformulore bei dem

Beklogten noch den Risiken für den Foll einer Beteiligung on den

beiden Obiekten erkundigt. Dobei hobe er die Auskunft erholten, die

in den Prospekten ousgewiesenen Proiehe seien rechtlich sinnvoll

konstruiert u nd wirtschoftlich erfolgversprechend konzipiert. D iese vo n

dem Beklogten besiriftene Außerung hoi - wenn mon sie einmol

zugunsten des Klögers unterstellt - schon ihrem Inholt noch nur kom-

mentierenden Chqrokter. Sie besogt inholtlich ouch nichi, doß sich

der Klöger ols Kopitolonleger ieglichen wirtschoftlichen Risikos ent-

bunden fÜhlen durite. Die behoupiete Außerung des Beklogten lößt

weder ousdrücklich noch konkludent einen Bindungswillen des

Beklogten deutlich werden. Auch ondere Umstönde, welche die

Annohme eines Bindungswillen des Beklogten rechtfertigen könnten,

sind nicht ersichtlich. So ist der Beklogte weder ols Herousgeber der

fur die Anlegerwerbung entwickelten Prospekte in Erscheinung getre-

ten, und ertrot gegenüber dem Klöger ouch nicht ols Anlogevermittler

oder Anlogeberoter ouf. Allein der Umstond, do$ noch dem lnholt
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weder d i rekt von den Beklo gten noch f ü r o nwo ltl iche Tötig keii, sond ern

f ü r ei ne Mo kleriötig keit ein Erfol g shonoro r versproch en. Dos enisp richt

der Bestim m ung des g 652BGB. Dos Versprechen wo r o uch nicht no ch
g l3B BGB nichtig. Denn sittenwidrig ist eine solche Provisionsverein-

borung nur, wenn beide Vertrogsteile sittlich onstößig hondeln; dos

bedeutet im konkreten Foll, dofl nicht nur die Beklogten bei Enigegen-

no hme des Provisionsversprechens die Absicht geho bt hoben müssen,

dieses der Klögerin zu verschweigen, sondern ouch, doß die Brüder B.

und C. dieses vertrogswidrige Verholten der Beklogten gekonnt und

billigend in Kouf genommen hoben müssen (BGHZ 78,263,268;
BGHZ 95, Bl, 84: Gl 37/851. Diese Annohme scheitert hier schon

doron, doß nichts dofur vorgetrogen ist, doß die Brüder B. und C.

in dem hier moßgeblichen Zeitpunkt der Eingehung des Provisions-

versprechens die Verflechtung der Beklogten mii der Firmo U. GmbH
konnten sowie ferner domit rechneten und billigend in Kouf nohmen,

doß die Beklogten der Klögerin gegenüber dieses Provisionsver-

sprechen geheimho lien würden.

Ob die Klögerin einen onderen ols den hier geltend gemochten

Schoden erlitten hot, konn offenbleiben; sie hot nicht behoupiet, sie

hotte bei Kenntnis des Provisionsversprechens on die Firmo U. dos

Grundstück überhoupt nicht verkouft oder den Berotungsvertrog

gekUndigt, und insoweit ouch keine Ansprüche erhoben.

bl Schliefllich hot die Klagerin ein Berotungsverschulden des Beklogten

nicht schlüssig dorgelegi.

Soweit sie vortrögt, der Beklogte hobe sie zum Vertrogsobschluß

gedröngt, ist dies unerheblich, weil - wie schon erwöhnt - weder
ousreichend substontiiert noch erst recht unter Beweis gestellt worden

ist, doß die Klagerin höhere Köuferleistungen hötte erfolgreich durch-

setzen können.

Soweit schließlich ihr ursprüngliches Vorbringen im Schriftsotz vom

6.6.1988 Behouptungen dohin entholten hot, doß der Beklogte ihr

folsche Zusicherungen über den lnholt der vertroglichen Verein-

borungen im Hinblickouf einen einzubouenden Kellergemocht hobe,

hot sie diese noch gerichtlichem Hinweis ouf die Widersprüche nicht

mehr o ufrechterho lten.

2. Dos Berufungsurteil stellt sich ouch nicht ous onderen GrÜnden ols

richtig dor ($ 563 ZPOI.

ol Ein etwoiger Schodenersotzonspruch des Klögers wöre nicht

veriöhrt.

Die Beklogte ist weder Steuerberoter noch Rechtsonwolt noch

Wirtschoftsprüfer. Doher veriöhrt ein Schodenersotzonspruch

weg en posiiiver Vertro g sverletzu n g d es Treu h o n dveriro g es g em ö{)
g 195 BGB in 30 Jqhren (Brych/Pouse o.o.O. Rdnr. 660).

Noch g 3 (21 des Treuhondvertroges sollen AnsprÜche gegen die

Beklogte ollerdings noch zwei Johren ob Entstehung veriöhren.

Diese Klousel ist iedoch gemöß $ 9 Abs. 2 Nr.l AGBG unwirksom.

Beidem Treuhondverirog hondeltes sich um Allgemeine Geschöfts-

bedingungen, denn die Beklogie hoi dos Klouselwerk ollen Bou-

herren g egen ü ber g leich lo uten d verwendet. DofJ d ie Bed i n g u n g en

zu dem vom Klöger obgegebenen Vertrogsongeboi gehörten, ist

u n erh eb I ich (vg L BGHZ 97, 21 l24l: WM 19 86, 484 : G I 1986, 45 l.

Die Veriöhrungsbestimmung verstößt gegen $ 9 Abs. 2 Nr. I AGBG,

weil sie die Veriöhrungsfrist ouf weniger ols dreiJohre festlegt. Die

Drei-Johres-Frist ist für vergleichbore Geschöftsbesorgungsver-

tröge in den $$ 68 SIBG und 5l BRAO vorgesehen und gilt demeni-

sprechend für Treuhönder, die Steuerberoter oder Rechtsonwöhe

sind. Aus ihnen ist desholb ein gesetzlicherMindeststondord zu ent-

nehmen, der durch AGB nicht unterschritten werden dorf {so ouch

Vo I I h o rdt, BB 19 82, 2142 1214 5l ; Löwe/G rof v. Wesip h o I e n /Tri n k n e r;

AGBG, Bd. lll, 2. Avll., Bouherrenmodell Rdnr' 12; Locher/Koelble,

Boubetreuungs- und Bouirögerrechf, 4. Aufl., Rdnr' 554 S. 369,

Brych/Pouse o.o.O. Rdnr. 664; vgl' ouch Urt.v. 16.1.1986: WM
1986,484 [485 unier 2b oo],: Gl 1986, 45 und vom 19. \1.1987 :
WM l9BB,54 f unter 2o: Gll9BB,55l.

b) Der Schodenersotzonspruch des Klögers wöre ouch nicht gemöß

S 3 (2) 2. Holbs. des Geschöftsbesorgungsvertroges erloschen,

wonoch Ansprüche gegen die Beklo gie.in nerho lb einer Aussch luß-

frist von sechs Monoten geltend zu mochen sind.

Diese Klousel verstößt ebenfolls gegen $ 9 Abs. 2 Nr. I AGBG, denn

sie ist im wesentlichen Grundgedonken der gesetzlichen Regelung,

von dersie obweicht, nichtzu vereinboren. Ausschlußfristen sind on

den g esetzl ichen Veriö h ru n gsbesti m m u ngen zu messen IBGHZ 97,

21126 fl : WM 1986, 484: Gl 1986, 45; vgl. ouch Wolf /Horn/
Lindocher, AGBG, 2. Au{;|., $ ll Nr. l0 f Rdnr. 9 o E., 13; KÜrschner
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o.o.O. S.5). Sie benochteiligen den Kunden unongemessen, wenn
sie erheblich hinter den gesetzlichen Veriöhrungsfristen zurück-
bleiben. Dos isi hier der Foll. Die gesetzliche Veriöhrungsfrist betrögt
im streiifoll 30 Johre; sie ist nicht wirksom veriroglich verkürzt wor-
den (siehe oben 2 ol. Diese für die Hoftung der Beklogten wesent-
liche Regelung würde durch eine derort kurze Ausschlußfrist, wie sie
hierdem Klögergesielltworden ist, unterloufen (vgl. BGHZ o.o.O.).

c) Schließlich steht dem Anspruch des Klögers nicht die subsidiorirörs-
klousel in 5 3 (l) des Geschöftsbesorgungsvertroges entgegen. Auch
sie benochteiligt den Klöger in unongemessener Weise und ist
desholb noch 5 9 Abs.lAGBG unwirksom. Wie bereits ousgeführt
(oben ll i el, konn die Beklogte ihrer Verpflichtung, von sich ous eine
Neuverieilung der Kosten vorzunehmen, nichi mit dem Hinweis
begegnen, doß der Klöger selbst Ausgleichsonsprüche geltend
mochen könne. Hiermit wöre es unvereinbot wenn die Beklogte
bei pflichtraiidriger Untötigkeit den Klöger dorouf verweisen könnte,
seine Schodenersotzonsprüche zunöchst bei onderen, evtl. mit-
hoftenden Personen geltend zu mochen. Abgesehen dovon ist die
Verfolgung von Schodenersotzonsprüchen des Klögers wegen
Vertro gsverletzu n g en bei dem ien ig en o m erfol gversp rechen dsten,
-l^.- -.,:-l-:----l: D ll ' .l -t r ruer - wte ilter ote DeKtogre - tnm gegenuoerzur umlossenoen lnter-
essenwohrnehmung verpflichtet ist. Auch desholb entspricht es
seinem berechtigten lnteressg sich in erster Linie on die Beklogte
holten zu können.

3. Noch olledem ist dos Berufungsurteil oufzuheben und die Soche zur
onderweitigen Verhondlung und Entscheidung on dos Berufungs-
gericht zurückzuverweisen. Es wird zu klören hoben, in welchem
Umfong sich die fur die Verieilung der Kosten moflgebliche Wohn-
flöche dervom Klöger erworbenen Wohnung verringert hot, inwiefern
sich dies ouf den vom Klöger oufzubringenden Kostenonteil ouswirkt
und ob es grob unbillig erscheint, den Klöger on der ursprünglichen
Kostenverteil u n g festzu ho lten.

Gegenteiliges zu entnehmen, olso insbesondere, doß Rechtsonwolt Dr. E.

o ls zweiter Geschöftsf ü h rer d en p rovisionspf I ichtig en Mo kl ervertro g m it
den Brüdern B. und C. oder einem von ihnen obgeschlossen hot. Soweit
sich die Klögerin ouf dos spötere Schreiben vom 3.12.1984 beziehf, geht
dorous lediglich hervor; doß Rechtsonwolt X. spöter über die Höhe der
Provision Absprochen getroffen, ober nicht, doß er bereits den Mokler-
vertrog obgeschlossen hot.

Er wor ouch, soweit ersichtlich, nicht vertretungsberechtigt. Welchen
Einfluß er oder die übrigen Beklogten ouf die Eingehung des Mokler-
vertroges genommen hoben, ist doher nicht bekonnt.

lnsoweit reicht der Sochverholt fur die Feststellung einer Pflichverletzung
nicht ous.

Der den Beklogten onzulostende Pflichtenverstoß liegt ledoch dorin, doß
sie die Klögerin nicht dovon unterrichtet hoben, doß sie on der U. GmbH
beteiligt sind, die ihrerseits mit den Koufinteressenten einen honoror-
pflichtigen Moklervertrog obgeschlossen hqf. lhre Beteiligung on der
Firmo U. GmbH begründete ein erhebliches eigenes Vermögensinteresse
on deren geschöftlichem Erfolg; domit gerieten sie in die Gefohr; die
Klögerin, deren lnteressen sie bei Abschlu0 des Koufvertroges wohrzu-
^oL-o^ L^++^^ ^;^L+ -^L' ',^.,^'^i^^^ -,, L^-^+^* l^^^,.,^:r ^:lrrrvrilrrvrr rrvrrurr/ rilLril ilrvr il urrvvt9iltvgtt\JIillil9tt z_u tJctt(ltlttt. illöLivv(Jll vlll

hier dosselbe wie für Steuerberoter in gleicher Situotion, doß nomlich die
Beklogten nur durch Offenborung dieses Eigeninteresses om Zustonde-
kommen des Koufvertroges einem Treuebruch hötten entqehen können
(BGHZ 78,263 ++.,268; BGHZ 95, Bl, 84 : Gl 37/851.

Gleichwohl fuhrt dies zu keinem Erfolg fur die Kloge, weil nicht schlüssig
dorgelegt ist, doß die KlAgerin durch dos Verholien der Beklogten
geschödigt wurde. lhre Behouptung, bei Kenntnis der Provisionsverein-
borung hötte sie erfolgreich einen höheren Koufpreis durchgesetzt, ist

besiritfen und nicht unter Beweis gestellt. Eine totsöchliche Vermutung in

diesem Sinne, die eine Beweiserhebung überflüssig mochen würde,
besteht nicht. Diese ließe sich ollenfolls rechtfertigen, wenn die Provisions-
zohlungspflicht der Köufer in Wohrheit nicht bestonden hötte; denn es

spricht eine gewisse Wohrscheinlichkeit dofür, doß ein Köufer, der sich
zur Zohlung einer Moklerprovision bereit findet, ouch einverstonden
wöre, diesen Betrog stott on den Mokler on den Verköufer zu zohlen
(vgl. BGHZ 39,1{+.,5 für Schmiergeldzohlungen}. So liegt die Soche hier
ober nicht.

Dos von den Köufern hier eingego ngene Provisionsversprechen wor nicht
nichtig. Ohne Erfolg beruft sich die Klögerin zum einen ouf die Recht-
sprechung zu onwoltlich vereinborten Erfolgshonororen. Hier wurde
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nehmen. Der Umstond, doD die Beklogten spöterZ. obgesetzt hoben,

spricht - entgegen derAnsicht der Klögerin - nicht etwo dof ür; doß die

Beklogten ihn weitgehend ouf ihre Weisungen gebunden hoben,

sondern eher dofür, dof. Z. eigenmöchtig gegen ihren Willen hon-

delte. Keinesfolls loßt sich feststellen, doß die Beklogten die GmbH in

totsöchlicher Hinsicht derort beherrschten, doß sie nur ols ihr Stroh-

monn tötig wor. Soweitdie Klögerin sich in diesem Zusommenhong ouf

Strofokten gegen die Beklogten bezogen hot, mußte deren Heron-

ziehung zu Beweiszwecken unterbleiben, weil es nicht Aufgobe des

Gerichts ist, sich etwoige relevonte Totsochen ous erst beizuziehenden
Akten herouszusuchen, wenn die Porteien weitere Totsochen nicht vor-

getrogen hoben.

Schließlich ist ouch in Betrocht zu ziehen, doß nichts Gegenteiliges

dofür bekonnt ist, doß die Firmo U. GmbH ols Unternehmensberoterin

nicht ih ren eigenen, selbstöndig beq rbeiteten, Geschöftsbereich besoß

und diese Tötigkeit unobhöngig von derAnwoltstötigkeit der Beklogten

ousübte. lmmerhin hoben die Beklogten vorgetrogen, doD die Brüder

B. und C. die U. GmbH schon vor Aufnohme der Verhondlungen mit

der Klögerin konnten und sich desholb on diesen zwecks Vermittlung

des Pro[ekts gewondt hoben. Auch dos spricht gegen eine blofle
Strohmonnfunktion der Firmo U. GmbH.

Noch ollem lo0t sich nicht onnehmen, do0 trotz der rechtlichen und

wirtschoftlichen Selbstöndigkeit der Firmo U. GmbH die Beklogten in

wirtschoftlicher H insicht Em pfo nger der Provisionszo h I u n g wo ren u nd

die Firmo U. GmbH diese lediglich für sie entgegengenommen hot.

Vielmehr muß es dobei verbleiben, doß die Beklogten ollenfols son-

stige Vorteile, die ihnen oufgrund der Provisionszohlung erwochsen

sind, herouszugeben hötten. Diese hot, wie ousgeführt, die Klögerin

nicht schlüssig begründet.

2. Der Klögerin steht ouch kein Anspruch ouf Schodenersotz wegen
positiver Forderungsverletzung gegen die Beklogten zu.

o) Allerdings teilt der Senoi die Ansicht der Klögerin, doß den Beklog-
ten ein Verstoß gegen ihre Treuepflicht ous dem onwoltlichen

Berotungsvertrog zvrLaslzu legen ist. Dieser liegtzwor nicht schon

dorin, doD sie sich überhoupi ols Gesellschofter on der Firmo U.

GmbH beteiligt hoben und - noch Sochloge - ouch nicht in dem

Abschluß des Moklervertroges selbst. Denn lt. Schreiben der Firmo

U. GmbH vom 6.7.1984 hot der Geschöfts{ührerZ. die Unterschrift

ouf dem Moklerouftrog erbeten, und es isi dem Akteninholt nichts

Provisionen,/
Hoftung des Unternehmers
- Sochwolter

- Steuerberoter

- Aufklörungspflicht
{BGH Urt.v.14.3.1991- Vll ZR 342/B9l

Leitsotz:

lm Rohmen vorvertroglicher Verhondlungen hot der Auftrognehmer den

Auftroggeber dorüber oufzuklören, doß er mit dem zukünftigen Bou-

betreuer des Auftroggebers eine Provisionsobsproche trifft. Unterlö0t er

dies, konn der Auftroggeber ols Schoden den Betrog fordern, um den er

die Bouleistung zu teuer erworben hot.

Aus den Gründen:

Die Revision führt zur Au{hebung des Berufungsurteils und zur Zvrück-

verweisung der Soche on dos Berufungsgericht.

l. Noch Ansicht des Kommergerichts hot die Klögerin gegen die

Beklogte unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt Anspruch ouf

Zohlung der möglicherweise im Pouscholpreis entholtenen und on B.

geleisteten Provision von 7.136.789 DM. Die Beklogte hobe keine

vorvertrogliche Pflicht verletzt. Sie sei nicht geholien gewesen, ihre

Provisionszusoge vom 2.ll.l98l offenzulegen. Die Kolkulotion des

Angebotspreises sei ihre interne Angelegenheit gewesen. Auch wenn

die on B. gezohlte Provision Bestondieil des Boupreises gewesen sein

sollte, sei dies rechtlich ohne Bedeutung. Als Unternehmerin durfe

die Beklogte ouch Kosten fur die Vermitflung des Auftrogs in ihren

Angebotspreis einkolkulieren. Doron öndere sich nichts, wenn es sich

bei dem Bouvorhoben um öffentlich geförderten Wohnungsbou hon-

dele. Es sei doher unerheblich, doß die Wohnungsbou-Kreditonstolt

ongedroht hobe, sie werde ihre Förderung um die on B. obgeführie
Provision kürzen.

Eine vorvertrogliche Pflicht, ihr Provisionsversprechen vom 2.11.1981

offenzulegen, ergebe sich für die Beklogte ouch nicht ous dem

Umsfond, doD B. bzw. die von ihm beherrschte S.-GmbH ols Bou-

beireuer fur die Klögerin tötig werden sollie, denn die ursprüngliche

Provisionszusoge sei longe vor Abschluß des Boubetreuungsvertroges
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zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem noch nicht obzusehen gewesen sei,
doß es zu Geschöftsbeziehungen zwischen den Porteien kommen würde.
Die u rsprü ng liche Provisionszusoge tro ge keinen Sch miergeldcho ro kiery

ihr fehle die {ur Schmiergeldzohlungen typische Zielrichtung. Vielmehr
hondele es sich insoweit um einen nichi zu beonstondenden Mokler-
vertrog.

Ansprüche ous positiver Vertrogsverletzung seien nicht gegeben. Zwor
troge die im April l9B2 mundlich und om 26.5.1982 schriftlich getroffene
Vereinborung mit B. Schmiergeldchorokter. Durch diese Provisions-
obsproche hobe die Klögerin iedoch keinen Schoden erlitten; denn der
von ihrzu zohlende Preis pro qm Wohnfloche hobevonAnfong on festge-
sionden; er hobe sich ouch spöter nicht erhöht, so dofl die zweite
Provisionszusoge ouf den Boupreis ohne iede Auswirkung geblieben sei.
Mongels Schodens seien ouch deliktische Ansprüche nicht gegeben.

ll. Die Ausführungen des Kommergerichts holten schon im Hinblick ouf
Ansprüche ous Verschulden bei Vertrogsverhondlungen der recht-
lichen Uberprüfung nichi stond, so doß ouf weitere Anspruchsgrund-
logen nicht einzugehen ist.

Die Beklogte hot gegenüber der Klöqerin eine vorvertrogliche Auf-
klörungspflicht verletzt. Sie hot der Klögerin wegen Verschuldens bei
Vertrogsverhondlungen den durch die Verletzung der Aufklörungs-
pflichl verursochten Schqden zu ersetzen.

l. Nicht zu beonstonden ist ollerdings die Ansicht des Kommergerichts,
die Beklogte sei grundsötzlich nicht verpflichtet, die Kolkulotion ihres
Angebots offenzulegen. Bei einem Werkvertrog mu0 der Uniernehmer
den Besteller grundsötzlich nicht über seine Berechnungsgrundlogen
und seine Preiskolkulotion unterrichten (vgl. MünchKomm/Roth 2. Aufl.,
g%2BGB Rdn. 2021. Dies gilt insbesondere, wenn es sich wie hier um
einen Pquscholfestpreisvertrog hondelt, bei dem die Grundlogen der
Preisermittlung nicht zum Vertrogsgegenstond werden (Heiermonn/

Riedl/Rusom/Schwoob VOB, 5. Aufl., Teil B $ 2, Rdn. 87 bl.

Es konn offenbleiben, ob dieser Grundsotz ouch donn noch uneinge-
sch rö n ki g ilt, wen n der Bo uvertro g ein Vorho ben betrifft, d os m it Mittel n
des soziolen Wohnungsbous gefördert werden soll und die Einbe-
ziehung von Vermittlungsprovisionen in den Werklohn die Förderungs-
würdigkeit des Vorhobens gonz oder teilweise geföhrden konn.

2. Noch stöndiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes besieht bei
Vertrogsverhondlungen, ouch wenn die Porteien entgegengesetzte

Soweit die Klagerin sich ouf die Entscheidung des Bundesgerichtshofs

vom 19.6.l9B5 lGl37/85: BGHZ 95, Bl ff.) bezieht, bringt diese nichts

zu ihren Gunsten. Die Entscheidung befoßt sich nur mit der Wirksomkeit
einer Provisionsverei n bo ru n g zwischen dem D ritten u nd der Gesel lschoft,

on welcher der Steuerberoter moßgeblich beteiligtwor, sogt ober nichts,

ouch im Leitsotz nicht, zu den Voroussetzungen des $ 667 BGB ous. ln

diesem Bereich ist vielmehr entscheidend, ob und in welchem Umfong
Zuwendungen, die einer Gesellschoft gemocht werden, ols Vermögens-
vorteil des Beouftrogten selbst onzusehen und von ihm herouszugeben
sind. Domit befoßt sich die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom
1.4.1987 lGll9B7, 84: NJW-RR l9BZ l3B0,l38l), in welcher Zohlungen,
die on einen Strohmonn erfolgt sind, den Zuwendungen on den Beouf-
trogten selbst gleichgestellt werden. Voroussetzung ist, do0 der Dritte

,,die Gelder in Wohrheit nurfür den Beouffrogten entgegennimmt, sofern
nur der Beouftrogte der wirischoftliche lnhober des empfongenen Ver-

mögenswertes bleibt"... ,,onders verhölt es sich dogegen, wenn die ouf
Weisung des Beouftrogten on einen Dritten geleisteten Zohlungen ouch
bei ei ner wi rtschoftlichen Betro chtu n gsweise d em Vermög en d es Beo uf-

trogten nicht hinzuzurechnen sind. Dos konn donn der Follsein,wenn der
Zuwendungsempfönger sie nicht für den Beouftrogten bereii hölt, viel-
mehr seinem eigenen Vermöqen zuschlöq/' (BGH o.o.O. S. 13Bll.

Der hier gegebene Sochverholt ldßt eine Feststellung, doß die Firmo U.

GmbH in diesem Sinne wie ein Strohmonn der Bekloglen zu behondeln
sei, nicht zu. Denn on ihr woren nicht nur die Beklogten mit unterschied-
lichen Anteilen, sondern ein vierter Gesellschofter mit dem keineswegs
geringfügigen Anteil von 26%o beteiligt, welcher zugleich olleinvertre-
tungsberechtigter Geschöftsführer der GmbH wor. Zwor wor bei Anboh-
nung der Vertrogsverhondlungen zwischen der Klögerin und den Kouf-

interessenten und bei Eingehung des Provisionsversprechens der Brüder
B. und C. - folls dieses oufgrund des Schreibens der Firmo U. GmbH vom
6.7.1984 obgegeben wurde - ouch der Beklogle zu 3., Rechtsonwolt
Dr. E. noch neben Z. Geschöftsführer der Firmo U. GmbH.

Dorous folgt, doß die Beklogten zwor moßgeblich on der GmbH beteiligt
wqren und über Rechtsqnwqlt Dr. E. Einfluß quf die Geschöftsführung
besoßen, doch wurden die Geschicke der GmbH nicht ollein und ous-

schließlich von ihnen bestimmt und ebensowenig die Gewinne der
GmbH ollein von ihnen vereinnohmt. Als olleinvertretungsberechtigter
Geschöftsführer wor Z. rechtlich in der Loge, Geschöftsobschlüsse ouch
ohne Willen und Wissen der Beklogten zu tötigen. Wieweit er dovon
totsöchlich Gebrouch gemocht hot und nicht etwoigen Weisungen der
Beklogten unterlog, lo0t sich dem Aktenvortrog der Porteien nicht ent-
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verschiedensten Möglichkeiten, welche Vorieile den Beklogten ent-
stonden sein können, ouf, ohne diese iedoch konkretzu beziffern. Keines-
wegs müssen Gewinnqusschüttungen - die die Beklogten ohnehin
bestreiten - und Werterhöhungen der Anteile, Schuldbefreiungen und
dergleichen summenmößig dem Betrog der Provision' gleichkommen.
Do die Beklogten ober noch 9667 BGB nicht mehr herouszugeben
hoben, ols sie totsöchlich erlongt hoben, geht diese Unklorheit zu Losten

der Klögerin.

Der einzige, von der Klögerin bezifferie, Vermögensvorteil, der ols eine
den Beklogten von der Firmo U. GmbH zugeflossene Zuwendung unter
dem Gesichtspunkt der Herousgobepflicht zu betrochten ist (vgl. BGH
v.l.4.l9B7,Gl87,84: NJW-RR B7,13B0,l38l), stellt die von der Klögerin
selbst so bezeichnete, om Umsotz der Firmo U. GmbH orientierte

,Verwo ltu n g su n kosten po uscho le" do 6 welche 1 5 o/o v om U msotz betrö gt.
Zwor isi diese Zohlung im entsprechenden Geschöftsiohr des Provisions-
eingonges um 15 0/ovon 50.000 DM, olso 7500 DM, höher ousgefollen,
doch konn ouch insoweit der Kloge nicht stottgegeben werden. Es ist
nömlich nichtzu erkennen, doß diese Zuwendung in einem unmittelboren
Zusommenhong mii dem hier zugrunde liegenden Auftrogsverhöltnis
steht. Die frogliche Pouschole ist - ouch noch Dorstellung der Klögerin -
ols Entgelt für Leistungen der Beklogten - Gestellung von Personol
und/oder Büroousstqtfung, Miete - vereinbort worden, wobei zwor die
Schilderungen der Porteien über die Art der von den Beklqgten gewöhrten
Leistungen ouseinqndergehen, ober [edenfolls keine ousreichenden
Grundlogen für die Annohme bieten, es hondele sich hier in Wohrheit,
gonz oder teilweise, nicht um ein Entgelt, sondern eine verschleierte
Gewinnentnohme. Denn immerhin hot ouch die Klögerin vorgetrogen,
doß die Beklogten Büroröume und Personol der Firmo U. GmbH zur
Verfügung stellt. Sie hot ouch ousdrücklich betont, diese residiere in Büro-
röumen der Beklogten. Desholb konn nichts Gegenteiliges festgestellt
werden. Donn ober beruht die Zohlung oufgrund vollig onderen Um-
stönden, erfullt einen unobhöngig von dem hier zugrunde liegenden
Auftrog begründeten Zweck; der Umstond ollein, doß die Pouschole on
den Umsotz geknüpff ist und doher die Provisionszohlung outomotisch
eine Erhöhung der Pouschole zur Folge hot, konn nicht ousreichen, um
insoweit die Voroussetzungen des $ 662 BGB beiohen zu können.

Allerdings mocht die Klögerin geltend, ouf die eigene Rechtspersönlich-
keit der Firmo U. GmbH komme es überhoupt nicht on, weil die Beklogten
moßgeblich on ihr beteiligt seien und sich desholb so behondeln lossen
müssen, ols sei die Provision ihnen selbsi zugeflossen. Doch ouch diese
Erwögungen greifen im Ergebnis nicht durch.

lnteressen verfolgen, die Pflicht, den onderen Teil über solche Um-
stönde oufzuklören, die den Vertrogszweck vereiieln können und
doher für seinen Entschluß von wesentlicher Bedeuiung sind, sofern
er die Mitteilung noch der Verkehrsouffossung erworten durfte (BGH

un.v. 27. 2.1974 - V ZR 85 /82: NJW 1974, 849, B5l; U rr. v. 6. 2.1976 -
V ZR 44/74: LM g ]23 BGB Nr. 45; Uri.v. 15..l.l9B5 - X ZR 16/83 :
WM 1985, 673,674; Senoisurt. vom B.12.l9BB - Vll ZR B3/BB).

Noch diesen Grundsötzen wor die Beklogte vor Abschluß des Gene-
rolunternehmervertroges vom 25.5.1982 verpflichtet, die Klögerin

iedenfolls dorüber in Kenntnis zu selzen, doß sie B. im April1982 eine
Provision mündlich versprochen hotte. Denn diese zweite Provisions-

obrede verstößt gegen die guten Sitten und geföhrdet domit dos
gesomte Vertrogswerk

ol Noch der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist es onstößig,
wenn Unternehmen, die steuerbegünstigte Vermögensonlogen on-
bieten, steuerlichen Berqtern eine Provision für den Foll versprechen,

doß sie ihren Mondonten zu einem Vertrogsschluß mit diesen Unter-
nehmen veronlossen. Durch eine Provisionsvereinborung geröt der
steuerliche Beroter in Gefohr, seinen Mondonten nicht mehr unvorein-
genommen zu beroten. ln einersolchen Loge konn erdem Vorwurf des

Treuebruchs nurdodurch entgehen, doß erden Mondonten, denen er

die Beteiligung on dem betreffenden Proiekt nohegelegt, dos ihm

erteilte Provisionsversprechen offenbort ( BGHZ 78, 263, 268; BGHZ
95, Bl, 84; Urt.v.25.2.1987 - lVo ZR 214/85:WM 1987,959:VersR
1987,767i Urt.v.20. 5.1987 - lVo ZR36186:Gll9\7,ll7:NJW RR l9BZ
l3Btl.

b) Der Gefohr des Treuebruchs ist nicht nur der steuerliche Berotel
sondern ouch der Sochwolter ousgesetzt, der oufgrund eines Treue-

verhöltnisses verpflichtet ist, fremde Vermögensinteressen wohrzu-
nehmen. Wer dos Vertrouen eines onderen besitzt und ous diesem

Grund von ihm ols Beroter zugezogen wird, der mißbroucht dieses

Vertrouen, wenn er es dodurch zu Geld mocht, doß er den Inholt seiner

Rotschlöge von Zohlungen interessierter Dritter obhöngig mqcht. Der

Berotene setzt in einem solchen Foll ols selbstverstöndlich vorous, doß
sich sein Beroter beiseinen Rotschlögen ousschließlich von sochlichen
Gesichtspunkten leiten lößt {BGH Urt.v. 25. 6.1986 - lVo ZR 234/84:
wM 1986, l3B? 1390).

Dies qlles verhölt sich gonz öhnlich bei einem Bqubetreuer. Die Nöhe
zum Vermögen des Betreuten zeigt sich in seiner Befugnis, für Rech-

nung des Betreuten Bouwerkvertröge schließen zu können, und in
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seinerAufgobe, die Durchführung und Abrechnung der geschlossenen

Werkvertrö ge zu überwochen (vgl. Senot, Urt.v. 25. 10.1990 - Vll ZR

230/BB:WM 91,10:71? 9l,l579l.lm Hinblick ouf dos ihm entgegen-
gebrochte Verirouen gehort er domit zu dem Kreis der Personen,

denen die Annohme von Zuwendungen durch mit ihm in Verhondlung
tretende und kunftig von ihm überwochte Dritle verwehrt ist.

c) Die Provisionszusoge ist nichtig, wenn der Versprechende weiß oder
domit rechnet und billigend in Kouf nimmt, doß der Beroter oder
Sochwolter diese Vereinborung seinem Auftroggeber verschweigen
will (BGHZ 78,263,268lr.Es ist nicht erforderlich, doß mit dergetroffe-
nen Provisionsvereinborung ein Treuebruch des Beroters honoriert

werden soll. Es reicht vielmehr ous, wenn der Beroter hinter dem

Rücken seines Auftroggebers sich von einem Dritten eine Provision

versprechen lößt und dodurch in die Gefohr geröt, für seinen Auftrog-
geber nicht mehr unvoreingenommen tötig sein zu können ßGHZ95,
Bl, 85).

d) Eine derortige Provisionszusoge konn schon im vorvertroglichen
Bereich die Pflicht des Versprechenden begründen, seinem Verhond-
lungsportner diese offenzulegen. Zwor liegt diesen vorveriroglichen
Be-ziehungen nicht ein clercrrtige-s Vertrouen-sverhöltni5 zlrgruncle,. wie
es zwischen dem Verhondlungsportner und dem Sochwolter besteht.

Dennoch konn der Verhondlungsportner redlicherweise ouch vom

Dritten Aufklörung erworten, wenn der Dritte seinem Sochwolter eine

Provision für den Foll des Vertrogsschlusses zusogt und erkennbor die
Gefohr besteht, der Sochwolter werde forton seine weiteren Entschei-

d ungen nicht mehr u n beeinflußt treffen. Andernfo I ls wö re dos geso mte

Vertrogswerk noch ho ltig gefö h rdet.

e) So liegt der Foll hier.

Zwor besionden im April 1982 noch keine vertroglichen Beziehungen

des B. zur Klögerin. Jedoch wor noch den Feststellungen des Kommer-

gerichts zu diesem Zeitpunh bereits obsehbor doß B. bzw. die von
ihm beherrschte S.-GmbH Boubetreuer der Klögerin werden würde.
B. sollte domit rechtlich eindeutig im Loger der Klögerin stehen. Die

Beklogte konn ouch die Pflichtenkollision, in die B. durch die schon im

domoligen Zeitpunkt beobsichtigte Beouftrogung der von ihm be-
herrschten S'GmbH mit der Boubetreuung geroten würde. Noch den
Feststellungen des Kommergerichis, wonoch die zweite Provisions-

obsproche Schmiergeldchoroktertrug, wor der Beklogten dobei ouch
klor, zumindest rechnete sie domit, doß B. von sich ous der Klögerin

seine Bindungen on die Beklogte nicht offenboren würde. Spötestens

Ein Anspruch der Klögerin quf Herousgobe der Provision noch $ 662
BGB besteht desholb nicht, weil die Provision nicht den Beklogten,

sondern der Firmo U. GmbH versprochen und zugeflossen ist.

Allerdings hot der Senoi keine Bedenken, die f ür Steuerberoter, welche

sich Anlogeempfehlungen on ihre Mondonten von dritter Seite

honorieren lossen, von der Rechtsprechung entwickelten Grundsötze
(BGH v.23.10.1980, BGHZ 78,263 ff.; v. ]9.6.1985, Gl 37/85 :
BGHZ95, Bl ff .;v.25.2.1987, NJW-RR l9BZ ll08; v.1.4.1987,G\87,84:
NJW-RR 87,l3B0; v.20.5.1987, Gl 87,llZ : NJW-RR BZ l38l sowie

schließlich vom 
'l9.5.1988, WM l9BB, 1320) ouch ouf die Verpflichtun-

gen der beklogten Rechtsonwölte onzuwenden. Zwischen ihnen und

der Klögerin bestond ein Geschöftsbesorgungsvertrog mit Dienst-

vertro gscho ro kter ( $ 625 BG B). Rechtso nwc lt X., wel cher i m No men der

Sozietöt, olso oller drei Beklogten, hondelte, beriet die Klögerin im

Zuso m menho n g mit derVerö ußeru ng ih res Grundstücks, indem er nicht

nur Vertrogsbedingungen entworf, sondern unstreiiig ouch on Ver-

ko ufs- u n d Fino nzieru n gsg esp rö chen teil n o h m. So m it u nterstÜtzte er sie

bei der Bildung ihres Koufentschlusses und wor im Rohmen dieses

Mo ndots verp{lichtet, ousschließlich ihre lnteressen wohrzunehmen.

Ä,,{^",,^.{ .lio"o" f}o".hÄft"{iih., ,n., \^/dran .1.lhor r'lia Rclulnnten rrer-

pflichtet, der Klögerin olles herouszugeben, wos sie ous dem Auftrog

erlongt hoben ß667 BGBI. Noch gefestigter Rechtsprechung (BGH

v.1.4.1987,G\87,84: NJW-RR BZ l3B0,l38l und BGH v. ]9.5.1988,

WM lgBB ,1320,13211 gehören dozu ouch olle dieienigen Sonder-

vorteile, die einem Beouftrogten von dritter Seite zugewendei werden,

ouch wenn sie nicht fur ihn persönlich bestimmt sind, ober in innerem

Zusommenhong mit der Geschöftsführung siehen und eine Willens-
beeinflussung des Beouftrogten befürchten lossen.

Entgegen derAnsicht des Londgerichts loßt sich indessen die on die

Firmo U. GmbH gezohlte Provision nicht dozu rechnen.

Aufgrund der rechtlichen und vermögensmößigen Selbstöndigkeit der

GmbH sind die bei ihr eingehenden Zohlungen nicht etwoigen per-

sönlich den Beklogten zufließenden Zuwendungen gleichzusetzen.

Einktinfte der GmbH korrespondieren nicht mit entsprechenden Ein-

nohmen der Gesellschofter; sondern schlogen sich für diese ollenfolls

in erhöhten Gewinnqusschüttungen oderWertzuwöchsen ihrer Anteile

nieder. Allenfolls insoweit könnien die Beklogten doher Vorteile ous

der Provisionszohlung erlongt hoben, die von der Klögerin ober in

totsöchlicher Hinsicht nicht substontiiert genug dorgelegt worden

sind. Die Klögerin zeigl zwor in ihrem Schriftsotz vom 23.9..1988 die
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3. Die Anwölte sind verpflichtet, den Mondonten dovon zu unierrichten,
dofl sie on der Unternehmensberotungs-GmbH beteiligt sind, die
einen honororpflichtigen Moklervertrog mit dem Koufinteressenten
obgeschlossen hot.

4. Die Mondonten - Veröußerer - müssen dorlegen und beweisen, doß
sie bei Kenntnis der Provisionsvereinborung einen höheren Koufpreis
durchgesetzt hötten.

Totbestond:

Die Klögerin, {rühere Mondontin der Beklogten, verlongtvon diese nzoh-
lung von 42.180 DM ous Auftrog bzw. verletzung des onwoltlichen
Berotungsvertroges.

Die Klögerin wor Eigentümerin zweier in Homburg, Stroße 12 und 14 gele-
genen Grundstücke, die sie mit notoriellem Kouf-, Tousch- und Be-
bouungsvertrog vom 30.]0. l9B4 on die Brüder B. und C. zum Gegenwert
von ].200.000 DM veröußerte. Bei den vorongegongenen Verhondlun-
gen wurde die Klogerin von den Beklogten onwoltlich beroten, wobei
sochbeorbeiter Rechtsonwolt X. wor, der u. o. on Kouf- und Finonzie-
ru n g sgesp rö ch en betei I igt wo r u n d d en spöier u nterzeich n eten Vertro gs-
entwurf erstellt hotte.

Die Köufer, B. und c., zohlten fur die vermittlung des Ankoufs der Grund-
stücke on die Firmo U. Unternehmensberotung GmbH eine Provision von
50.000 DM zuzüglich 14 0/o Mehrwertsteuer, zusommen S7.0OO DM. An
der Firmo U., die ihren Sitz unter derselben Adresse wie die Beklogten hot,
woren diese ols Gesellschofter beteiligl nömlich RechtsonwoltX. mit ll %
und Rechtsonwolt Dr. E. und RechtsonwoltY mit feweils 3I,So/0. Die rest-
lichen 260/o hielt 2., welcher zugleich olleinvertretungsberechtigter
Geschöftsführer der Firmo U. wor. Ebenfolls wor bis Spötsommer/Herbst
l9B4 Rechtsonwolt Dr. E. Geschöftsführer der Firmo U., der sodonn dieses
Amt obgob und den Vorsiond im Aufsichtsrot übernohm. Er erhielt dofür
eine feste vergütung. Die Firmo U. GmbH zohlte oußerdem on die
Beklogten eine iöhrliche verwoltungskostenpouschole von 15% des
Umsotzes.

Die Klögerin verlongtvon den Beklogten 740/odervon den Brüdern B. und
C. gezohlten Provision erstottet und hot zur Begründung ousgeführt,

Aus den Gründen:

Die Berufung der Beklogten ist begründet. Die Kloge muß erfolglos blei-
ben, weil die voroussetzungen für einen Zohlungsonspruch der Klögerin
gegen die Beklogten unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt erfullt sind.

donn obertrof sie eine Aufklörungspflicht gegenüber der Klögerin, um
dem Eindruck entgegenzutreten, sie wolle zukünftig ouf die Entschei-
dungen des B. oder der von ihm beherrschten S,GmbH ols Bou-
betreuer unredlichen Einfluß nehmen und sich ouf diese Weise dos
Wohlverholten desienigen erkoufen, der vom Verhondlungsportner
do m it beo uftro gt werd en sol lte, sie (d ie Beklo gtel m it der Werkleistu n g
zu beouftrogen und die Bouousführung zu überwochen.

3. Die Offenlegung dieser Provisionszusoge wor der Beklogten ent-
gegen der Ansichi des Kommergerichts zumutbor.

Noch den revisionsrechtlich nicht zu beonstondenden Feststellungen
des Kommergerichts log ein sittlich zu mi0billigendes Verholten der
Beklogten ursprünglich nichtvor. Noch ihren eigenen Angoben sollte
B. zunöchst versuchen, mit der Klögerin einen Generolübernehmer-
vertrog zu schließen. Mithin stellte die vereinborung vom 2.ll.lg8l
einen ous Rechtsgründen nicht zu beonstondenden Moklervertrog
dor: Die Beklogte brouchie sich olso mit der Offenlegung dieses
Versprechens nicht selbst einer unredlichen oder gor strofboren
Hondlung zu bezichtigen.

Der Beklogten wor ouch zumutbor, die weitergehende Provisions-
obrede zu offenboren. sie hotte olles zu unterlossen, wos sich ouf die
beobsichtigte Vertrogsdurchführung negotiv ouswirken konnte. Dos
Interesse der Klögerin on einer störungsfreien Verwirklichung ihres
Bouvorhobens, insbesondere on einer Boubetreuung durch einen
Sochwolter; der nicht zugleich im Loger des Vertrqgsgegners stond,
überwog dos Interesse der Beklogfen on einer Geheimhqltung ihrer
Abreden mit B.

4. Entgegen der vom Kommergericht vertretenen Ansicht ist der Klögerin
durch dos Verheimlichen der B. gewöhrten Provision ein schoden
entstonden.

Der ouf Verschulden bei Vertrogsverhondlungen gestützte Schoden-
ersotzonspruch ist grundsötzlich ouf Ersotz des Vertrouensschodens
gerichtet. Hölt der Geschödigte om Vertrog fest, so muß er so behon-
delt werden, ols wöre es ihm bei Kenntnis der wohren Sochloge
gelungen, den Vertrog zu einem günstigeren Preis obzuschlieDen.
Diesen zunöchst fur die Abwicklung von Koufuertrögen oufgestellten
Gru ndsotz bulelzt BG H, U ri. v. 28. 3. 1990 - Vl I I ZR 169189 : WM 1990,
1032, 1035 m.w. N.l hot der Senot ou{ Werkvertröge übertrogen
(Senotsurt.v. 8.12. i9BB o.c.O.).
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Steht demnoch dem Besieller wegen der unterbliebenen Aufklörung

g egen d en U nterneh mer o us Versch u I den bei Vertro gsverho nd I u n gen ein

Schodenersotzonspruch zu und hölt er om Vertrog fest, muD der Betrog

ols ersotzföhiger Schoden o nerko n nt werden, um den er die Werkleistung

zu teuer bezohlt hot. Dobei kommt es nicht ouf den - hypothetischen und

ohnehin koum zu führenden - Nochweis on, ob derVertrogsgegner sich

mit einem Vertrogsschluß zu einer niedrigeren VergÜtung ouch einver-

stonden erklArt hötte (Senotsurt.v. B.12.l9BB o.o.O.). Für den Schoden-

ersotzonspruch kommt es vielmehr dorouf on, wie sich der Besieller bei

Kenntnis der ihm verheimlichten Umstönde verholten hötte (vgl. zuletzt

BGH, Urt.v. 16.l.l99l - Vlll ZR 14/90: Gl ]99], l2B); verbleibende Unklor-

heiten gehen dobei zu Losten des oufklörungspflichtigen Unternehmers
(Senotsurt.v.ll.5.l9B9 - Vll ZR 12/BB: ZfBR 1989,207,208/209: BouR

1989,623:WM 1989,1286 und vom 31.5.]990 - Vll ZR 341/BB:WM
1990, 1658 : VersR 1990, 13631.

Beidem derzeitigen Sochstond isi dovon ouszugehen, doß die Klögerin

bei Kenntnis dovon, doß die Provision des B. im Boupreis einkolkuliertwor,

f u r d ie Du rchf ü h ru ng ih res Bo uvorho bens weniger o ufg ewendet hötte, o ls

sie leiztlich bezohlt hot. Sie konn desholb eine Herobsetzung des durch

die Provision verleuerten Werklohns und die Rüclsohlung des durch die

Provision verursochten Mehrbetrogs verlongen. Dobei hot es ouf die

Schodenhohe keinen Einfluß, doß die Vereinborung vom 2.11.1981einen

ous Rechtsgründen nichtzu beonstondenden Moklervertrog zwischen B.

und der Beklogten dorstellte. Denn ous diesem Vertrog ergob sich keine

Provisionspflicht der Beklogien. Diese entsteht nur, wenn der Mckler ein

Geschöft mit ei nem Dritten no chweist odervermitfelt, n icht o be[ wen n er -
wie hier- zvrZeit desGeschöftsobschlusses die Rolle des Moklers mit der

des für den Geschöftsportner ouftretenden Boubetreuers vertouscht hot.

B. hotte ursprünglich eine Vermittlung von Bououftrögen on die Beklogte

übernommen. Eine Vermittlung setzt ober vorous, dofl der Mokler in

Beziehung zu einem Dritten tritt und ouf diesen zum Vertrogsschluß

einwirkt. Ein solches Vermitteln entfe llt iedoch, wenn der Mokler selbst

ols Beouftrogter des Driften den Vertrog in dessen Nomen obschlie0t
( BGH U rt.v.12. 5.1971- lV ZR 82 / 70 : NJW l9zl, I 839 u nd vom 24. 4.1985

- lVo ZR 2\1/83: NJW 1985,24731.2wor konn derAuftroggeber grund-

sötzlich dem Mokler - obweichend vom gesetzlichen Leitbild - ouch fÜr

diesen Foll eine Provision versprechen. lm vorliegenden Foll wöre eine

solche Zusoge - wie oben ousgefuhrt - nichtig gewesen.

5. Von seinem Stondpunkt ous folgerichtig hot dos Kommergerichi offen-

gelossen, ob die Verletzung der Aufklorungspflicht für den Schoden

der Klögerin ursöchlich gewesen ist. Dies ist zweifelhoft. Die Beklogte

hot behouptei, die Klögerin hobe vor Abschluß des Generolunter-

nehmervertrogs Kenntnis von der Provisionszusoge und ihrer Einbe-

ziehung in den Boupreis erlongi. Die Klögerin hot dies bestritten.

Der Schodenersqtzo nsPruch wegen Verletzu n g der vorvertro glichen

Offenbqrungspflicht konn im Ergebnis doron scheitern, doß die

Klögerin keine Aufklörung mehr nötig hotte, weil ihre Orgone die

vertrogsschödliche Provision und Preiskolkulotion ohnehin konnten.

Sollte dies zuireffen, mü{)te sich die Klögerin die Kenntnis ihrer

Geschöftsführer entsprechend $ 35 Abs. 2SoIz3 GmbHG zurechnen

lossen. Fü r dos Revisionsverfo h ren o I lerd in gs ist zug u nsten der Klö g eri n

zu unterstellen, doß der Schoden ouf derVerletzung der Aufklörungs-

pflicht beruht.

Provisionsgeschöfte,/
U nternehmensberolu n gsgesellschqfl
- Provisionen on Unternehmensberotungs-GmbH

- Hinweis ouf Beteiligung on der GmbH
(OLG Homburs Urt.v. 28.2.\990 - 5 U 244/BBl

Leitsötze (d.Verf.),

l. Rechtsonwölie, die lhre Mondonten bei der Veröußerung eines

Grundstücks beroten, hoben olles herouszugeben, wos sie ous dem

Auftrog erlongt hoben. 1667 BGBI

2. Zohlen die Köufer eine Vermittlungsprovision on eine Unternehmens-

berotungs-GmbH, die von den Anwölten nicht ollein und ousschließ-

lich beherrscht wird, konn nicht von Provisionszuwendungen on die

Anwölte gesprochen werden.

Dies gilt insbesondere, wenn die Unternehmensberotungs-GmbH

einen selbstöndigen Geschöftsbereich besitzt und diese Totigkeit

unobhöngig von der Anwoltstöiigkeit ousÜbi.
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3. Die Anwölte sind verpflichtet, den Mondonten dovon zu unierrichten,
dofl sie on der Unternehmensberotungs-GmbH beteiligt sind, die
einen honororpflichtigen Moklervertrog mit dem Koufinteressenten
obgeschlossen hot.

4. Die Mondonten - Veröußerer - müssen dorlegen und beweisen, doß
sie bei Kenntnis der Provisionsvereinborung einen höheren Koufpreis
durchgesetzt hötten.

Totbestond:

Die Klögerin, {rühere Mondontin der Beklogten, verlongtvon diese nzoh-
lung von 42.180 DM ous Auftrog bzw. verletzung des onwoltlichen
Berotungsvertroges.

Die Klögerin wor Eigentümerin zweier in Homburg, Stroße 12 und 14 gele-
genen Grundstücke, die sie mit notoriellem Kouf-, Tousch- und Be-
bouungsvertrog vom 30.]0. l9B4 on die Brüder B. und C. zum Gegenwert
von ].200.000 DM veröußerte. Bei den vorongegongenen Verhondlun-
gen wurde die Klogerin von den Beklogten onwoltlich beroten, wobei
sochbeorbeiter Rechtsonwolt X. wor, der u. o. on Kouf- und Finonzie-
ru n g sgesp rö ch en betei I igt wo r u n d d en spöier u nterzeich n eten Vertro gs-
entwurf erstellt hotte.

Die Köufer, B. und c., zohlten fur die vermittlung des Ankoufs der Grund-
stücke on die Firmo U. Unternehmensberotung GmbH eine Provision von
50.000 DM zuzüglich 14 0/o Mehrwertsteuer, zusommen S7.0OO DM. An
der Firmo U., die ihren Sitz unter derselben Adresse wie die Beklogten hot,
woren diese ols Gesellschofter beteiligl nömlich RechtsonwoltX. mit ll %
und Rechtsonwolt Dr. E. und RechtsonwoltY mit feweils 3I,So/0. Die rest-
lichen 260/o hielt 2., welcher zugleich olleinvertretungsberechtigter
Geschöftsführer der Firmo U. wor. Ebenfolls wor bis Spötsommer/Herbst
l9B4 Rechtsonwolt Dr. E. Geschöftsführer der Firmo U., der sodonn dieses
Amt obgob und den Vorsiond im Aufsichtsrot übernohm. Er erhielt dofür
eine feste vergütung. Die Firmo U. GmbH zohlte oußerdem on die
Beklogten eine iöhrliche verwoltungskostenpouschole von 15% des
Umsotzes.

Die Klögerin verlongtvon den Beklogten 740/odervon den Brüdern B. und
C. gezohlten Provision erstottet und hot zur Begründung ousgeführt,

Aus den Gründen:

Die Berufung der Beklogten ist begründet. Die Kloge muß erfolglos blei-
ben, weil die voroussetzungen für einen Zohlungsonspruch der Klögerin
gegen die Beklogten unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt erfullt sind.
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seinerAufgobe, die Durchführung und Abrechnung der geschlossenen

Werkvertrö ge zu überwochen (vgl. Senot, Urt.v. 25. 10.1990 - Vll ZR

230/BB:WM 91,10:71? 9l,l579l.lm Hinblick ouf dos ihm entgegen-
gebrochte Verirouen gehort er domit zu dem Kreis der Personen,

denen die Annohme von Zuwendungen durch mit ihm in Verhondlung
tretende und kunftig von ihm überwochte Dritle verwehrt ist.

c) Die Provisionszusoge ist nichtig, wenn der Versprechende weiß oder
domit rechnet und billigend in Kouf nimmt, doß der Beroter oder
Sochwolter diese Vereinborung seinem Auftroggeber verschweigen
will (BGHZ 78,263,268lr.Es ist nicht erforderlich, doß mit dergetroffe-
nen Provisionsvereinborung ein Treuebruch des Beroters honoriert

werden soll. Es reicht vielmehr ous, wenn der Beroter hinter dem

Rücken seines Auftroggebers sich von einem Dritten eine Provision

versprechen lößt und dodurch in die Gefohr geröt, für seinen Auftrog-
geber nicht mehr unvoreingenommen tötig sein zu können ßGHZ95,
Bl, 85).

d) Eine derortige Provisionszusoge konn schon im vorvertroglichen
Bereich die Pflicht des Versprechenden begründen, seinem Verhond-
lungsportner diese offenzulegen. Zwor liegt diesen vorveriroglichen
Be-ziehungen nicht ein clercrrtige-s Vertrouen-sverhöltni5 zlrgruncle,. wie
es zwischen dem Verhondlungsportner und dem Sochwolter besteht.

Dennoch konn der Verhondlungsportner redlicherweise ouch vom

Dritten Aufklörung erworten, wenn der Dritte seinem Sochwolter eine

Provision für den Foll des Vertrogsschlusses zusogt und erkennbor die
Gefohr besteht, der Sochwolter werde forton seine weiteren Entschei-

d ungen nicht mehr u n beeinflußt treffen. Andernfo I ls wö re dos geso mte

Vertrogswerk noch ho ltig gefö h rdet.

e) So liegt der Foll hier.

Zwor besionden im April 1982 noch keine vertroglichen Beziehungen

des B. zur Klögerin. Jedoch wor noch den Feststellungen des Kommer-

gerichts zu diesem Zeitpunh bereits obsehbor doß B. bzw. die von
ihm beherrschte S.-GmbH Boubetreuer der Klögerin werden würde.
B. sollte domit rechtlich eindeutig im Loger der Klögerin stehen. Die

Beklogte konn ouch die Pflichtenkollision, in die B. durch die schon im

domoligen Zeitpunkt beobsichtigte Beouftrogung der von ihm be-
herrschten S'GmbH mit der Boubetreuung geroten würde. Noch den
Feststellungen des Kommergerichis, wonoch die zweite Provisions-

obsproche Schmiergeldchoroktertrug, wor der Beklogten dobei ouch
klor, zumindest rechnete sie domit, doß B. von sich ous der Klögerin

seine Bindungen on die Beklogte nicht offenboren würde. Spötestens

Ein Anspruch der Klögerin quf Herousgobe der Provision noch $ 662
BGB besteht desholb nicht, weil die Provision nicht den Beklogten,

sondern der Firmo U. GmbH versprochen und zugeflossen ist.

Allerdings hot der Senoi keine Bedenken, die f ür Steuerberoter, welche

sich Anlogeempfehlungen on ihre Mondonten von dritter Seite

honorieren lossen, von der Rechtsprechung entwickelten Grundsötze
(BGH v.23.10.1980, BGHZ 78,263 ff.; v. ]9.6.1985, Gl 37/85 :
BGHZ95, Bl ff .;v.25.2.1987, NJW-RR l9BZ ll08; v.1.4.1987,G\87,84:
NJW-RR 87,l3B0; v.20.5.1987, Gl 87,llZ : NJW-RR BZ l38l sowie

schließlich vom 
'l9.5.1988, WM l9BB, 1320) ouch ouf die Verpflichtun-

gen der beklogten Rechtsonwölte onzuwenden. Zwischen ihnen und

der Klögerin bestond ein Geschöftsbesorgungsvertrog mit Dienst-

vertro gscho ro kter ( $ 625 BG B). Rechtso nwc lt X., wel cher i m No men der

Sozietöt, olso oller drei Beklogten, hondelte, beriet die Klögerin im

Zuso m menho n g mit derVerö ußeru ng ih res Grundstücks, indem er nicht

nur Vertrogsbedingungen entworf, sondern unstreiiig ouch on Ver-

ko ufs- u n d Fino nzieru n gsg esp rö chen teil n o h m. So m it u nterstÜtzte er sie

bei der Bildung ihres Koufentschlusses und wor im Rohmen dieses

Mo ndots verp{lichtet, ousschließlich ihre lnteressen wohrzunehmen.

Ä,,{^",,^.{ .lio"o" f}o".hÄft"{iih., ,n., \^/dran .1.lhor r'lia Rclulnnten rrer-

pflichtet, der Klögerin olles herouszugeben, wos sie ous dem Auftrog

erlongt hoben ß667 BGBI. Noch gefestigter Rechtsprechung (BGH

v.1.4.1987,G\87,84: NJW-RR BZ l3B0,l38l und BGH v. ]9.5.1988,

WM lgBB ,1320,13211 gehören dozu ouch olle dieienigen Sonder-

vorteile, die einem Beouftrogten von dritter Seite zugewendei werden,

ouch wenn sie nicht fur ihn persönlich bestimmt sind, ober in innerem

Zusommenhong mit der Geschöftsführung siehen und eine Willens-
beeinflussung des Beouftrogten befürchten lossen.

Entgegen derAnsicht des Londgerichts loßt sich indessen die on die

Firmo U. GmbH gezohlte Provision nicht dozu rechnen.

Aufgrund der rechtlichen und vermögensmößigen Selbstöndigkeit der

GmbH sind die bei ihr eingehenden Zohlungen nicht etwoigen per-

sönlich den Beklogten zufließenden Zuwendungen gleichzusetzen.

Einktinfte der GmbH korrespondieren nicht mit entsprechenden Ein-

nohmen der Gesellschofter; sondern schlogen sich für diese ollenfolls

in erhöhten Gewinnqusschüttungen oderWertzuwöchsen ihrer Anteile

nieder. Allenfolls insoweit könnien die Beklogten doher Vorteile ous

der Provisionszohlung erlongt hoben, die von der Klögerin ober in

totsöchlicher Hinsicht nicht substontiiert genug dorgelegt worden

sind. Die Klögerin zeigl zwor in ihrem Schriftsotz vom 23.9..1988 die
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verschiedensten Möglichkeiten, welche Vorieile den Beklogten ent-
stonden sein können, ouf, ohne diese iedoch konkretzu beziffern. Keines-
wegs müssen Gewinnqusschüttungen - die die Beklogten ohnehin
bestreiten - und Werterhöhungen der Anteile, Schuldbefreiungen und
dergleichen summenmößig dem Betrog der Provision' gleichkommen.
Do die Beklogten ober noch 9667 BGB nicht mehr herouszugeben
hoben, ols sie totsöchlich erlongt hoben, geht diese Unklorheit zu Losten

der Klögerin.

Der einzige, von der Klögerin bezifferie, Vermögensvorteil, der ols eine
den Beklogten von der Firmo U. GmbH zugeflossene Zuwendung unter
dem Gesichtspunkt der Herousgobepflicht zu betrochten ist (vgl. BGH
v.l.4.l9B7,Gl87,84: NJW-RR B7,13B0,l38l), stellt die von der Klögerin
selbst so bezeichnete, om Umsotz der Firmo U. GmbH orientierte

,Verwo ltu n g su n kosten po uscho le" do 6 welche 1 5 o/o v om U msotz betrö gt.
Zwor isi diese Zohlung im entsprechenden Geschöftsiohr des Provisions-
eingonges um 15 0/ovon 50.000 DM, olso 7500 DM, höher ousgefollen,
doch konn ouch insoweit der Kloge nicht stottgegeben werden. Es ist
nömlich nichtzu erkennen, doß diese Zuwendung in einem unmittelboren
Zusommenhong mii dem hier zugrunde liegenden Auftrogsverhöltnis
steht. Die frogliche Pouschole ist - ouch noch Dorstellung der Klögerin -
ols Entgelt für Leistungen der Beklogten - Gestellung von Personol
und/oder Büroousstqtfung, Miete - vereinbort worden, wobei zwor die
Schilderungen der Porteien über die Art der von den Beklqgten gewöhrten
Leistungen ouseinqndergehen, ober [edenfolls keine ousreichenden
Grundlogen für die Annohme bieten, es hondele sich hier in Wohrheit,
gonz oder teilweise, nicht um ein Entgelt, sondern eine verschleierte
Gewinnentnohme. Denn immerhin hot ouch die Klögerin vorgetrogen,
doß die Beklogten Büroröume und Personol der Firmo U. GmbH zur
Verfügung stellt. Sie hot ouch ousdrücklich betont, diese residiere in Büro-
röumen der Beklogten. Desholb konn nichts Gegenteiliges festgestellt
werden. Donn ober beruht die Zohlung oufgrund vollig onderen Um-
stönden, erfullt einen unobhöngig von dem hier zugrunde liegenden
Auftrog begründeten Zweck; der Umstond ollein, doß die Pouschole on
den Umsotz geknüpff ist und doher die Provisionszohlung outomotisch
eine Erhöhung der Pouschole zur Folge hot, konn nicht ousreichen, um
insoweit die Voroussetzungen des $ 662 BGB beiohen zu können.

Allerdings mocht die Klögerin geltend, ouf die eigene Rechtspersönlich-
keit der Firmo U. GmbH komme es überhoupt nicht on, weil die Beklogten
moßgeblich on ihr beteiligt seien und sich desholb so behondeln lossen
müssen, ols sei die Provision ihnen selbsi zugeflossen. Doch ouch diese
Erwögungen greifen im Ergebnis nicht durch.

lnteressen verfolgen, die Pflicht, den onderen Teil über solche Um-
stönde oufzuklören, die den Vertrogszweck vereiieln können und
doher für seinen Entschluß von wesentlicher Bedeuiung sind, sofern
er die Mitteilung noch der Verkehrsouffossung erworten durfte (BGH

un.v. 27. 2.1974 - V ZR 85 /82: NJW 1974, 849, B5l; U rr. v. 6. 2.1976 -
V ZR 44/74: LM g ]23 BGB Nr. 45; Uri.v. 15..l.l9B5 - X ZR 16/83 :
WM 1985, 673,674; Senoisurt. vom B.12.l9BB - Vll ZR B3/BB).

Noch diesen Grundsötzen wor die Beklogte vor Abschluß des Gene-
rolunternehmervertroges vom 25.5.1982 verpflichtet, die Klögerin

iedenfolls dorüber in Kenntnis zu selzen, doß sie B. im April1982 eine
Provision mündlich versprochen hotte. Denn diese zweite Provisions-

obrede verstößt gegen die guten Sitten und geföhrdet domit dos
gesomte Vertrogswerk

ol Noch der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist es onstößig,
wenn Unternehmen, die steuerbegünstigte Vermögensonlogen on-
bieten, steuerlichen Berqtern eine Provision für den Foll versprechen,

doß sie ihren Mondonten zu einem Vertrogsschluß mit diesen Unter-
nehmen veronlossen. Durch eine Provisionsvereinborung geröt der
steuerliche Beroter in Gefohr, seinen Mondonten nicht mehr unvorein-
genommen zu beroten. ln einersolchen Loge konn erdem Vorwurf des

Treuebruchs nurdodurch entgehen, doß erden Mondonten, denen er

die Beteiligung on dem betreffenden Proiekt nohegelegt, dos ihm

erteilte Provisionsversprechen offenbort ( BGHZ 78, 263, 268; BGHZ
95, Bl, 84; Urt.v.25.2.1987 - lVo ZR 214/85:WM 1987,959:VersR
1987,767i Urt.v.20. 5.1987 - lVo ZR36186:Gll9\7,ll7:NJW RR l9BZ
l3Btl.

b) Der Gefohr des Treuebruchs ist nicht nur der steuerliche Berotel
sondern ouch der Sochwolter ousgesetzt, der oufgrund eines Treue-

verhöltnisses verpflichtet ist, fremde Vermögensinteressen wohrzu-
nehmen. Wer dos Vertrouen eines onderen besitzt und ous diesem

Grund von ihm ols Beroter zugezogen wird, der mißbroucht dieses

Vertrouen, wenn er es dodurch zu Geld mocht, doß er den Inholt seiner

Rotschlöge von Zohlungen interessierter Dritter obhöngig mqcht. Der

Berotene setzt in einem solchen Foll ols selbstverstöndlich vorous, doß
sich sein Beroter beiseinen Rotschlögen ousschließlich von sochlichen
Gesichtspunkten leiten lößt {BGH Urt.v. 25. 6.1986 - lVo ZR 234/84:
wM 1986, l3B? 1390).

Dies qlles verhölt sich gonz öhnlich bei einem Bqubetreuer. Die Nöhe
zum Vermögen des Betreuten zeigt sich in seiner Befugnis, für Rech-

nung des Betreuten Bouwerkvertröge schließen zu können, und in
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zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem noch nicht obzusehen gewesen sei,
doß es zu Geschöftsbeziehungen zwischen den Porteien kommen würde.
Die u rsprü ng liche Provisionszusoge tro ge keinen Sch miergeldcho ro kiery

ihr fehle die {ur Schmiergeldzohlungen typische Zielrichtung. Vielmehr
hondele es sich insoweit um einen nichi zu beonstondenden Mokler-
vertrog.

Ansprüche ous positiver Vertrogsverletzung seien nicht gegeben. Zwor
troge die im April l9B2 mundlich und om 26.5.1982 schriftlich getroffene
Vereinborung mit B. Schmiergeldchorokter. Durch diese Provisions-
obsproche hobe die Klögerin iedoch keinen Schoden erlitten; denn der
von ihrzu zohlende Preis pro qm Wohnfloche hobevonAnfong on festge-
sionden; er hobe sich ouch spöter nicht erhöht, so dofl die zweite
Provisionszusoge ouf den Boupreis ohne iede Auswirkung geblieben sei.
Mongels Schodens seien ouch deliktische Ansprüche nicht gegeben.

ll. Die Ausführungen des Kommergerichts holten schon im Hinblick ouf
Ansprüche ous Verschulden bei Vertrogsverhondlungen der recht-
lichen Uberprüfung nichi stond, so doß ouf weitere Anspruchsgrund-
logen nicht einzugehen ist.

Die Beklogte hot gegenüber der Klöqerin eine vorvertrogliche Auf-
klörungspflicht verletzt. Sie hot der Klögerin wegen Verschuldens bei
Vertrogsverhondlungen den durch die Verletzung der Aufklörungs-
pflichl verursochten Schqden zu ersetzen.

l. Nicht zu beonstonden ist ollerdings die Ansicht des Kommergerichts,
die Beklogte sei grundsötzlich nicht verpflichtet, die Kolkulotion ihres
Angebots offenzulegen. Bei einem Werkvertrog mu0 der Uniernehmer
den Besteller grundsötzlich nicht über seine Berechnungsgrundlogen
und seine Preiskolkulotion unterrichten (vgl. MünchKomm/Roth 2. Aufl.,
g%2BGB Rdn. 2021. Dies gilt insbesondere, wenn es sich wie hier um
einen Pquscholfestpreisvertrog hondelt, bei dem die Grundlogen der
Preisermittlung nicht zum Vertrogsgegenstond werden (Heiermonn/

Riedl/Rusom/Schwoob VOB, 5. Aufl., Teil B $ 2, Rdn. 87 bl.

Es konn offenbleiben, ob dieser Grundsotz ouch donn noch uneinge-
sch rö n ki g ilt, wen n der Bo uvertro g ein Vorho ben betrifft, d os m it Mittel n
des soziolen Wohnungsbous gefördert werden soll und die Einbe-
ziehung von Vermittlungsprovisionen in den Werklohn die Förderungs-
würdigkeit des Vorhobens gonz oder teilweise geföhrden konn.

2. Noch stöndiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes besieht bei
Vertrogsverhondlungen, ouch wenn die Porteien entgegengesetzte

Soweit die Klagerin sich ouf die Entscheidung des Bundesgerichtshofs

vom 19.6.l9B5 lGl37/85: BGHZ 95, Bl ff.) bezieht, bringt diese nichts

zu ihren Gunsten. Die Entscheidung befoßt sich nur mit der Wirksomkeit
einer Provisionsverei n bo ru n g zwischen dem D ritten u nd der Gesel lschoft,

on welcher der Steuerberoter moßgeblich beteiligtwor, sogt ober nichts,

ouch im Leitsotz nicht, zu den Voroussetzungen des $ 667 BGB ous. ln

diesem Bereich ist vielmehr entscheidend, ob und in welchem Umfong
Zuwendungen, die einer Gesellschoft gemocht werden, ols Vermögens-
vorteil des Beouftrogten selbst onzusehen und von ihm herouszugeben
sind. Domit befoßt sich die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom
1.4.1987 lGll9B7, 84: NJW-RR l9BZ l3B0,l38l), in welcher Zohlungen,
die on einen Strohmonn erfolgt sind, den Zuwendungen on den Beouf-
trogten selbst gleichgestellt werden. Voroussetzung ist, do0 der Dritte

,,die Gelder in Wohrheit nurfür den Beouffrogten entgegennimmt, sofern
nur der Beouftrogte der wirischoftliche lnhober des empfongenen Ver-

mögenswertes bleibt"... ,,onders verhölt es sich dogegen, wenn die ouf
Weisung des Beouftrogten on einen Dritten geleisteten Zohlungen ouch
bei ei ner wi rtschoftlichen Betro chtu n gsweise d em Vermög en d es Beo uf-

trogten nicht hinzuzurechnen sind. Dos konn donn der Follsein,wenn der
Zuwendungsempfönger sie nicht für den Beouftrogten bereii hölt, viel-
mehr seinem eigenen Vermöqen zuschlöq/' (BGH o.o.O. S. 13Bll.

Der hier gegebene Sochverholt ldßt eine Feststellung, doß die Firmo U.

GmbH in diesem Sinne wie ein Strohmonn der Bekloglen zu behondeln
sei, nicht zu. Denn on ihr woren nicht nur die Beklogten mit unterschied-
lichen Anteilen, sondern ein vierter Gesellschofter mit dem keineswegs
geringfügigen Anteil von 26%o beteiligt, welcher zugleich olleinvertre-
tungsberechtigter Geschöftsführer der GmbH wor. Zwor wor bei Anboh-
nung der Vertrogsverhondlungen zwischen der Klögerin und den Kouf-

interessenten und bei Eingehung des Provisionsversprechens der Brüder
B. und C. - folls dieses oufgrund des Schreibens der Firmo U. GmbH vom
6.7.1984 obgegeben wurde - ouch der Beklogle zu 3., Rechtsonwolt
Dr. E. noch neben Z. Geschöftsführer der Firmo U. GmbH.

Dorous folgt, doß die Beklogten zwor moßgeblich on der GmbH beteiligt
wqren und über Rechtsqnwqlt Dr. E. Einfluß quf die Geschöftsführung
besoßen, doch wurden die Geschicke der GmbH nicht ollein und ous-

schließlich von ihnen bestimmt und ebensowenig die Gewinne der
GmbH ollein von ihnen vereinnohmt. Als olleinvertretungsberechtigter
Geschöftsführer wor Z. rechtlich in der Loge, Geschöftsobschlüsse ouch
ohne Willen und Wissen der Beklogten zu tötigen. Wieweit er dovon
totsöchlich Gebrouch gemocht hot und nicht etwoigen Weisungen der
Beklogten unterlog, lo0t sich dem Aktenvortrog der Porteien nicht ent-
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nehmen. Der Umstond, doD die Beklogten spöterZ. obgesetzt hoben,

spricht - entgegen derAnsicht der Klögerin - nicht etwo dof ür; doß die

Beklogten ihn weitgehend ouf ihre Weisungen gebunden hoben,

sondern eher dofür, dof. Z. eigenmöchtig gegen ihren Willen hon-

delte. Keinesfolls loßt sich feststellen, doß die Beklogten die GmbH in

totsöchlicher Hinsicht derort beherrschten, doß sie nur ols ihr Stroh-

monn tötig wor. Soweitdie Klögerin sich in diesem Zusommenhong ouf

Strofokten gegen die Beklogten bezogen hot, mußte deren Heron-

ziehung zu Beweiszwecken unterbleiben, weil es nicht Aufgobe des

Gerichts ist, sich etwoige relevonte Totsochen ous erst beizuziehenden
Akten herouszusuchen, wenn die Porteien weitere Totsochen nicht vor-

getrogen hoben.

Schließlich ist ouch in Betrocht zu ziehen, doß nichts Gegenteiliges

dofür bekonnt ist, doß die Firmo U. GmbH ols Unternehmensberoterin

nicht ih ren eigenen, selbstöndig beq rbeiteten, Geschöftsbereich besoß

und diese Tötigkeit unobhöngig von derAnwoltstötigkeit der Beklogten

ousübte. lmmerhin hoben die Beklogten vorgetrogen, doD die Brüder

B. und C. die U. GmbH schon vor Aufnohme der Verhondlungen mit

der Klögerin konnten und sich desholb on diesen zwecks Vermittlung

des Pro[ekts gewondt hoben. Auch dos spricht gegen eine blofle
Strohmonnfunktion der Firmo U. GmbH.

Noch ollem lo0t sich nicht onnehmen, do0 trotz der rechtlichen und

wirtschoftlichen Selbstöndigkeit der Firmo U. GmbH die Beklogten in

wirtschoftlicher H insicht Em pfo nger der Provisionszo h I u n g wo ren u nd

die Firmo U. GmbH diese lediglich für sie entgegengenommen hot.

Vielmehr muß es dobei verbleiben, doß die Beklogten ollenfols son-

stige Vorteile, die ihnen oufgrund der Provisionszohlung erwochsen

sind, herouszugeben hötten. Diese hot, wie ousgeführt, die Klögerin

nicht schlüssig begründet.

2. Der Klögerin steht ouch kein Anspruch ouf Schodenersotz wegen
positiver Forderungsverletzung gegen die Beklogten zu.

o) Allerdings teilt der Senoi die Ansicht der Klögerin, doß den Beklog-
ten ein Verstoß gegen ihre Treuepflicht ous dem onwoltlichen

Berotungsvertrog zvrLaslzu legen ist. Dieser liegtzwor nicht schon

dorin, doD sie sich überhoupi ols Gesellschofter on der Firmo U.

GmbH beteiligt hoben und - noch Sochloge - ouch nicht in dem

Abschluß des Moklervertroges selbst. Denn lt. Schreiben der Firmo

U. GmbH vom 6.7.1984 hot der Geschöfts{ührerZ. die Unterschrift

ouf dem Moklerouftrog erbeten, und es isi dem Akteninholt nichts

Provisionen,/
Hoftung des Unternehmers
- Sochwolter

- Steuerberoter

- Aufklörungspflicht
{BGH Urt.v.14.3.1991- Vll ZR 342/B9l

Leitsotz:

lm Rohmen vorvertroglicher Verhondlungen hot der Auftrognehmer den

Auftroggeber dorüber oufzuklören, doß er mit dem zukünftigen Bou-

betreuer des Auftroggebers eine Provisionsobsproche trifft. Unterlö0t er

dies, konn der Auftroggeber ols Schoden den Betrog fordern, um den er

die Bouleistung zu teuer erworben hot.

Aus den Gründen:

Die Revision führt zur Au{hebung des Berufungsurteils und zur Zvrück-

verweisung der Soche on dos Berufungsgericht.

l. Noch Ansicht des Kommergerichts hot die Klögerin gegen die

Beklogte unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt Anspruch ouf

Zohlung der möglicherweise im Pouscholpreis entholtenen und on B.

geleisteten Provision von 7.136.789 DM. Die Beklogte hobe keine

vorvertrogliche Pflicht verletzt. Sie sei nicht geholien gewesen, ihre

Provisionszusoge vom 2.ll.l98l offenzulegen. Die Kolkulotion des

Angebotspreises sei ihre interne Angelegenheit gewesen. Auch wenn

die on B. gezohlte Provision Bestondieil des Boupreises gewesen sein

sollte, sei dies rechtlich ohne Bedeutung. Als Unternehmerin durfe

die Beklogte ouch Kosten fur die Vermitflung des Auftrogs in ihren

Angebotspreis einkolkulieren. Doron öndere sich nichts, wenn es sich

bei dem Bouvorhoben um öffentlich geförderten Wohnungsbou hon-

dele. Es sei doher unerheblich, doß die Wohnungsbou-Kreditonstolt

ongedroht hobe, sie werde ihre Förderung um die on B. obgeführie
Provision kürzen.

Eine vorvertrogliche Pflicht, ihr Provisionsversprechen vom 2.11.1981

offenzulegen, ergebe sich für die Beklogte ouch nicht ous dem

Umsfond, doD B. bzw. die von ihm beherrschte S.-GmbH ols Bou-

beireuer fur die Klögerin tötig werden sollie, denn die ursprüngliche

Provisionszusoge sei longe vor Abschluß des Boubetreuungsvertroges
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o.o.O. S.5). Sie benochteiligen den Kunden unongemessen, wenn
sie erheblich hinter den gesetzlichen Veriöhrungsfristen zurück-
bleiben. Dos isi hier der Foll. Die gesetzliche Veriöhrungsfrist betrögt
im streiifoll 30 Johre; sie ist nicht wirksom veriroglich verkürzt wor-
den (siehe oben 2 ol. Diese für die Hoftung der Beklogten wesent-
liche Regelung würde durch eine derort kurze Ausschlußfrist, wie sie
hierdem Klögergesielltworden ist, unterloufen (vgl. BGHZ o.o.O.).

c) Schließlich steht dem Anspruch des Klögers nicht die subsidiorirörs-
klousel in 5 3 (l) des Geschöftsbesorgungsvertroges entgegen. Auch
sie benochteiligt den Klöger in unongemessener Weise und ist
desholb noch 5 9 Abs.lAGBG unwirksom. Wie bereits ousgeführt
(oben ll i el, konn die Beklogte ihrer Verpflichtung, von sich ous eine
Neuverieilung der Kosten vorzunehmen, nichi mit dem Hinweis
begegnen, doß der Klöger selbst Ausgleichsonsprüche geltend
mochen könne. Hiermit wöre es unvereinbot wenn die Beklogte
bei pflichtraiidriger Untötigkeit den Klöger dorouf verweisen könnte,
seine Schodenersotzonsprüche zunöchst bei onderen, evtl. mit-
hoftenden Personen geltend zu mochen. Abgesehen dovon ist die
Verfolgung von Schodenersotzonsprüchen des Klögers wegen
Vertro gsverletzu n g en bei dem ien ig en o m erfol gversp rechen dsten,
-l^.- -.,:-l-:----l: D ll ' .l -t r ruer - wte ilter ote DeKtogre - tnm gegenuoerzur umlossenoen lnter-
essenwohrnehmung verpflichtet ist. Auch desholb entspricht es
seinem berechtigten lnteressg sich in erster Linie on die Beklogte
holten zu können.

3. Noch olledem ist dos Berufungsurteil oufzuheben und die Soche zur
onderweitigen Verhondlung und Entscheidung on dos Berufungs-
gericht zurückzuverweisen. Es wird zu klören hoben, in welchem
Umfong sich die fur die Verieilung der Kosten moflgebliche Wohn-
flöche dervom Klöger erworbenen Wohnung verringert hot, inwiefern
sich dies ouf den vom Klöger oufzubringenden Kostenonteil ouswirkt
und ob es grob unbillig erscheint, den Klöger on der ursprünglichen
Kostenverteil u n g festzu ho lten.

Gegenteiliges zu entnehmen, olso insbesondere, doß Rechtsonwolt Dr. E.

o ls zweiter Geschöftsf ü h rer d en p rovisionspf I ichtig en Mo kl ervertro g m it
den Brüdern B. und C. oder einem von ihnen obgeschlossen hot. Soweit
sich die Klögerin ouf dos spötere Schreiben vom 3.12.1984 beziehf, geht
dorous lediglich hervor; doß Rechtsonwolt X. spöter über die Höhe der
Provision Absprochen getroffen, ober nicht, doß er bereits den Mokler-
vertrog obgeschlossen hot.

Er wor ouch, soweit ersichtlich, nicht vertretungsberechtigt. Welchen
Einfluß er oder die übrigen Beklogten ouf die Eingehung des Mokler-
vertroges genommen hoben, ist doher nicht bekonnt.

lnsoweit reicht der Sochverholt fur die Feststellung einer Pflichverletzung
nicht ous.

Der den Beklogten onzulostende Pflichtenverstoß liegt ledoch dorin, doß
sie die Klögerin nicht dovon unterrichtet hoben, doß sie on der U. GmbH
beteiligt sind, die ihrerseits mit den Koufinteressenten einen honoror-
pflichtigen Moklervertrog obgeschlossen hqf. lhre Beteiligung on der
Firmo U. GmbH begründete ein erhebliches eigenes Vermögensinteresse
on deren geschöftlichem Erfolg; domit gerieten sie in die Gefohr; die
Klögerin, deren lnteressen sie bei Abschlu0 des Koufvertroges wohrzu-
^oL-o^ L^++^^ ^;^L+ -^L' ',^.,^'^i^^^ -,, L^-^+^* l^^^,.,^:r ^:lrrrvrilrrvrr rrvrrurr/ rilLril ilrvr il urrvvt9iltvgtt\JIillil9tt z_u tJctt(ltlttt. illöLivv(Jll vlll

hier dosselbe wie für Steuerberoter in gleicher Situotion, doß nomlich die
Beklogten nur durch Offenborung dieses Eigeninteresses om Zustonde-
kommen des Koufvertroges einem Treuebruch hötten entqehen können
(BGHZ 78,263 ++.,268; BGHZ 95, Bl, 84 : Gl 37/851.

Gleichwohl fuhrt dies zu keinem Erfolg fur die Kloge, weil nicht schlüssig
dorgelegt ist, doß die KlAgerin durch dos Verholien der Beklogten
geschödigt wurde. lhre Behouptung, bei Kenntnis der Provisionsverein-
borung hötte sie erfolgreich einen höheren Koufpreis durchgesetzt, ist

besiritfen und nicht unter Beweis gestellt. Eine totsöchliche Vermutung in

diesem Sinne, die eine Beweiserhebung überflüssig mochen würde,
besteht nicht. Diese ließe sich ollenfolls rechtfertigen, wenn die Provisions-
zohlungspflicht der Köufer in Wohrheit nicht bestonden hötte; denn es

spricht eine gewisse Wohrscheinlichkeit dofür, doß ein Köufer, der sich
zur Zohlung einer Moklerprovision bereit findet, ouch einverstonden
wöre, diesen Betrog stott on den Mokler on den Verköufer zu zohlen
(vgl. BGHZ 39,1{+.,5 für Schmiergeldzohlungen}. So liegt die Soche hier
ober nicht.

Dos von den Köufern hier eingego ngene Provisionsversprechen wor nicht
nichtig. Ohne Erfolg beruft sich die Klögerin zum einen ouf die Recht-
sprechung zu onwoltlich vereinborten Erfolgshonororen. Hier wurde
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weder d i rekt von den Beklo gten noch f ü r o nwo ltl iche Tötig keii, sond ern

f ü r ei ne Mo kleriötig keit ein Erfol g shonoro r versproch en. Dos enisp richt

der Bestim m ung des g 652BGB. Dos Versprechen wo r o uch nicht no ch
g l3B BGB nichtig. Denn sittenwidrig ist eine solche Provisionsverein-

borung nur, wenn beide Vertrogsteile sittlich onstößig hondeln; dos

bedeutet im konkreten Foll, dofl nicht nur die Beklogten bei Enigegen-

no hme des Provisionsversprechens die Absicht geho bt hoben müssen,

dieses der Klögerin zu verschweigen, sondern ouch, doß die Brüder B.

und C. dieses vertrogswidrige Verholten der Beklogten gekonnt und

billigend in Kouf genommen hoben müssen (BGHZ 78,263,268;
BGHZ 95, Bl, 84: Gl 37/851. Diese Annohme scheitert hier schon

doron, doß nichts dofur vorgetrogen ist, doß die Brüder B. und C.

in dem hier moßgeblichen Zeitpunkt der Eingehung des Provisions-

versprechens die Verflechtung der Beklogten mii der Firmo U. GmbH
konnten sowie ferner domit rechneten und billigend in Kouf nohmen,

doß die Beklogten der Klögerin gegenüber dieses Provisionsver-

sprechen geheimho lien würden.

Ob die Klögerin einen onderen ols den hier geltend gemochten

Schoden erlitten hot, konn offenbleiben; sie hot nicht behoupiet, sie

hotte bei Kenntnis des Provisionsversprechens on die Firmo U. dos

Grundstück überhoupt nicht verkouft oder den Berotungsvertrog

gekUndigt, und insoweit ouch keine Ansprüche erhoben.

bl Schliefllich hot die Klagerin ein Berotungsverschulden des Beklogten

nicht schlüssig dorgelegi.

Soweit sie vortrögt, der Beklogte hobe sie zum Vertrogsobschluß

gedröngt, ist dies unerheblich, weil - wie schon erwöhnt - weder
ousreichend substontiiert noch erst recht unter Beweis gestellt worden

ist, doß die Klagerin höhere Köuferleistungen hötte erfolgreich durch-

setzen können.

Soweit schließlich ihr ursprüngliches Vorbringen im Schriftsotz vom

6.6.1988 Behouptungen dohin entholten hot, doß der Beklogte ihr

folsche Zusicherungen über den lnholt der vertroglichen Verein-

borungen im Hinblickouf einen einzubouenden Kellergemocht hobe,

hot sie diese noch gerichtlichem Hinweis ouf die Widersprüche nicht

mehr o ufrechterho lten.

2. Dos Berufungsurteil stellt sich ouch nicht ous onderen GrÜnden ols

richtig dor ($ 563 ZPOI.

ol Ein etwoiger Schodenersotzonspruch des Klögers wöre nicht

veriöhrt.

Die Beklogte ist weder Steuerberoter noch Rechtsonwolt noch

Wirtschoftsprüfer. Doher veriöhrt ein Schodenersotzonspruch

weg en posiiiver Vertro g sverletzu n g d es Treu h o n dveriro g es g em ö{)
g 195 BGB in 30 Jqhren (Brych/Pouse o.o.O. Rdnr. 660).

Noch g 3 (21 des Treuhondvertroges sollen AnsprÜche gegen die

Beklogte ollerdings noch zwei Johren ob Entstehung veriöhren.

Diese Klousel ist iedoch gemöß $ 9 Abs. 2 Nr.l AGBG unwirksom.

Beidem Treuhondverirog hondeltes sich um Allgemeine Geschöfts-

bedingungen, denn die Beklogie hoi dos Klouselwerk ollen Bou-

herren g egen ü ber g leich lo uten d verwendet. DofJ d ie Bed i n g u n g en

zu dem vom Klöger obgegebenen Vertrogsongeboi gehörten, ist

u n erh eb I ich (vg L BGHZ 97, 21 l24l: WM 19 86, 484 : G I 1986, 45 l.

Die Veriöhrungsbestimmung verstößt gegen $ 9 Abs. 2 Nr. I AGBG,

weil sie die Veriöhrungsfrist ouf weniger ols dreiJohre festlegt. Die

Drei-Johres-Frist ist für vergleichbore Geschöftsbesorgungsver-

tröge in den $$ 68 SIBG und 5l BRAO vorgesehen und gilt demeni-

sprechend für Treuhönder, die Steuerberoter oder Rechtsonwöhe

sind. Aus ihnen ist desholb ein gesetzlicherMindeststondord zu ent-

nehmen, der durch AGB nicht unterschritten werden dorf {so ouch

Vo I I h o rdt, BB 19 82, 2142 1214 5l ; Löwe/G rof v. Wesip h o I e n /Tri n k n e r;

AGBG, Bd. lll, 2. Avll., Bouherrenmodell Rdnr' 12; Locher/Koelble,

Boubetreuungs- und Bouirögerrechf, 4. Aufl., Rdnr' 554 S. 369,

Brych/Pouse o.o.O. Rdnr. 664; vgl' ouch Urt.v. 16.1.1986: WM
1986,484 [485 unier 2b oo],: Gl 1986, 45 und vom 19. \1.1987 :
WM l9BB,54 f unter 2o: Gll9BB,55l.

b) Der Schodenersotzonspruch des Klögers wöre ouch nicht gemöß

S 3 (2) 2. Holbs. des Geschöftsbesorgungsvertroges erloschen,

wonoch Ansprüche gegen die Beklo gie.in nerho lb einer Aussch luß-

frist von sechs Monoten geltend zu mochen sind.

Diese Klousel verstößt ebenfolls gegen $ 9 Abs. 2 Nr. I AGBG, denn

sie ist im wesentlichen Grundgedonken der gesetzlichen Regelung,

von dersie obweicht, nichtzu vereinboren. Ausschlußfristen sind on

den g esetzl ichen Veriö h ru n gsbesti m m u ngen zu messen IBGHZ 97,

21126 fl : WM 1986, 484: Gl 1986, 45; vgl. ouch Wolf /Horn/
Lindocher, AGBG, 2. Au{;|., $ ll Nr. l0 f Rdnr. 9 o E., 13; KÜrschner
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f) Die in ihrem Untötigbleiben möglicherweise liegende Vedetzung des

Geschöftsbesorg u ngsvertro ges d u rch d ie Beklo gte wö re o uch sch u ld-

hoft erfolgt.

Dobei konn dohinstehen, ob die Beklogte, die erst noch Einreichung

des ursprünglichen Bouontroges und noch Errechnung der ursprÜng-

lichen Kosienquoten zur Treuhönderin bestellt wurde, verpflichtet wor,

die Kostenverteilung ohne besonderen Anlo0 von sich ous nochzu-

prüfen. Ein Anloß dqfÜr ergob sich fÜr sie iedenfolls donn, ols sie und

die Bouherren in der Bouherrenversqmmlung vom24.2.1984 Über die

Anderung der Bouplonung unterrichtet wurden. Hiernoch mußte für

olle Beteiligten, insbesondere ouch für die Beklogte, klor sein, doß

die Herobsetzung der Trouf- und Firsthöhe fÜr die Dochgeschoß-

wohnungen - und nur für diese - zu geringeren nutzboren Wohn-

flöchen führen würde und die Bouherren dieser Wohnungen dodurch

bei Beibeholtung der bisherigen Kostenquoten gegenüber den Bqu-

herren der onderen Wohnungen benochteiligt werden wÜrden. J eden-

folls ietzi mußte die Beklogte tötig werden und die Kostenverteilung

unier Berücksichtigung ouch des ihr schon ursprÜnglich onhoftenden

Fehlers (Zugrundelegung der Grund- onstott derWohnflöchenl insge-

somt neu berechnen.

g) Der in der Zohlung des möglicherweise Überhöhten Kostenonteils

liegende Schoden entfollt nicht ous dem Grunde, doß der Klögervon

den übrigen Bouherren einen Ausgleich verlongen könnte. Vielmehr

bestehen beideAnsprüche nebeneinqnderund es liegtim Belieben des

Glöubigers, welchen von mehreren Ersotzverpflichteten er in ,Anspruch

nimmt. Andernfolls könnte ieder Ersotzpflichtige einen Anspruch

gegen sich mit der Begründung verneinen, do{J der Glöubiger einen

o nderweitigen Ersotzo nspruch ho be (vg l. BG H, U rt.v. 17.1. 1991 o.o.O.

unier ll4c m.w.Nochwl.

hl Ein seinen Anspruch minderndes oder ousschlieflendes MiVerschul-

den on der Schodenentstehung konn dem Klöger nicht desholb vorge-

worfen werden, weil er selbst einen ,Anspruch ouf Neuverteilung der

Gesomtkosten gegen die übrigen Bouherren höttegeltend mochen und

einen entsprechenden Anteil seiner ob dem 9.3.1984 erbrochten

Zohlungen hötte einbeholten können. lm Verhöltnis der Porteien trof

diese Pflicht die Beklogte,. sie konn sich zur Entlostung von ihrer

Hoftung nichr ouf die Unrötigkeit des Klögers berufen. Andernfqlls

würde der zvr PflichVerletzung (oben I e) festgestellte Vorrqng der die

Beklogre selbst treffenden Verontwortlichkeit ouf dem Umweg Über

9254 BGB ins Gegenteilverkehrt.

Hoftung des Treuhönders
- Mittelvewend u n g skontrol le

- wirischoftliches Risiko

- Prospekthoftung
(OLG Homburg Urt.v. 23.2.1990 - ll U 195/B9l

Leitsötze (d.Verf.l'

l. Die Mitteilung des Treuhönders - Mittelverwendungskontrolleur der

Anderkontengelder - der Prospekt sei rechtlich sinnvoll konstruiert und

wirtschoftlich erfol gversprechend, hot n u r kom mentieren d en Cho ro k-

tery sie befreit den Anleger nichtvon ieglichem wirtschoftlichem Risiko;

sie lößt ouch keinen rechtlichen Bindungswillen erkennen.

2. Der nur dos Treuhondkonto führende Treuhönder ist nichi in den Kreis

der Prospekthoftpflichtigen einbezogen, die f ur die Vollstöndigkeii und

Richtigkeitdes Prospekis einzustehen hoben tvgl. BGH NJW 
,l984, 

865

,,Rechtso nwo lt-Anderkonto").

,Aus den Gründen:

l. Der Klögervortrog rechtfertigt nicht die Annohme eines zwischen den

Porieien zustonde gekommenen ,,Auskunftsverirogs'i Der Klöger be-

houptet, er hobe sich noch Erholt der betreffenden Beteiligungs-

prospekte und vor Unterzeichnung der Vertrogsformulore bei dem

Beklogten noch den Risiken für den Foll einer Beteiligung on den

beiden Obiekten erkundigt. Dobei hobe er die Auskunft erholten, die

in den Prospekten ousgewiesenen Proiehe seien rechtlich sinnvoll

konstruiert u nd wirtschoftlich erfolgversprechend konzipiert. D iese vo n

dem Beklogten besiriftene Außerung hoi - wenn mon sie einmol

zugunsten des Klögers unterstellt - schon ihrem Inholt noch nur kom-

mentierenden Chqrokter. Sie besogt inholtlich ouch nichi, doß sich

der Klöger ols Kopitolonleger ieglichen wirtschoftlichen Risikos ent-

bunden fÜhlen durite. Die behoupiete Außerung des Beklogten lößt

weder ousdrücklich noch konkludent einen Bindungswillen des

Beklogten deutlich werden. Auch ondere Umstönde, welche die

Annohme eines Bindungswillen des Beklogten rechtfertigen könnten,

sind nicht ersichtlich. So ist der Beklogte weder ols Herousgeber der

fur die Anlegerwerbung entwickelten Prospekte in Erscheinung getre-

ten, und ertrot gegenüber dem Klöger ouch nicht ols Anlogevermittler

oder Anlogeberoter ouf. Allein der Umstond, do$ noch dem lnholt
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des Zeichnungsscheins im Folle der Filmproduktion ,,Die T" der Beteili-
gungsbeirog ouf ein Anderkonto des Beklogten (Treuhondkonto) ge-
zohltwerden mußte, liel] den Beklogten nichtschon zum Vermittler und
Berqterwerden. lm Folle der,,lustigen W" bestond dos Einzohlungs-
konto lout Zeichnungsschein noch nicht einmol bei dem Beklogten,
sondern bei der Firmo A. GmbH Wirtschoftsprüfungsgesellschoft.
Noch ollem konnte olso die behoupteteAußerung des Beklogten ouch
unter Berücksichtigung (nicht-) vorhondener Umstönde nur ols unver-
bindlicher Rot oder unverbindliche Empfehlung verstonden werden,
dessen bzw. deren Befolgung nicht zu einer Veroniwortlichkeit für
dorous erwochsenden Schoden führt (vgl. $ 676 BGBI.

Unobhöngig von den vorstehenden Gesichtspunkten beinholtet der
Klögervortrog ouch keine Totsochen, welche zum domoligen Zeit-
punkt gegen die Quolitöt der Konstruktion und der Konzeption der
beiden letztlich gescheiterten Beteilig u n gspro[ekte sprechen kon nten
und mußien.

schließlich hot der Klöger einen ihm obliegenden Beweis für die von
ihm behouptete und seitens des Beklogten bestrittene Außerung nicht
ongeboten.

2. Es liegen ouch nicht die voroussetzungen für eine Hoftung des Beklog-
ten ous Gorontie (Gewöhrvertrog) vor. Der Klöger beruft sich in dieser
Hinsicht unter Antritt von Beweis (Zeugnis) dorouf, doß der Beklogte
in einem persönlichen Gespröch im Johre 1985 zugesichert hobe, er
werd e dof ü r,,sorg en'j d oß der Klö g er sein ei n gesetztes Ko pito I zurü ck-
erholte. Auch hier konn für die Entscheidung des Rechtsstreits die
Richtigkeit dieser Totsochenbehouptung dohinstehen, und insofern
ko n n ferner o uf eine An hörung des Zeugen G. verzichtet werden. Den n
schon ihrem reinen lnholt noch loßt die behouptete Außerung keinen
Verpflichtun gswillen zur schodlosholtung erken nen. sie bei n h o ltet n u r
die Absicht, sich für dos Anliegen des Kllogers einzusetzen, sich. dofur
,,stork mochen" zu wollen. Ein weiterer Gesichtspunkt sprichi insofern
zusötzlich und indiziell gegen die klogerische lnterpretotion: Die sehr
voge Zeitongobe zv der Totsochenbehouptung (,,im weiteren Verlouf
noch im Johre ]985") ergibt iedenfolls, doß die behouptete Erklörung
zu einem Zeitpunkt obgegeben worden sein soll, zu welchem der
Beklo gte sich bereits entsprechend den Zeich n u n gsschein en o ls U nter-
beteiligter beiden Firmen A-Film GmbH und der B. GmbH vertroglich
gebunden hotte. Es ist nicht ersichtlich, wesholb sich der Beklogie zu
einem Zeitpunkt donoch gegenüber dem Klöger noch hötte gorontie-
möDig und persönlich verpflichten wollen und sollen.

Unbilligkeiten führen, von den betroffenen Bouherren hinzunehmen
sind. Soweit hiernoch keine Ausgleichspflicht der Bouherren besteht,
entfollt ouch eine Verpflichtung der Beklogten zur Neufestsetzung der
Kostenquoten.

Ob im Streitfoll grobe Unbilligkeitvorliegi, höngtdovon ob, in welchem
Umfong sich der ouf der Grundloge der Wohnflöchen zu berech-
nende Kostenonteil des Klögers von seinem ursprünglichen Kosten-
onteil unierscheidet. Dies wird dos Berufungsgericht ebenfolls zu
klören hoben.

el Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts entföllt eine Pflicht-
verletzung der Beklogten durch ihr Untötigbleiben nichf von vornherein
deswegen, weil der Klöger selbst einen Ausgleichsonspruch gegen die
übrigen Bouherren hötte geltend mochen können. Domit verkenni die
Vorinstonz die Pflichten, die die Beklogte ous dem Geschöftsbesor-
gungsvertrog trofen. lhre Beouftrogung mit der Wohrnehmung der
lnteressen des Klögers hotfe gerode den Zweck, doß dieser sich um
die Abwicklung des Proiekts nicht mehr zu kümmern brouchte (vgl.

BGH, Urt.v.24.3.l9BB : NJ\^/-RR l9BB, 915; Reithmonn/Brych/
Monhort, Kouf vom Boutröger und Bouherrenmodellg 5. Aufl., Rdnr:

134 o; Koelble o.o.O. S. 2i6 f). Den Bouherren trifFt zwor eine gewisse
Eigenverontwortlichkeit, so doß er keinen Schodenersoizonspruch
gegen den Treuhönderedongt, wenn sich die bewußt übernommenen
Risiken zu seinem Nochteil verwirklichen (BGH o.o.O. unier I 4o;
Kürschner; ZfBR l9BB, 2A);lngenstou/Korbion, VOB,ll. Aufl., Anh. Rdnr.

259). Dies hot ober nichts mit der hier entschiedenen Froge zu lvn,
ob der Treuhönder untötig bleiben dorf, wenn der Bouherr einen
Anspruch selbstverfolgen konn. Noch s 6 (3lAbs.3 des Gesellschofts-
vertroges wor der Beklogten die Befugnis erteilt worden, selbst - olso
ohne Gesellschofterbeschlu0 - die Verteilung des Gesomtoufwondes
ouf die Bouherren zu öndern. Dqmit hotte sie sich ein Leistungsbestim-
mungsrecht ($ 3lZ Abs. I BGBI übertrogen lossen, dessen Zweck dorin
bestond, zur Vermeidung longwieriger Konflikte unter den Bouherren
den regelungsbedürftigen Foll rosch und unkomplizierl zv erledigen.
Von dieser Befugnis mußte sie ober ouch Gebrouch mochen, sofern die
Voroussetzungen gegeben woren. Von ihrer Verp{lichtung wöre die
Beklogte desholb nur frei geworden, wenn der Klöger domit einver-
stonden wor, doß es bei der ursprünglichen Kostenverteilung bleiben
könnte. Dos hot der Klöger [edoch niemols erklört. Sein Einveistöndnis
lößt sich ouch nicht ous der vom Berufungsurteil festgestellten Kenntnis
des Klögers von der Wohnflöchenreduzierung entnehmen; denn sie
besogt nichts über die Vorstellung des Klögers von seinen Zohlungs-
verpflichtungen.
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tröglich eingetretenen oder erkonnten Fehlern des vereinborten
Kostenverteilungsschlüssels (vgl. BGH, Urt.v.17.1. l99l o.o.O. unter ll4 c;

Locher/König o.o.O. Rdnr.33 5.26/27; Brych/Pouse o.o.O. Rdnr:2301,

so wie g ru ndsötzl ich d ie Mog I ich keit ei ner Vertro gso n possu n g weg en

Anderung der Geschöftsgrundloge bei iedem Vertrogsverhöltnis
besteht (vgl. zum Wegfoll der Geschöftsgrundloge in einer Personen-
gesellschoft RGZ i3l, 92194{l). Dementsprechend enthölt im vorliegen-
den Foll g 6 (31 Abs. 3 des Gesellschoftsvertroges - ouf dessen lnholt
nochfolgend unter d) noch einzugehen isi - eine ousdrückliche
Ermöchtigung der Beklogten für eine Anderung der Kostenverteilung.

c) Auf welche Weise die Neuberechnung der Kostenonieile vorzuneh-
men woI insbesondere wie die Wohnfloche der Dochgeschoß-
Wohnungen ermittelt und welche weiteren wertbildenden Fokioren zu

berücksichtigen woren, lößtsich noch dem gegenwörtigen Sochstond
nicht entscheiden. Eine ousdrückliche oder stillschweigende Verein-
borung der Bouherren fehlt. ln den gesellschoftsvertroglichen Regelun-
gen liegi deshclb eine von den Bouherren nicht beobsichtigte Lücke

vor, die durch ergönzende Vertrogsouslegung zu schließen ist. Für die
Ermittlung der Wohnfloche liegt die entsprechende Anwendung der
SS42-44 der ll BV wegen ihrer früheren Anwendung innerholb des
Bouontroges zwor nohe (vgi. Reithmonn/tsrych/Monhori, Kout vom
Bo utröger und Bouherren modelle,5. Aufl., Rdnr: 60), sie stellt o ber nicht
die einzige Moglichkeit dor. Do diese Frogen im bisherigen Prozeß-

verlouf nicht ousreichend erörtert worden sind und die Soche ous
onderen Gründen ohnehin zurückverwiesen werden muß, erscheint es

sochgerecht, die ergönzende Vertrogsouslegung - ggf. noch er-

gönztem Porteivorbringen - dem Totrichier zu übertrogen.

dl Die Verpflichtung der Beklogten zur Anderung der Kostenverteilung
konn entgegen der Vorinstonz ouch nicht desholb verneint werden,
weil sie der Beklogten ous rechtlichen Gründen unmöglich gewesen
wöre. Durch S 6 (3)Abs.3 des Gesellschoftsvertrogesworihrvielmehr-
wie bereits erwöhnt - die Befugnis gegeben, selbst und ohne Be-

schlußfossung durch die Bouherren die Kostenverteilung zu öndern.

Diese Vertrogsbestimmung setzt ollerdings vorous, do0 die Anwen-
dung des in Anloge I der Angebotsurkunde vorgesehenen Kosten-

verteilungsschlüssel einzelnen Gesellschoftern gegenüber g rob un-

billig ist. Domit hoben die beteiligten Bouherren ihrerwechselseitigen
Verpflichtung zum Ausgleich bei Fehlern des vereinborien Kosten-

verteilungsschlüssels eine Grenze gezogen und bestimmt, doß solche
Fehler der vereinborten Kostenverteilung, die noch nicht zu groben

3. Schließlich hoftet der Beklogte nicht noch den zur sog. ,,Prospeh-
hoftung" (im engeren Sinne) entwickelien Grundsötzen.

Der Beklogte gehört insofern nichtzu dem für eine Hoftung in Beirochf

kommenden Personenkreis. Dos behouptet zwor der Klöger, indem er

für den Foll des Proiekts ,,Die T" pouschol und in wörtlicher Anlehnung

o n d ie Entsch eid u n g d es Bu ndesg erichishofs vo m 6. 10. 1980 \BGAZ7?,

337 I+,340) ousführt, der Beklogte hobe zu den dos ,,Monogement
bildenden lnitiotoren, Gründern und Gestoltern" des Prospekts gehOrt
(Beweis, Zeugnis Dr. X.). lnsofern isi derVorircg des Klögers ober nicht

hinreichend schlüssig, wesholb es ouch nicht der Erhebung des onge-
botenen Zeugenbeweises bedorf. Der Klöger hot keine konkreten Tot-

sochen fur die Berechtigung einer entsprechenden Annohme vorge-
brocht. Auch dos von dem Klöger erwöhnte Schreiben des Beklogien

on den Zeugen A. sowie on die B.-Filmproduktion GmbH vom 
,16.9.1985

gibt insofern keine Anholtspunkte. Dorüber hinous wird der Beklogte

selbsi in keinem der beiden in Rede stehenden Beieiligungsprospekie
erwöhnt,sieht mon einmolvon seiner Bezeichnung ols Geschöftsführer
der Firmo A. GmbH im Folle des Unterbeteiligungsvertrogs zum Proiekt

,,Die lustige W." ob. ln iener Hinsicht ist der Beklogte ober rechtlich

nicht mit iener Treuhond-GmbH gleichzusetzen.

Noch ollem ist olso der Beklogte schon seiner persönlichen Stellung

noch nicht in den ,,Hoftungsverbund" einer etwoigen Prospekthoft-

pflicht einzubeziehen. Unobhöngig dovon bestehen ouch keine soch-

lichen Anholtspunkie f ür eine Prospekthofrung des Beklogten, soweit er

im Foll der Produktion ,,Die T" persönlich erwöhnt ist - zwar nicht im
Prospekt selbst, o ber in dem d iesbezüg lichen Zeich n u ngsschein. Al lein

die Totsoche, doß donoch der Beieiligungsbetrog ouf dos ouf den

Nomen des Beklogten louiende Anderkonto/Ireuhondkonto gezohlt
werden sollte, gibt keinen Anholtspunkt dofü6 doß die von dem

Klöger behoupteten Unrichtigkeiten des Prospekts etwo einem Tötig-

keitsbereich oder Vero ntwo rtu n gsbereich d es Bekl o gten zuzu rech nen

sei n kön nten. Fü r die Richtigkeit und Vollstöndigkeit der im Prospeh ent-

holtenen Angoben schlechthin hqtte der Beklogte schon gor nicht einzu-

stehen (vgl. BGH in NJW 1984, 865, 866 -,,Rechtsonwolt-Ander-
konto"). Es ist nicht erkennbor, - doß der Beklogte irgendwie direkte

oder indirekt mit einzelnen Umstönden der Filmproduktion - beispiels-

weise hinsichtlich der Regie oder bezüglich der Urheberrechte on der
Romonvorloge - befofit wor. Dorüber hinous loßt sich dem Zeich-

nungsschein eindeutig entnehmen, doß der Beklogte ollein die Aus-

zohlungsvoroussetzungen (on B. Film GmbH) zu prüfen hotte. Doß

solches seitens des Beklogten geschehen isi, steht noch dem Tot-
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sochenvortrog des Klögers nicht in Zweifel. Es gehörte ober - wie
schon g 9 Zif+. 2 d es U nterbeteilig u n gsvertro g es wörtl ich zweifelsf rei

hervorhebt - nicht zu den Aufgoben des Treuhönders, die Auszqh-
lungsvoroussetzungen on und die Verwendung der Mittel durch die
Filmproduktion GmbH bei der Herstellung des Films zu kontrollieren.
Dos wor noch dem ebenfolls eindeutigen lnholt der Vertrogsbestim-
mung Soche der Film GmbH (Beteiligte on der olypisch stillen Gesell-
schqft mit der Filmproduktion GmbH).

4. Letztlich stehen dem Klöger Schodenersotz- oder Bereicherungs-
o nsprüche o uch nicht in Zuso m menho ng m it seiner Vermutung zu, eine
Weiterleitung der Einlogen durch den Beklogten sei nicht erfolgt. Es ist

schon froglich, ob der Klögerdiese lediglich in seinem Schriffsotzvom
30.5.1989 entholtene und mii Nichtwissen oufgestellte Behouptung
weiter oufrechterholten will, nochdem der Beklogte sich dozu mit

seinem Schriftsoiz vom 16. 6.1989 unter Beifügung von Uberweisungs-
unterlogen erklört hot. Es konn ouch offenbleiben, ob donn die betref-
fende Erklörung des Beklogten prozessuol zulössig ist (vgl. $ l3B Abs.4
ZPO -,Wohrnehmungsmöglichkeit"l. Denn der Klöger hot iedenfolls
ouch einen ihm obliegenden Beweis für die behouptete Totsoche nicht
ongeboten.

Noch ollem erweistsich der Klogeonspruch unter keinem rechtlichen
Gesichtspunktols begründet,wesholb ouch die Berufung des Klögers
keinen Erfolg hoben konn.

sproch, öndert doron nichts. Dies wor für die mit den Einzelheiten

der Bouplonung nicht vertrouten Bquherren nicht erkennbor. Aus

ihrer Sicht - und dorouf kommt es on - stellen sich die in dem

Prospekt ongegebenen Wohnungsgrößen nicht ols die Grund-, son-

dern die Wohnflöchen dor.

bbl Unstreitig istouch, doß sich die somit moßgeblicheWohnfloche der

Dochgeschoßwohnung des Klögers ou0erdem noch oufgrund der
spöteren Verringerung der Trout und Firsthöhe verkleinert hot. Dies

führte hinsichtlich der Kostenonteile dozu, doß sich die schon be-

siehende Benochteiligung des Klögers gegenüber den Bouherren

der Wohnungen in den dorunter liegenden Stockwerken, die von

derAnderung der Dochneigung nicht unmittelbor betroffen woren,
noch vergrößerte.

b) Hiernoch erweist sich die ursprüngliche Kostenoufteilung und die

Höhe des dem Klöger ouferlegten Anteils ols sochlich unzutreffend.

Die den Klöger benochteiligenden Kostenquoten hötten doher ouf der
Grundloge derWohnflöche der einzelnen Wohnungen neu berechnet

werden müssen. Dies zu tun wor Soche der Beklogten oufgrund ihrer

Pflichtzur umfossenden Wohrnehmung der Interessen des Klögers bei

Durchführung des Bouherrenproiehs. Dem konn sie nicht entgegen-

holten, doß eine solche Tötigkeit zugunsten des Klögers notwendiger-

weise zu Losten der übrigen Bouherren gehen mußte, deren lnteressen

sie in gleicher Weise zu wohren hotte. Für einen solchen Konflikt

gegenlöufiger lnteressen der Bouherren wor in g I (2) des gemein-

so men Geschöftsbesorg u n gsvertro g es vorgesehen, doß d ie Beklo gte

die lnteressen oller Bouherren zu koordinieren hotte. Bei Konflikten

mußte sie für einen sochgerechten Ausgleich sorgen. Dozu gehörte es

ouch, den Anteil einzelner Bouherren zu redvzieren, wenn sich die
Berechnung ols unzutreffend erwies. Dies gilt für nochtrögliche Ver-

ö nd eru n gen der Berech n u n gsg ru nd lo g e o ufg ru nd spöterer Verö nd e-

rungen der Bouousführung (vgl. insoweit BGH, Urt.v.17.l.l99l : WM
1991,769 l77l vnter ll 4ol; Locher/König o.o.O. Rdnr. 33, S. 26/27;

Brych/Pouse, Boutrögerkouf und Bouherrenmodelle, l9B? Rdnr. /30)
ebenso wie für Korrekturen von ursprünglich vorhondenen Fehlern

der Kostenoufteilung. Dos lnieresse der übrigen Bouherren, nichi zu

höheren Kosten ols ursprünglich vorgesehen herongezogen zu wer-

den, hot hinter dem lnteresse des benochteiligten Bouherren on einer

,,gerechten" Ermittlung seines Kostenonteils zurückzustehen. Dies

g ebietet d ie g egenseitig e Treuepf I icht der i n einer Gesel lsch oft zuso m-

mengeschlossenen Bouherren. Aus ihr ergibt sich grundsöizlich eine

wechselseitige Verpflichtung der Bouherren zum Ausgleich bei noch-

Forderungen des Steuerberolers
- Abtretungsverbot, $ 399 BGB

- Verschwiegen heitspf I icht
{OLG Homm Urt.v.9.5.1990 - 25U134/Bq - nicht rechtskröftig,
wegen grundsötzlicher Bedeutung wurde Revision zugelossen)

Leitsötze (d.Verf.l,

l. DerSteuerberoterkonn eine Forderung gegen seinen Mondonten ous
dem Sieuerberotungsverhöltnis nicht on Dritte obireten, ohne domit
die Verschwiegenheitspflicht ($ 5Z StBerG) zu verletzen.
(wegen S 402 BGB Auskunftspflicht)

2. Dos Abtretungsverbot gem. $ 399 BGB gilt iedenfolls für eine streitige
Forderung des Steuerberoters.
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Der Preisliste u nd der An lo ge I zur Angebotsu rku nde entnim mt der Klöger
weiter, doß sein Kostenonteil onhond einer Flöche von 85,38 bzw.
85,4 qm - olso der Grundfloche - berechnet wurde. ln der Tot lößt der
lnholt dieser Urkunden, in denen ieweils der Kostenonteil des Klögers in

unmittelborem Anschluß on die genonnte Flöche von 85,38 qm bzw
85,4 qm oufgeführtwird, koum einen onderen Schlu{J zu. Die Beklogte hot
dieser Behouptung ouch nichi widersprochen.

Dem weiteren Vorbringen des Klögers, insbesondere seinem Vorwurf
gegenüberder Beklogten, sie hotte die durch die nochtröglicheVerönde-
rung der Bouplonung eingetretene Verringerung der Wohnfloche seiner
DochgeschoDwohnung zum Anloß für eine Herobsetzung seines Kosten-

onieils nehmen müssen, liegt die Rechtsonsicht zugrunde, die Höhe der
Kostenquoten der Bouherren hönge moßgeblich von der Grö0e der
Wohnflochen und nicht der Grundflochen der Wohnungen ob. Dieser
Stondpunki, dem die Beklogte im Verlouf des Rechtsstreits ouch nicht
entgegengetreten ist, trifft zu. Die Wohl der Wohnflöche und nicht der
Grundflöchen der Wohnungen ols moßgeblicher Berechnungsfoktor für
die Kostenverteilung log oufgrund derboulichen Eigenortdes hierin Rede
stehenden Bouherrenproiekts schon von der Soche her nqhe: Zwei der
zwölf Wohnungen loqen im Dochqeschoß, ein Teil ihrer Grundflöche wor
wegen der Dochschrögen nur eingeschrönkt nutzbor. Dies irof fur die
Wohnungen in den dorunterliegenden Geschossen nicht zu. Bei dieser
Sochloge wor die Grundfloche ols Schlüssel zur Aufteilung der Gesomt-
kosten ungeeignet, weil er die Bouherren der Dochgeschoßwohnungen
gegenüber den übrigen Bouherren benochteiligt. Sochgerecht wor viel-
mehrein Kriterium, dos den geringeren Nutzungswertder unterder Doch-
schröge liegenden Grundfloche ongemessen berücksichtigte. ln der

,,Preisliste'j die ols Bestondieil des Proiekts iedem Bouherren bekonnt wor;
sind die den Kosten fur die den einzelnen Wohneinheiten zugeordneten
Wohnungsgrößen ols ,Wohnflöchen" bezeichnet. Mog dieser Begriff
ouch im ollgemeinen Sprochgebrouch keinen völlig eindeutigen Erklo-

rungswert besitzen (vgl. für die Froge der Eigenschoftszusicherung gem.

$ 459 Abs. 2BGH, Urt.v. 30. ll. 1990:WM 199],519 unter ll4: NJW 199],

912ll, so wqr doch hier wegen der erwöhnten boulichen Besonderheiten

des zu errichtenden Geböudes zweifelsfrel doß domit nicht die GrundT
sondern die Wohnflöche der beschriebenen Wohneinheiten gemeint wor.
Diese ist dohervon den on dem Proieki beteiligien Bouherren ols moß-
geblicher Foktor fur die Aufteilung der Gesomtkosten vorousgesetzt
worden. Doß die in der Preisliste des Proiekts und in der Anloge I zur
Angebotsurkunde mit 85,38 bzw. 85,4 qm ongegebene Gröfle der
Wohnung des Klögers ioisöchlich der Größe der Grundflöche ent-

3. Der Ausschluß der Abtretborkeii strittiger Forderungen ergibt sich ous

einer mit der Beouftrogung des Steuerberoters verbundenen still-

schweigenden Vereinbo ru ng.

Aus den Gründen:

Unobhöngig dovon, ob der Klöger Grund und Höhe der on ihn obgetre-
tenen Forderungen hinreichend dorgelegt hot, der Senot schließt sich

insoweitderAuffossung des Londgerichts on, isidie Kloge schon desholb
unbegründet, weil der Klöger zur Geltendmochung eiwoigerAnsprüche
des Steuerberoters L. gegen den Beklogten nicht befugt ist. Die Abiretung,

ous der der Klöger seine Befugnis herleitet, ist unwirksom, weil bestrittene

Forderungen eines Steuerberoters gegen seinen Mondonten qus dem

Steuerberotungsverhöltnis nqch $ 399 BGB nicht obgetreten werden
können. Aus der Notu r des h ier verei n bo rten u mfossenden Sieuerberoter-

verhölinisses ergibt sich ein mit der Beouftrogung verbundener still-

schweigend vereinborter Ausschluß der Abtretborkeit iedenfolls der
streitigen Forderung des Steuerberoters gegen seinen Mondonten.

Dos Steuerberotungsverhöltnis ist dodurch gekennzeichnet, do0 der
Steuerberoter im Rohmen des Auftrogs den Mondonten in Steuersochen

beröt und ihm bei der Beorbeiiung der Steuerongelegenheit und der
Erfüllung der steuerlichen Pflichten Hilfe leistet (g 33 Steuerberotungs-

geseiz). Diese Töiigkeii ist unobhöngig, verontwortlich, gewissenhoff und

verschwieg en o uszu ü ben ( $ 5Z Steuerberotu n gsg esetz). Die Verschwie-

genheitspflicht, die Ausfluß des Berotungsvertroges ist, isi im Steuer-

berotungsg eselz zu einer besonderen Berufspflicht ousgestoltet. Die

Gewißheit,doß derSteuerberoterdie ihm im Rohmen desAuftrogs onver-

trouten oder bekonnt gewordenen Totsochen nicht unbefugt offenbort,

ist Grundloge des Vertrouens zwischen Steuerberoter und Mondonten,
wobei sich die Verschwiegenheitspflicht ouf olles bezieht, wos dem

Steuerberoter in Ausübung oder bei Gelegenheit der Ausübung seiner

Berufstötigkeit über die Verhöltnisse des Mondonten bekonnt geworden
ist(OLG Homm, 88196? 860). Dem hotouch derGesetzgeber umfossend

Rechnung getrogen. So hot der Gesetzgeber ouf der einen Seite die
Vedetzu n g d er Verschwieg en heitspf I icht d u rch den Steu erberoter g ene-

rell unter Strofe gestellt (S 203 Abs. I Nr. 3 SIGB), wie ondererseits dem

Steuerberoter u mfossen de Ausku nftsverweig eru n gsrechte ü ber beko n nt

gewordene Verhöltnisse des Mondonten in Sieuersochen (5102 AOl, in

Strofsochen ($$53 Abs. I Nr.3 Abs. 2,53o,92 SIBO) und im zivilrecht-

lichen Bereich ($ 383 Abs. I Nr. 6 Abs. 3, 385 Abs. 2 ZPO) eingeröumt.

Mit der so im Rechtsleben onerkonnten zentrolen Bedeutung der Ver-

schwiegenheitspflicht des Sieuerberoters gegenüber seinem Mo ndon-
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ten, ohne die ouch sich dos fur die Wohrnehmung der Aufgoben des

Steuerberoters nötige Vertrouen des Mondonten nichi entwickeln konn,

ist die Abtretborkeit bestrittener Forderungen des Sieuerberoters gegen
seinen Mondonten nicht vereinbor. Ein Steuerberotet der Forderungen

gegen seinen Mondonten obtritt, ist nömlich noch $ 402BcBverpflichtet,
dem Abtretungsempfönger olle zur Geltendmochung nötigen Auskünfte

zu geben und die zum Beweise dienenden Urkunden herouszugeben.

Dies konn nicht ohne Wiedergobe von lnformotionen über die Verholt-
nisse des Mondonten geschehen, wenn die Forderung bestritten ist, und

domit nicht ohne Verletzung der dem Steuerberoter gegenüber seinem

Mo ndo nten bestehenden Verschwieg en h eitspf licht.

Dem Senot erscheint es desholb gerechtfertigt, bei der Beouftrogung von
Steuerberotern von einem stillschweigenden Ausschluß unter onderem
der Abtretbo rkeit h iero us resu ltieren d er strittiger Zo h I u n g so nsprü che des

Steuerberoters gegen seinen Mondonten ouszugehen. Diese Froge ist -
soweit ersichtlich - bislong höchstrichterlich nicht entschieden. Der BGH
hot in NJW 1986,2362 zwor entschieden, doß der Vergütungsonspruch
des Kossenorztes gegen die kossenörztliche Vereinigung obtretbor isf
er hot [edoch zugleich dorouf hingewiesen, doß diesen Ansprüchen
rechtliche Regelungen zugrunde liegen, die sich grundlegend von denen
des Honororo nspruchs gegen Privotpotienten unterscheiden. Dos Urteil

des Kommergerichts, JR 1985,161, welches eine Verletzung der Geheim-
holtungspflicht noch g 203 StGB für den Foll verneint, doß ein Rechts-

onwolt unter dem Druck des Verfohrens noch g B0Z ZPO Honororforde-
rungen gegen einen Mondonten und dessen Nomen offenbort, scheint
ebenfolls in die Richtung der hier vertretenen Auffossung zu deuten.

Der Auffossung des Senots steht ouch nicht entgegen, do0 die Abrech-
nung privotöztlicher Leistungen über $ 398 BGB durch ein sogenonntes
Verrechnungsbüro offenbor für zulössig erochtet wird, obschon eine
verg leich bo re Problemotik vorl iegt. Die Mito rbeiier solcher Ein richiu n g en

unterliegen gemö0 g 203 Abs. I Ziller 6 SIGB ebenfolls der Schweige-
pflicht, onders ols hier der Klöger, on den der Steuerberoter selbst seine

bestrittenen Forderungen obgetreten hot.

Wegen der grundsötzlichen Bedeuiung dervorstehend erörierten Froge

hot der Senot die Revision zugelossen.

Gesomtkosten ols überproportionol empfunden hobe - die Ein-

berufung einer Gesellschofterversommlung veronloßt hötte.

ll. Dos holt der rechtlichen Uberprüfung nicht stond.

1. Entgegen der Auffossung des Berufungsgerichts konn sich ous dem

unter Beweis gestellien Vorbringen des Klögers in Verbindung mit dem

unstreitigen Sochverholt ein Schodenersotzonspruch wegen schuld-

hofter Verleizung des Geschöftsbesorgungsvertroges durch die
Beklogte ergeben.

o) Noch dem Geschöftsbesorgungsvertrog, durch den die Treu-

hönderstellung der Beklogten begründet worden ist, hotte diese

bei der ,Abwicklung des Bouherrenproiekts die lnteressen des

Klögers ouf wirtschoftlichem Gebiet umfossend wohrzunehmen.

Dies begründet ihre Pflicht, im Rohmen des Moglichen für eine eni-

sprechende Herobsetzung des ouf den Klöger entfollenden Anteils

on den Gesomikosten zu sorgen, wenn dieser Anteil ursprünglich

folsch berechnet wor oder sich die Berechnungsgrundloge noch-
tröglich zuungünsien'des Klögers veröndert hotte (vgl. Koelble in,

Festschrift Korbion, 1986, S. 215, 216 f; Locher/König, Bouherren-

modelle in zivil- und steuerrechtlicherSicl'ft,19A, Rdnr.2? 3ll. Beides

wor hier nicht der Foll, Die Berechnung des Kostenonteils des

Klögers litt schon von Anfong on unter dem Fehler, doß dobei die
Grundfloche seiner Wohnung und nicht die - wegen der Doch-
schrögen kleinere - Wohnfloche zugrundegelegt worden wor.

Außerdem hot sich die fur die Kostenoufteilung moßgebliche

Wohnfloche durch die spötere Anderung der Bouplonung (Ver-

ringerung der Trouf- und Firsthöhe des Geböudes) in den Doch-
geschoßwohnungen, nichi dogegen in den Wohnungen der dor'
unter liegenden Stockwerke, noch verkleinert.

ool Doß die Kostenquoten der Bouherren überhoupt moßgeblich

von der ieweiligen Wohnungsgröße obhingen - wobeioußerdem
für ondere wertbildende Foktoren, wie Loge, Ausstottung e|c. Zu-

bzw. Abschloge gemocht worden sein mögen (vgl. dozu Gold-
beck/Uhde, Dos Bouherrenmodell in Recht und Proxis,l9B4, Rdnr.

557 f+l -, ist unstreitig und ergibt sich ouch eindeutig ous $ 6 (3) Abs. I

des Gesellschoftsvertroges in Verbindung mit der dort in Bezug

genommenen Anloge I zur Angebotsurkunde sowie - besonders

deutlich - ous der dem Propekt über dos Bouherrenproiekt beige-
fügten Preisliste.
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Der Klöger begehrt desholb Schodenersotz in Höhe des von ihm errech-
n eten D ifferenzbetro g es v on 134.262,66 D M. D ie Be kl o gte ist d e r An sic ht,

doß sie oufgrund des Gesellschoftsvertroges der Bouherren on einer
eigen möchtigen Anderu ng der Teilu n gserklö ru ng gehindert gewesen sei
und lediglich eine Abstimmung über eine Umverteilung der Kosten hobe
onregen können, die ledoch mitSicherheitzu ungunsten des Klögers ous-
gegongen wöre. Fernerverweistsie ouf die vereinborte Subsidioritöt ihrer
Hoftung und beruft sich ouf Ver[öhrung.

Dos Londgericht hot der Kloge in Höhe von 54.187,05 DM stottgegeben.
Dogegen hoben beide Porteien Berufung eingelegt. Dos Oberlondes-
gericht hot dos Rechtsmittel des Klögers zurückgewiesen und ouf die
Berufung der Beklogten die Kloge gonz obgewiesen. Mit seiner Revision
erreichte der Klöger die Aufhebung des Berufungsurteils und Zurück-
verweisung der Soche on die Vorinstonz.

Aus den Gründen:

l. Dos Berufungsgericht hot ousgeführt, die Beklogie hobe die ihr noch
dem Geschöftsbesorgungsvertrog obliegenden Aufklörungs- und
Betreuungspflichten nicht verletzt. Wie sich ous den Angoben des ols
Tar rnon \/arn^mma^o^ /lo"^hÄ{+o{iih'o'. '-l^' P,^' 'h^+' ' ,^.i^ R ^"^^L^I vvJvt rvttJtvt ilvto vvt uvvugtrvugtI I u. vtgvug/

seien beide Porteien onloßlich der Bouherrenversommlung om
24.2.1984 über die Plonungsönderung in Kenntnis gesetzt worden.
Die in der Folgezeiterstellten Werkplöne seien dem vom Klöger beouf-
trogten Architekten P om 30. 4.1984 zugesondt worden. Ab diesem
Zeitpunkt hobe der Klöger die lnformotionen gehobt, die erforderlich
gewesen seien, um die Auswirkungen der Plonungsönderungen ouf
seine Woh nein heit zu ü berblicken. Einerweiteren Aufklö ru n g d u rch d ie
Beklogte über den genouen Um{ong der Wohnflöchenreduzierung
hobe es nicht bedurft.

Ebensowenig hobe die Beklogie gegen ihre Pflichten ols Geschöfts-
f ührerin der BouherrengesellschoftverstoDen. Die Voroussetzungen f ür
eine Umverteilung der Gesomtkosten des Proiekts zugunsten des
Klögers gemöß S 6 (3lAbsotz 3 des Gesellschoftsvertroges durch die
Beklogte hötte nicht vorgelegen. Eine Umverteilung hobe nur durch
einen Gesellschofterbeschluß herbeigefuhrt werden können. Doß die
Beklogie eine Gesellschofterversommlung mii dem Ziel einer derorti-
gen Beschlußfossung nicht einberufen hobe, sei nicht pflichtwidrig
gewesen. Do sie den Klöger mit ollem ihr zur Verfügung stehenden
lnformotionsmoteriol hobeversehen lossen, hobe sie dovon ousgehen
dürfen, doß der Klöger seinerseits - sofern er seine Beteiligung on den

Gl Hinweise

Ein für Rechtsonwölte, Steuerberoter und Wirtschoftsprüfer gleichermoßen
informotives Loseblottwerk erscheint im Verlog Dr. Otto Schmidt KG, Broun/
Günther; Steuer-Hondbuch des Rechtsonwolts - Typische Follgestoltungen und
ihre Steuerfolgen in der Rechtsberotungsproxis (Köln 1991, 916 Seiten, DIN A5,
1 Ordner, DM l4B,-1.

Dos Werk ist olphobetisch gegliedert. Als Stichwort dient im wesentlichen die
zivilrechtliche Gestoltung. Dem Leser werden in verstöndlicher Form die steuer-
lichen Folgen einer Gestoltung erlöutert. Dos Werk gibt eine schnelle und
umfossende Orientierungshilfe. Beispiele ous der dos Werk nun obschließende
Ergönzungslieferung, Rückwirkung, Schodenersotz, Tontieme, Treuhondverhe lt-
nis, Wettbewerbsverbot, Spenden, Schuldzinsen, Sonierung, selbstgenutztes
Wohnungseigentum.

Stichwort- und Entscheidungsverzeichnis
(Heft l-ll,l99ll

Abtretung
- d. Honororonspruchs

Allgemeine Geschöftsbedingungen
- Ausschluß d. Kündigungsrechts
- AusschluDfrisi
- im Treuhondvertrog
- Subsidioritötsprinzip

Allgemeine Versicherungsbedingungen
(AVB) ts. ouch Versicherungsschütz)
- wissentliche Pflichiverleizung
: Kousolitötsprüfung
: Wirksomkeit, AGBG

Anerkenntnis
- d. Bilonzberichtigung?

Anlogeberotung
- Abgrenzung zur Steuerberotung
- Risiken
: wirtschoftliche -

Arglisteinwond
- gegenüber Verjöhrungseinrede

Aufrechnungsverbot
- $ 19 GmbHG

Auseinondersetzung
- Wertpopierdepot v. Eheleuten

Auskunftsvertrog
- stillschweigender Abschluß: Verdienstbescheinigung

Bonkhoftung
- Dorlehensvollmocht, Eheleute
- Hoftung d. Ehefrou b. Betriebskredit
- Hoftungsbeschrönkung, grobes Verschulden

Bouherrenmodell
- Begriff,Wohn{löche"
- Grunderwerbsteuer

Belehrungspflicht d. Stq Wp, RA
- fehlende Belehrungsbedürfiigkeii
: noch Belehrung über Ehegottenvertrog
: vergebliche Belehrungen
: Belehrung d. Vorberoter: eigene Sochkunde, Geschöftsmonn: über steuersporende Vermögensonlogen

- ungefrogte -: bei erkennbor fehlerhofter Entscheidung

: Zweifel d. Steuerberoters
- Beweislost
- über Fehler d. Vorberoters
: ouf Schodenersotzo nsprüche

- Hoftungsklousel
- noch rkr. Schötzung' WE o. Erloß

- über steuerliche Risiken
: Vermögensonlogen

- über Vermögenssiiuotion

Beweislost
- f. unterlossene Aufklörung,i Belehrung
- f. Fehlberotung
- f. Rücknohme d. Rechtsbehelfs

Bilonzberichtigung
- Anerkenntnis?

Bindungswirkung

- belostender Steuerbescheid

91,305 91,275
91,3

91,
91,

3B
41

I
91

91
9l

91
91

,42

275
275

91,233
91,28
91,28

223
223

91,72

91,223

9r,301

91,211

91, 164

91, 170

91,62

9r
91

223
223

91,114
91,72
91,77

91,223,
233,241

91,63
91,114

91,23Q
91,233

91,72

91, l16

91,241

9
9
9

278

70 Buchführungsouftrog
70 - Belehrungspflichten
l4 : Bewirtungskostenbelege

307



: Kossenbuch
- Kontierung
: Belegoussoge

- Prüfung d. Unterlogen
- Umbuchungen

Buchholtungsunterlogen
- Aufforderung zur Vorloge

Dorlegungslost f. Regreßonspruch
{s. ouch Beweislost)
- Bilonzfehler
- Buchungsfehler

Dienstverlrog
- Sieuerberoiungsvertrog

- Buchführung
: GebL;hr noch Zeitobschnitfen
: Grundstücksverwoltungen, I 33 StBGebV
: monotliche Rotenzohlungen

- Einforderborkeit
: Rohmengebühr

- Einforderborkeit, $ 9 StBGebV
: Gegenstondswert
: Hinweis ouf Gebührenvorschrift
: Mitteilung der Rechnung
: Zeitgebühren

- Erfolgshonoror
- Fölligkeir, $ 7 SrBGebV
: Buchführungshonoror

- für nicht erbrochte Leistungen

- Gebührenrohmen, 511 StBGebV
: Mittelgebtihr

: Dorlegungslost
- entgongener Gewinn
- vermeidborer -: keine Bilonzierungsp{licht
- Lohnkosten, $ 34 StBGebV

- Pouscholgebühr, $ 14 StBGebV

- Zeitgebühren
: f. Nochbesserungsorbeiien
: für Nichtstun

Kousolitöt
- zwischen Pflichtraridrigkeit u. Schoden
: Unterbrechung d. Kousolzusommenhongs

Klogeouftrog
- Belehrung über Klogeoussichten

Klogeerhebung
- bei unzustöndigem Gericht

Konkursonlrogspflicht, $ 130 o HGB
- P{licht der Gesellschofisorgone

Lohnsteuerhilfeverein

- Vertretungsbefugnis FG

Minderkoufmonn
- Lebensmitteleinzelhondel
- P{licht zur Buchführung u. Bilonz

Mittelverwendungskontrolle
- Hinweis d. - zum Prospekt

- Prospekihoftung

Mitverschulden
- kopitolersetzende Gesellschofterdorlehen
- neues Klogeverfohren, zumutbor
- d. Kreditgebers
: Verdienstbescheinigung

- Prüfung d. Bilonz
: durch GmbH-Geschöftsf ührer
: Siommkopitolforderung

- Reisekosten

- Vorsotz d. Geschödigten

Nochbesserung
- Kosten der -
- Nochbuchungen
- Siundenhonorore, ongemessene
- Wechsel d. StB

Neue Bundeslönder
- Rückübertrogung u. Umbouorbeiten

Nolor
- Einsicht in Flurkorte

- Vollzug, verzögerter

Prospehhoftung
- Anderung d. Rechtsprechung
: Grunderwerbsteuer

- zugesicherte Eigenschoft

- Goronienstellung
- Grunderwerbsteuer
- vorgesehene Nutzung
- d. Treuhönders
: Mittelverwend u n gsko ntro I I e

Provisionsgeschöfte
- Aufklörungspflicht

9I, 85

91,99
91,147
9r,156

9r, 85

91,68
91,109
91,109

91,68

91,132

91, 187

91,84
91, 170

91,248

91,84
91,114
91,201
91,201

91,170
91, \14

91,32
91, t6
91,66
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56
56

aa

J^Z

9t
91

I
I

91,8, 12

91,189

91,52

91,98

91, 161
91,274

9t, t6r

91, 150

91,274
91,84

9t,201

91,144
91, 3

91,144

91,66

91, 14

91, l8
91,15

91, 14, t5
91,58

91,22
91,147

91,66
91,42
91, 19
91, 19
91, 16
91,15

91,161
91, 14, 15

9l, r58

91,114

91,114

9r,l0t

91,28

91,301
91 , 301

91,23
91,248

91,62

91,24
91,23

91,243
9\,222

91,200

I 84
2

Ferner wurde in der Urkunde ouf eine gleichfolls notorielle Verweisungs-

urkunde vom 25. 7.1983 Bezug genommen. Diese enthieli ols Anloge lll

den Entwurf eines Vertroges zwischen den Bouherren Über die Bildung

einer Gesellschoft bürgerlichen Rechts, die om 29.7.1983 gegrÜndet

wurde. Donoch wor gemö0 $ 5 die Geschöftsführung und Vertretung der

Gesel lschofter o ussch ließl ich der Beklo gten ü bertro g en.

$ 6 des Vertroges louiet'

$ 6 Boudurchfuhrung

3. Die Gesellschofter trogen olle Kosien des Gesomtvorhobens in dem

Verhöltnis, wie sich die in Anloge I der Angebotsurkunde ousge-

wiesenen und kolkulierten Gesomtoufwendungen des einzelnen

Gesellschofters zu der Summe der für olle Gesellschofter kolkulierten

Geso mto ufwendungen verho lten.

Nur wenn sich im Einzelfoll ous der Anwendung des vorgenonnten

Schlüssels im Verhöltnis zum einzelnen Gesellschofter ous besonderen

G rü n den g robe U n bil I ig keiien ergeben, ist d ie Geschoftsf Ü h reri n berech-

tigt, die Verteilung - iedoch unter Beochtung der vorstehenden Grund-

sötze - noch pflichtgemößem Ermessen onders vorzunehmen.

DiesesVertrogsongebot nohm die Beklogte om 19.12.1983 on.Auf Veron-

lossung der Lokolboukommission der Stodt M. wurde der Bouontrog fÜr

dos Bouvorhoben om 28.12.1983 dohin geöndert, doß die Trouf- und

Firsthöhe des Geböudes verringert wurde. Dies führte - bei gleichblei-

bender GrundflAch e - zu einer Verkleinerung der noch gg 42-44 ll. BV

errechneten Wohnflöche der Dochgeschoßwohnung des Klögers. Noch

seiner Behouptung beirögi die Wohnfloche ielzl 67,68 qm, noch Dor-

stellung der Bekloglen71,5 qm. Nochdem der geönderte Bouontrog om

l0.l.l9B4 von der Bououfsichtsbehörde genehmigtworden wor; fond om

24. 2.1984ei ne Verso m m I u ng der Bo u herren stott, bei der o u ch der Klö g er

und der Geschöftsführer der Beklogten onwesend woren. Die Bouherren

beschlossen die Durchführung des Bouvorhobens gemöß dergenehmig-

ten Bouplonung, die ihnen zwot von dem Geschoftsführer B. derfÜr die

technische Boubetreuung zustöndigen Firmo G. erlöutert worden wor.

Der Klöger meini, die Beklogte hobe ihn ouf die durch die Anderung der

Bouplonung eingetretene Verringerung der WohnflAche seiner Eigen-

tumswohnung hinweisen müssen. Diese Verringerung der WohnflAche

hötte eine entsprechende Verminderung seines Anteils on den Gesomt-

kosten des Proiekts zur Folge hoben müssen. Die Beklogte hobe es unter-

lo ssen, ei ne dero rtige Hero bsetzu n g seiner Kostenq uote herbeizuf Ü h ren.

Dritthoftung
- Erklörungen d. RA

- Verhondlungsgehilfe d

- Vertrog m. Schutzwirku
: Bewerlung
: Bilonzerstellung

Mondonten
ng zugunsten Dritter

: Gesellschoftsgründung
: Tesiot

- Verschulden
b. Vertrogsverho ndl u ngen

Durchgriffshoftung
{s. Geichoftsfohrer Wp/StB-GmbH I

Feststellungskloge
- negotive -
Firmo

- GbR (mit beschrönkter Gesellschofterhoftungl
- Zvsotz,,Revision"

Finonzgerichtsordnung
- Vertrogsbefugnis, LSTHV u. STBGS

Fristenkonlrolle
- Ausgongskontrolle
- Fristüberwochung durch RA
: Frisiverlöngerung o. Akte
: Gerichlsferien

- Fristversöumnis, verschuldete -: Akte on Bürovorsteher
: Brief on unzustöndiges Gericht/FA

- Telefox
: Ubermittlungsfehler

- Weisung on Bürokroft
: mündliche Weisung

Gesomtschuld
- mii Architekt

Geschöftsführer Wp/SlB-GmbH
- Hoftung des -
Gewinn {entgongener, S 252 BGBI

- Dorlegungslost
- rechtswidrige Kündigung d. StB-Vertroges

GmbH
- Einzohlungsmonipulotion
- Schoden
: Verlust d. Stommeinlogen

- Selbstkontrohierungsverbol, Bef reiung

- Stommeinloge
: Umbuchung d. Dorlehensforderung

- verdeckte Gewinnousschüttung
: Schoden

Grunderwerbsteuer
- Anderung d. Rechisprechung

- bei Bouhenengemeinschoft
- Grundstücksbeschoff ungskosten

Hoftungsbeschrönkung
- ouf grobe Fohrlössigkeit
- Veriöhrungsverkürzung in AGB
- ouf sieuerl. Ziele

Honororonspruch d. StB

- Abireiund d. -
- Aufrechnung mit Schodenersotzonspruch
: in zweiter Instonz

- Anderung der Rechnung

an
20

9
9

9
9

42
42

91,32
91,32

9l,l6r
91, 144

1,

91

91,114,265
91,265
91,265

9r.305

91,8
91,32

91, 144
91,144
91,234
91,144
91, 144

9r,301

308

91,287,293

277
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- kostenlose Reise

- Schodenersotzpflicht d. Unternehmers
: d. Unternehmers

Sittenwidrige Schödigung, $ 826 BGB

- vorsötzliche Schodenzuf ügung

StB-GmbH, Wp-GmbH
- foktischer Geschöftsf ührer

- Geschoftsftihrer: SiB u. RA

Sozietöt
- Hoftung d. ousgeschiedenen Sozius

- überörtliche -
- unzulössige Bezeichnung

Steuerberoterkommer
- Beontwortung von Anfrogen

Steuerberotungsgesetz
-$5: Kontieren
- 957
: Werbeverbot, Stellenonzeigen

Sleuerberotun gsverlro g

- Au{lösung des -: fristlose Kündigung, S 627 BGB

- pouscholer Schodenersotz
- Zusiondekommen d. -: stillschweigender Abschlu0

Steuergestohungsberotung
- RKW-Gutochten
- Soldierung der Vor- u. Nochteile
- Umwondlung

Telefonwerbung

Treuhönder
- Anderung d. Rechtsprechung

- Bindung d.

- Dritthoftung
- Gesomtschuld
: Reo reß-/Auso leichso nspruch

- Hoft,ingsouss.trlrß f. ,t"u.rli.he Folgen

- Hoftungsbeschrönkung
: Ausschlußfrist, 6 Monoie
: subsidiöre Hoftung
: unmittelborer Vermögensschoden
: Veriöhrungsverkürzung
: sieuerl. Ziele

- Mittelverwen d u n gsko ntrol le

- Plonobweichung
: Kostenverteil ungssch lüssel
: Nutz-/Wohnflöche

- Prosoekthoftunq d. -: Mitt"luur*"tid u n gskoniro I I e

- Schoden
: bei Flöchenverminderung
: Verf I echtu n g sh i nweis

- freiberufliche Töiigkeit, S lB ESIG

- Uberwochung d. Abwicklung
: wo. d. Steuervorteile

- Verhändlunqsgehilfe d. Mondonten
- Veriöhrung von Regreßonsprüchen
: Sekundöronspruch
: Veriöhrungsbeginn,

Bou herrenveriröge
: Wirtschoftsprüfer

- Verflechtungen d. Treuhönders

- Zentroltreuhönder
: Bindung on Vertrogsentwürfe

- Zweckerreichung

Umwondlung
- RKW-Gutochten
- Schuldübernohme

Unterbrechung d. Veriöhrung
$209 BGB
- FG-Verfohren

Unterhohskloge
- Streiiwertgestoltung

Unlernehmensberoter
- Schuldenregulierung, Rechtsberoiung

Verdeche Gewinnousschüfi ung

- Schoden
: Steuervorteile

Verdiensrbescheinigung

9t, 145,248, 293
248
294
287
r45

293

91,132

91,124
91, l15

91,275
91,115,275
91,115,275

91,265
91,265
91, 301

9\,275
91,123

91, 30r

91,123
91,128

91,84

91, 192

91,2

91,207

91,150

91,62

91,200

91, r38

91,213
91,49

91,138
91,192

91, t7t

91, 171
91,251
9l, r88

9t,138,223
91,249
91, t4
91,24

91,194
91,24

91,183
91,49
91, t9

9
9
9
9

9

lm Juli l9B3 goben die lnitiotoren des Bouherrenmodells einen Prospekt

herous, der in einer,,Preisliste" für diese Wohnung eine,Wohnflöche" von

co.85,38 qm und einen,,Gesomtoufwond" von734.000,- DM zuzüglich

25.000,- DM für einen Kroftfohzeugsiellplotz ouswies. Am B. 12. l9B3 bot
der Klöger in einem notoriell beurkundeten, vorformulierten Antrog der
Beklo gten den Absch I uß eines Geschöftsbesorg u n gsvertro ges o n. Do rin

heißi es u. o.'
$ 1 Aufgobenbereich der T (: Beklogie).

l. Der Bouherr beouftrogt T in seinem Nomen und ouf seine Rechnung

olles zu tun, wos noch ihrem pflichtgemößen Ermessen erforderlich

oder zweckmößig ist, dos in der Vorbemerkung beschriebene und in

Anloge I nöher bezeichnete Vorhoben zu verwirklichen.

ln Abschnitt B. dieser Urkunde erteilt der Bouheff die zu seiner Vertre-

tu ng erforderlichen Vollmochten.

2. Vornehmlich umfoßt derAufgobenbereich derTWG neben der Uber'

nohme der Geschöftsführung in der Bouherrengemeinschoft den

Absch I uß des Ko ufuertro ges ü ber d ie Gru ndstücksm iteig eniu m o nteile

und die Mitwirkung bei dessen Vollzug, den Abschluß des Bou-

vertroges, die Verwoliung des Bouherrenkontos und der einzusetzen-

den Mittel, die Vertretung des Bouherren gegenüber Behörden und

Finonzbehörden, dem Gruncibuchomt, oiien Vertrogsportnern und

sonstigen Dritten, sowie schließlich die Koordinotion der Tötigkeiten

oller Vertrogsportner des Bouherren und die Koordinoiion der
lnteressen der Gesomteinheit oller Bouherren.

Der Aufgobenbereich der T ergibi sich weiter ous den gemöß

Abschnitt B. dieser Anloge erteilten Vollmochten.

$ 3 Hoftung der T

l. Schodenersotzonsprüche gegen T können erst geltend gemocht

werden, wenn der Bouherr nicht ouf ondere Weise Ersotz erlongen

konn. Einevorherige gerichtliche lnonspruchnohme des Dritten ist nicht

erforderlich.

2. Ansprüche gegen T veriöhren zwei Johre noch Entstehen; sie sind

innerholb einer Ausschlußfrist von 6 Monoten geltend zu mochen.

Der Urkunde wor ols Anloge I eine Spezifizierung der vom Klöger

erstrebten Beteiligung beigefügt, die u. o. vorsoh:

Einheit Nr ll co. 85,4 qm.110/991/1000 Miteigentumsonteil,
Kfz-stel I p I otz N r. 11 3,779 /1000 Mitei g entu m so ntei I

- Zohluno on Strohmonn
- Zohlunö on Unternehmensberotungs-GmbH
: Beteiligung v. Anwölten

Rechlsonwolt
- Berotungspflichten
: Kündigung, Versendungsori

- Kündigungsschutzkloge
: Konkursousfollgeld

- Unterholtskloge
- Verspötu ngseinwo nd, g 282 ZPO

Rechlsberotung
- d. Angestellte, Art. I I6 Abs. I

- d. Gewerbetreibenden, Art. I $ 5
: unmittelborer Zusommenhong

- d. Treuhönder
: Abhetung v. Regreßonsprüchen

- d. Unternehmensberoters
- d. Wirtschoftsprüfers, Ari. I I5 Nr. 2
: Vertro gsform u I ieru n g
: Wirtschoftsberoiung

- d. Wohnungsverwolters

Regreßprozeß
- negotive Festsiellungskloge

- Sochverstö ndigeng uiochten
: Urkundenvorloge

Schoden
- AfA, entgongene
: gesomie Vermögensloge

- Kopitolonloge
- vermeidbores Steuerberoiungshonoror
- Steuervorteile
: rechtswidrige -: verdeckte Gewinnousschüttung

- Vermögensouswirkungen
: entgongene AfA

- Verspötungszuschlö ge
- Zweifomilienhous

Schötzuns lg 162 AO)
- Schoden
: Bindung on Erklörung in Schlußbesprechung

91, 144

91,62
91,2
91,2

91,209

91,209

91,200

91,49

91,63

91,115
91, 132

3B

3B
38
28

9l,l

91, r

91,I
9l, r

91,265
91,123

91,10r
9r, t0l

274
207

<7
EA

91,
91,

9l
91

91,231
91,223
91,19

91,4,211
91,150

91,231
91,85

9t,231

91,77

91, 132

91, 5
91,248

91,32

91,74

91,42
91,147

91,234,262

l0r
1,2
l0l

91,222

I l,
91

9r

205
,84
,84

9l 5

Veriöhruno 15 5l BRAOI

- Bälehruigspflicht ü. Fehler u. Veriöhrungsvorschrift,
Sekundöro nspruch
: noch Anspruchserhebung

Veriöhrung ($ 5l o WPO)
- Treuhond

Veriöhrung l$68 StBerG, $51 o WPOI
- Aiglisteinwond s. d.

- Art d. Berufstötigkeit
: Treuhönder

- Bekonntoobe Sieuerbescheid
- Belehrun"gspflicht ü. Fehler u. Veriöhrungsvorschrift,

Sekundö ronspruch
: lnholt
: keine -

Treuhöndet Wp
: Wiederholung d. Fehlers

- Veriöhrungsbeginn
: Außenprüfung, Korrektur d. BGH
: Außenprü{ung, Schoden v. Prüfungsiohr
: Außenprüf ung ohne Schlußbesprechung
: Bouherrenvertröge
: versicherungsschutzrechtl. Behondlung
: Bilonzoushöndigung
: Bilonlehler
: Erwerb v. Eigentumswohnungen
: Fehlbuchung, Stommkopitolforderung
: fehlerhofte Gestoliungsberotung
: Kouf v. Uniernehmensonteilen
: Steuerberoterhonoro r, vermeid bo res

38
/l

91,
91,

l,
9

1,

I
9

276

Geso mto ufwo nd 259.300,- DM.
9r, 115
91,265

309



Verkehrs-/Prozeßonwo lt
- Ve ro ntwo rlu n g sbe reiche

Verschulden bei Vertrogsverhondlungen
-d.RA
Verschwiegenheil
- Abtretung d. Honororforderung
- Unterlogän on Kronkenkosse

Versicherungsleistung
- Rückforderung

Versicherungsschulz
- Ansprüche gegen Versicherer
- wissenil. Pf lichtuerletzuno
: Kousolitöt
: Provisionsvereinboruno
:WirksomkeilAGBG "

-Serienschoden: Douerverstoß
: einheitl. Schoden
: iöhrl. Steuererklöruno

- Zohlungsonspruch

Verspölungszuschlöge
- Schoden

Vorteilsousgleich
- ersporte Mietoufwendunqen
- oufgedröngte Steuerbero-terleistung
- Steuervorteile
: rechtswidrige
: verdeckte Gewinnousschütiung

- Wertzuwochs

Wohnungsverwolter
- Prozeßf ührung, Rechtsberotung

BGH v. 31.1.1991 - IXZR124/90: DB 1991,698: NJW RR91,749
:MDR91,727
:WM 1991,814

BGH v. 6.2.1991 - Vltt ZR 26/90: BB 91,571
:WM 91,765: DB 9l,l3l9: NJW RR 91,666: WuB I 67 -7/91v. Heymonn: VersR 91,562
BGH v. 19. 2. 1991 - Vl ZB 2/91
:8891,932
: NJW RR 1991, 827

BGH v. 14. 3. 1991 - Vll ZR 342/89: DB 91,933
:D891,1322
: NiW9l,l8l9
:WM 9l,1086
BGH v.4.4.1991 - |XZR2lS/90
:WM l99l,l0B9
:7iP 1991,589
:881991,999
: DB 1991,1320: srB 1991, 205
BGH v. 9.4. 1991 - Xl ZR 136/90: VersR 91, 888
:WM 1991,890
:ZiP 1991, 644
BGH v. Z 5.1991 - lX ZR 188/90
:DSIZ9I,632
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Leitsötze:

Zur Bedeutung des Begriffs ,Wohnflöche" im Prospekt über ein Bou-
herrenproiekt, dos sowohlWohnungen mit Dochschrögen ols ouch Voll-
geschoßwoh nungen u mfo0t.

Zur Verpflichtung des Treuhönders einer Bouherrengemeinschoft, eine
nochtrögliche Anderung des vereinborten Kostenverteilungsschlüssels
herbeizuführen.

Die AGB-Regelung im Treuhondvertrog über ein Bouherrenproiekt,
wonoch Schodenersotzonsprüche gegen den Bosistreuhönder erst
geltend gemocht werden können, wenn der Bouherr nicht ouf ondere
Weise Ersotz verlongen konn, ist unwirksom.

Leitsötze (d.Verf.)'

l. Die Festlegung der Veriöhrungsfrist fur Schodenersotzonsprüche
gegen den Treuhönder ouf zweiJohre ob Entstehung des Anspruchs
ist unwirksom. (5 9 Abs. 2 Nr. 1 AGB-Gesetz) Gesetzlicher Mindest-
siondord ist die Drei-Johres-Frist.

2. Eine Ausschlußfrist von 6 Monoten zur Geltendmochung des
Anspru chs ist u nwirkso m. ( $ 9 Abs. 2 N r. I AG B-Gesetz) Aussch I ußf risten

sind on den gesetzlichen Ver[öhrungsbestimmungen zu messen.

Totbestond:

Die Beklogte wqr Treuhönderin f ü r dos im Bo u herren mod el I o bg ewickelte
Bouvorhoben ,,M.-stroße" in M., on dem sich der Klöger ols Bouherr be-
teiligte. Zweck dieses Bouvorhobens wor die Errichtung eines mehrge-
schossigen Wohnhouses mit insgesomt 12 Eigentumswohnungen nebst
Kroftfohrzeug-Stellplötzen; zwei Wohnungen befinden sich im Doch-
geschoß. Am 16.6.1983 stellie die Beklogte ols Vertreterin der Bouherren
den Bouontrog. Dorin worfürdie Dochgeschoßwohnung - fürdie spöter
der Klöger ols Bouherr eintrot - eine Grundfloche von 85,38 qm und -
wegen der Dochschroge - eine WohnflAche gemö0 den $$ 42-44 der
Zweiien Berechnungsverordnung (ll. BVI von 80,21 qm vorgesehen.
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Gl Leitsötze

Frisfversöumnis / Rechtsmittel per Telefox

l. Wird die Frist zur Begründung des Rechtsmittels bis zum letzten Tog ousge-
schöpft, sind die Anforderungen on die Sorgfoltspflicht des rechtzeitigen
Eingongs bei Gericht besonders hoch zu bemessen.

2. Bedient sich ein Rechtsonwolt zur Ubermittlung des Rechtsmittels eines
technischen Gerötes, wie des Telefoxgerötes, muß er die Moglichkeit einer
Störung in der Ubertrogung ouf ein onderes Telefoxgeröt entsprechend
beochten.

3. Noch Scheitern des vierten Ubermittlungsversuches hötte der Prozeßbevoll-
möchtigte erkennen können und müssen, doß eine Einlegung per Telefox
bis zum Ablouf der Frist nicht mehr möglich oder zumindest zweifelhoft sein

würde, und er hötte ouf ondere Weise dos Rechtsmittel einreichen können,
z. B. durch Blitztelegromm.

(LG Kossel, Beschl.v. 11.4.1991 - 12 S 106/9ll - DAR 91, 3ll; vgl. ouch OLG NJW l9B?
594; OLG München NJW 1991, 303; BVerwG NJW 1991, 1193; BGH NJW 1990, IBZ)

Verschwiegen heitspflicht /
Herousgobe von Mo ndo ntenunterlogen on Kronkenkosse

Die Herousgobe von Lohn- und Beiriebsunteriogen eines früheren iviondonien
durch den Steuerberoter on einen Dritten verstößt sowohl gegen die Verschwie-
genheits- wie ouch die Pflicht zur gewissenhoften Berufsousübung, wenn für die
Herousgobe weder ein Auftrog noch sonst ein begründeter Anloß bestond.
(LG Honnover Urt.v. lZ l0.l98B - 44 StL 35/BB - rkr. StB 1991,141

Selbstkontrohierungsverbot / GmbH-Geschöftsführer / Einmonngesellschoft

Die dem Gesellschofter-Geschöftsführer einer mehrg liedrigen GmbH erteilte
Befreiung von den Beschrönkungen des S l8l BGB bleibt ouch donn wirksom,
wenn sich die GmbH in eine Einmonn-GmbH verwondelt.
(BFH Urt. v. 13. 3. l99l - lR l/90 [Rhäinlond-P{olz] - NJW 1991,20391

Abtretung von Schodenersotzonsprüchen / Rechtsberotungsgesetz /
GmbH-Gründung

l. Rechtsbesorgung für einen Dritten liegt ouch vor, wenn der Besorgende die
Forderung nur treuhönderisch obgetreten erhölt, um sie zwor im eigenen
Nomen geltend zu mochen, dos Ergebnis seiner Tötigkeit ober dem Abtre-
tenden zukommen lossen zu können.

2. Wird zum Zwecke der Bundelung von Schodenersotzonsprüchen eine
GmbH gegründet, verstö0t die Abtretung der Ansprüche on die GmbH
gegen dos Rechtsberotungsgesetz.

(LG Honnover Urt.v. 10.7.1991- 6 0 3V/90 - RPK U 1.086/91, nrkr.)
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IBGH Urt.v. 14.3.1991- Vll ZR 342/891

Provisionsgeschöfte / Rechtso nwolt
Unterneh mensberotungsgesellschoft
- Provisionen on Unternehmensberotungs-GmbH
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(OLG Homburg Urt v. 28,2.1990 - 5 U 244/881
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